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Abkürzung Beschreibung 
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ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(engl.) = Internationale Kommission für den Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung 

i. d. R. in der Regel 

inkl. inklusive 

insb. insbesondere 

I. R. d. im Rahmen der/des 

i. S. d. im Sinne des 

i. V. m. in Verbindung mit 

kV Kilovolt, Maßeinheit für die elektrische Spannung 

kV/m Kilovolt pro Meter, Maßeinheit für die elektrische Feldstärke 

LABO Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LEP Thüringen Landesentwicklungsplan Thüringen  

LEPro Landesentwicklungsprogramm 

LES Erdseil 

LRT Lebensraumtyp 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LuftVG Luftverkehrsgesetz 

LWL Lichtwellenleiter 

mT Millitesla, Maßeinheit für die magnetische Flussdichte 

µT Mikrotesla, Maßeinheit für die magnetische Flussdichte 

MVA Megavoltampere, Maßeinheit für die elektrische Scheinleistung 

MW Megawatt 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

NEP Netzentwicklungsplan 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NOVA Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau 

NP Naturpark 
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Abkürzung Beschreibung 

NSG Naturschutzgebiet 

NVP Netzverknüpfungspunkt 

PlfZV Planfeststellungszuweisungsverordnung 

ROG Raumordnungsgesetz 

RWA Raumwiderstandsanalyse 

RWK Raumwiderstandsklasse 

s spannungsabhängiger Sicherheitsabstand 

SPA special protected area = EU-Vogelschutzgebiet 

SUP Strategische Umweltprüfung 

T Tesla, Maßeinheit für die magnetische Flussdichte 

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

TGL Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen 

TK Tragketten 

TÖB Träger öffentlicher Belange 

ThürDSchG Denkmalschutzgesetz Thüringen 

ThürNatG Thüringer Naturschutzgesetz 

ThürStrG Thüringer Straßengesetz 

ThürWaldG Thüringer Waldgesetz 

u. a. unter anderem 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

USchadG Umweltschadensgesetz 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPModG Gesetz zur Modernisierung des Rechts der  
Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UW Umspannwerk 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 
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Abkürzung Beschreibung 

V/m Volt pro Meter, Maßeinheit für die elektrische Feldstärke  

VPG Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

VSchRL Vogelschutzrichtlinie 

vsl. voraussichtlich 

VT Vorschlagstrasse innerhalb der Unterlage nach § 19 NABEG 

VzT Vorzugstrasse innerhalb der Unterlage nach § 21 NABEG 

WEA Windenergieanlagen 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WHO World Health Organization (engl.) = Weltgesundheitsorganisation 

WK Wasserkörper 

WKA Windkraftanlage 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
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1 Allgemeines 

Der Aufbau dieser Unterlage orientiert sich an den Vorgaben der ĂHinweise f¿r die Planfeststellung. 

¦bersicht der Bundesnetzagentur zu den Anforderungen nach ÄÄ 18 ff. NABEGñ vom April 2018 

(BNETZA 2018). Inhaltliche Grundlagen dieses Antrags nach § 19 NABEG sind (unter Verwendung 

von BNETZA 2018): 

¶ die Inhalte des Antrags nach § 6 NABEG (50HERTZ 2016) ï insbesondere das dort enthaltene 

Zielsystem (Planungsleitsätze und Planungsgrundsätze sowie deren Operationalisierung durch 

Kriterien) - und der Unterlagen nach § 8 NABEG (50HERTZ 2018).  

¶ die darüber hinaus z. B. im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen nach § 8 NABEG erhobenen 

Daten und Kenntnisse: Das sind z. B. Erkenntnisse aus Kartierungen und Ortsbegehungen sowie 

aus Informationen der Behörden, Verbände, Träger öffentlicher Belange und betroffenen Privaten 

(insbesondere auch aus Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und zur An-

tragskonferenz in der Bundesfachplanung). 

¶ Erkenntnisse aus dem Erörterungstermin der Bundesfachplanung, der am 25. September 2018 in 

Schleiz stattgefunden hat, sowie zwischenzeitlich bekannte Änderungen, die für den Trassenver-

lauf von Relevanz sein können. Hierzu rechnet die Vorhabenträgerin einerseits Erkenntnisse aus 

Stellungnahmen der Behörden, Verbände, Träger öffentlicher Belange und betroffenen Privaten 

zum Erörterungstermin. Andererseits hat sie bereits in den Jahren 2018/19 weitere Ortstermine 

und Kartierungen durchgeführt und im Zuge der Erstellung des vorliegenden Antrags eine Über-

prüfung und Aktualisierung der Datenbestände aus der Bundesfachplanung vorgenommen. Zu-

dem hat die Vorhabenträgerin Erkenntnisse aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in der 

Vorbereitung und während der Bearbeitung des Antrags nach § 19 NABEG gewonnen, z. B. aus 

dem im November 2018 durchgeführten Kartierungsworkshop (siehe dazu Kap.1.8). 

¶ die Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Bundesfachplanung nach § 12 Abs. 2 NABEG 

vom 19. Dezember 2018 (BNETZA 2018). Darin wurde der in diesem Antrag zugrunde gelegte 

Trassenkorridor für das Vorhaben zwischen den Umspannwerken Weida und Remptendorf ver-

bindlich festgelegt und es sind Hinweise enthalten, die der Sicherung der festgestellten Raum- 

und Umweltverträglichkeit des festgelegten Trassenkorridors dienen. 

Zum Ablauf und zum Ergebnis der Bundesfachplanung, einschließlich der Entscheidung der Bundes-

netzagentur, siehe Kap. 1.7. 

1.1 Projektziel 

Die Vorhabenträgerin 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) plant im Zuge der Energiewende die 

Umsetzung des in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aufgeführten Vorhabens Nr. 14 

ĂHºchstspannungsleitung Rºhrsdorf - Weida - Remptendorfñ. Sie erf¿llt damit die gesetzliche Ver-

pflichtung einer rechtssicheren und transparenten sowie sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund-

lichen, effizienten und umweltverträglichen Energieversorgung i. S. d. § 1 EnWG i. V. m. § 1 Abs. 2 

S. 1 BBPlG und des § 1 S. 2 NABEG. Dazu soll die aus dem Baujahr 1964 stammende 380-kV-

Bestandsleitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf durch eine 380-kV-Freileitung mit Hochstrombesei-

lung ersetzt werden.  

Die 380-kV-Bestandsleitung (zweisystemige Freileitung) besitzt eine Übertragungskapazität von ca. 

1.700 Megavoltampere (MVA) je Stromkreis. Die als Ersatzneubau geplante neue ebenfalls zweisys-

temige Freileitung ist hingegen mit einer Übertragungsfähigkeit von ca. 2.400 MVA je Stromkreis vor-

gesehen. Die Übertragungskapazität wird damit um ca. 40 % erhöht werden.  
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Nach Inbetriebnahme der Neubauleitung wird die Bestandsleitung vollständig zurückgebaut. 

1.2 Planrechtfertigung 

Das Projekt ist als Vorhaben Nr. 14 Teil des Bundesbedarfsplans. Folglich sind für dieses Vorhaben 

nach § 12e EnWG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich 

festgestellt worden. Im bestätigten Netzentwicklungsplan Strom, Zieljahr 2030 (NEP 2030 (2017)) 

bzw. im NEP-Entwurf (NEP 2030 (2019), 2. Entwurf) wird das Vorhaben unter der Nr. P39 ĂNetzver-

stärkung Röhrsdorf - Remptendorfñ gef¿hrt. 

Die 380-kV-Bestandsleitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf wurde im Jahr 1964 nach den techni-

schen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL) der ehemaligen DDR als Zweisystem-

leitung errichtet. Sie besitzt aufgrund ihrer altersbedingten Dimensionierung, verglichen mit nach 

aktuellem Standard errichteten Leitungen, nur eine Stromtragfähigkeit von 2.504 Ampere (A) je 

Stromkreis (Übertragungskapazität: 1.700 MVA je Stromkreis).  

Durch den Ersatzneubau der 380-kV-Leitung soll eine Steigerung der Übertragungsleistung um ca. 

40 % auf 3.600 A bzw. auf 2.400 MVA je Stromkreis erfolgen.  

Da die Bestandsmasten statisch nicht in der Lage sind, die um 1,5 Tonnen je 100 m Leiterseil schwe-

reren Leitungen zu tragen, müssen die Masten ersetzt werden.  

Charakteristika des betroffenen Netzbereichs  

Die vorhandene 380-kV-Freileitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf ist bereits heute durch die ho-

hen Leistungsflüsse von Ost nach West/Südwest aus dem 50Hertz-Gebiet in Richtung Süden (Ten-

neT-Gebiet) sehr stark belastet. Neben dem Übertragungsbedarf an konventioneller 

Erzeugungsleistung muss sie die stetig steigende Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien 

aufnehmen.  

Durch die grenznahe Lage und Anbindung an das tschechische Netz wirken sich zudem die Leis-

tungsflüsse zwischen Deutschland und Tschechien in Form einer Zusatzbelastung auf die Leitung 

Röhrsdorf - Weida - Remptendorf aus. 

Netzplanerische Begründung  

Die bestehende Freileitung weist wie schon vorherig aufgeführt nur eine Übertragungsfähigkeit von 

1.700 MVA pro Stromkreis auf. Diese Übertragungskapazität ist für die in den kommenden Jahrzehn-

ten zu erwartenden Übertragungsaufgaben nicht ausreichend. Die vorhandene 380-kV-Freileitung 

würde bei einem Ausfall eines Stromkreises unzulässig hoch belastet, so dass die Versorgungssi-

cherheit gefährdet wäre. 

Der Bedarf für den Ersatzneubau zeigt sich auch nach dem Kohleausstieg, da der Übertragungsbe-

darf durch den fortschreitenden erheblichen Erneuerbare-Energien-Ausbau weiter ansteigen wird.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten  

Netzoptimierungen in Form von netzbezogenen Maßnahmen stehen zur Beherrschung der erwarteten 

Leistungsfluss- und Netzsituationen in dieser Netzregion nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfü-
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gung. Eine Reduzierung der Belastung der Verbindung von Röhrsdorf nach Remptendorf durch Topo-

logieänderungen (z. B. Entmaschung in Röhrsdorf) führt nahezu direkt proportional zum Belastungs-

anstieg auf der 380-kV-Verbindung Röhrsdorf - Hradec (CZ). Da hierbei die Leistungsflüsse zum 

tschechischen Übertragungsnetzbetreiber beeinflusst würden, stellt dies keine nachhaltige Lösung 

dar.  

Eine Netzverstärkung durch Umbeseilung mit Hochtemperaturleiterseilen scheidet ebenfalls aufgrund 

der Bauweise und Maststatik aus.  

Bisherige Bestätigung des Projekts  

Das Projekt P39 mit der Gesamtmaßnahme M29 (M29a: Röhrsdorf - Weida (Abschnitt Ost) und M29b: 

Weida - Remptendorf (Abschnitt West)) wurde ab dem Jahr 2012 in allen Netzentwicklungsplänen 

(NEP) und auch im aktuellen NEP 2030 (2017) von der BNetzA bestätigt und ist im Bundesbedarfs-

plan als Vorhaben Nr. 14 enthalten. Im aktuellen 2. Entwurf des NEP 2030 (2019) zeigt sich das Vor-

haben unverändert als notwendig. Die Bestätigung des NEP und damit auch der 

antragsgegenständlichen Leitung durch die BNetzA soll nach § 12c Abs. 4 EnWG bis spätestens zum 

31.12.2019 erfolgen. 

1.3 Antragsgegenstand 

50Hertz beantragt gemäß § 19 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz 

(NABEG) eine Entscheidung nach § 24 NABEG über die Planfeststellung für das  

¶ Vorhaben Nr. 14 ĂNetzverstªrkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf - Weida - 

Remptendorfñ, konkret für den Abschnitt West (Weida - Remptendorf). 

Das Vorhaben ist ein länderübergreifendes Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 1 NABEG. Im bestätigten 

NEP 2030 (2017) wird das Vorhaben (Projekt) unter der Nr. P39 Netzverstärkung Röhrsdorf - Weida - 

Remptendorf geführt. Durch die Netzverstärkung (Ersatzneubau mit Hochstrombeseilung) soll die 

Übertragungsleistung der gesamten 380-kV-Freileitung um ca. 40 % gesteigert werden. 

Das vorgenannte Vorhaben ist in zwei Abschnitte, den östlichen Abschnitt zwischen den Umspann-

werken (UW) Röhrsdorf (Sachsen) und Weida (Thüringen) und den westlichen Abschnitt zwischen 

den UW Weida und Remptendorf (beide Thüringen) unterteilt.  

Der Antrag gilt dem westlichen Abschnitt zwischen den Umspannwerken Weida und Remptendorf und 

weist eine Länge von ca. 43 km auf.  

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau einer zweisystemigen 380-kV-Freileitung sowie die Anpas-

sung der betroffenen Schaltfelder und Schaltanlagen in den UW. 

Nach Inbetriebnahme der neuen 380-kV-Freileitung wird die Bestandsleitung komplett zurückgebaut.  
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1.4 Vorhabenträger 

50Hertz ist die Vorhabenträgerin. Sie betreibt das 380-/220-kV-Höchstspannungsübertragungsnetz im 

Norden und Osten Deutschlands. Das Netz erstreckt sich über eine Fläche von 109.360 km² und hat 

eine Länge von rund 10.000 km. Es sichert die Netzintegration von etwa 40 % der gesamten in 

Deutschland installierten Windkraftleistung. 50Hertz sorgt für die sichere Stromversorgung von rund 

18 Millionen Menschen.  

Gemäß §§ 11 Abs. 1 S. 1 und 12 Abs. 3 S. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist 50Hertz verpflich-

tet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu 

betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es 

wirtschaftlich zumutbar ist. 

Als Betreiber von Übertragungsnetzen hat 50Hertz nach § 12 Abs. 3 EnWG dauerhaft die Fähigkeit 

das Netz sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und insbe-

sondere durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur Versor-

gungssicherheit beizutragen. Das Verfahren für die Bedarfsermittlung wurde in einem transparenten 

Prozess gemäß § 12a ff. EnWG unter frühzeitiger Einbindung und Beteiligung der Öffentlichkeit 

durchgeführt.  

Die Kernaufgabe von 50Hertz ist es, das Verhältnis von Frequenz und Spannung innerhalb der zuläs-

sigen Toleranzen stabil zu halten. Die ca. 1.000 Mitarbeiter sorgen für die stete Netzverfügbarkeit, den 

kostengünstigen Stromtransport in die Verbrauchszentren und die diskriminierungsfreie Aufnahme von 

Strom, insbesondere aus erneuerbaren Energien. Dafür wird das Netz bedarfsgerecht ausgebaut. 

Die Unternehmenszentrale befindet sich in Berlin-Moabit. Durch fünf Regionalzentren mit je zwei Ser-

vicestandorten ist 50Hertz auch in der Fläche der Regelzone präsent. 

1.5 Zielsetzung der vorliegenden Unterlage 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) als zuständige Genehmigungsbehörde hat am 19.12.2018 mit der 

Entscheidung zur Bundesfachplanung einen 1.000 m breiten Korridor festgelegt, welcher für die an-

schließende Planfeststellung nach § 18 ff. NABEG verbindlich ist (§ 15 Abs. 1 Satz 1 NABEG). 

Der Ablauf des Planfeststellungsverfahrens richtet sich nach §§ 18 - 24 NABEG. Dabei sind auf der 

Grundlage einer gestuften Antragstellung grundsätzlich zwei Phasen zu unterscheiden: Die erste 

Phase, in welcher gemäß § 19 NABEG der Antrag auf Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses 

nach § 24 NABEG erarbeitet und bei der Bundesnetzagentur eingereicht wird, beinhaltet die Vorberei-

tung des eigentlichen Planfeststellungsverfahrens. Dieses beginnt in der zweiten Phase, in der die 

Vorhabenträgerin - nach Durchführung einer Antragskonferenz und der Festlegung des Untersu-

chungsrahmens (§ 20 NABEG) - zunächst die planfestzustellenden Unterlagen nach § 21 NABEG 

erstellt und bei der Bundesnetzagentur einreicht.  

Der hier vorliegende Antrag nach § 19 NABEG muss alle Angaben enthalten, die es der BNetzA er-

möglichen, den Untersuchungsrahmen nach § 21 NABEG festzulegen. Dazu gehören:  

¶ ein Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf der Trasse sowie eine Darlegung der in Frage kom-

mender Alternativen, 
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¶ Erläuterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen unter Berücksichti-

gung der erkennbaren Umweltauswirkungen. 

Nach Einreichung des Antrags auf Planfeststellungsbeschluss wird die BNetzA nach § 20 Abs. 1 

NABEG unverzüglich eine Antragskonferenz durchführen, in welcher die Angaben der Vorhabenträge-

rin als Erörterungsgrundlage für die Festlegung des Untersuchungsrahmens sowie die Bestimmung 

des Inhalts der Unterlagen nach § 21 NABEG durch die BNetzA dienen. Die Antragskonferenz ist 

zugleich als Scoping-Termin i. S. v. § 15 Abs. 3 UVPG zu betrachten. Teilnehmen werden die Vorha-

benträgerin sowie die geladenen Vereinigungen und Träger öffentlicher Belange. Die Antragskonfe-

renz wird öffentlich sein. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt über die öffentlichen und örtlichen 

Tageszeitungen sowie die Internetseite der Planfeststellungsbehörde (§ 20 Abs. 2 NABEG). 

Die Planfeststellungsbehörde legt aufgrund der Ergebnisse der Antragskonferenz einen Untersu-

chungsrahmen für die Planfeststellung fest und bestimmt den erforderlichen Inhalt der nach § 21 ein-

zureichenden Unterlagen (§ 20 Abs. 3 NABEG).  

Im folgenden Kapitel wird der gesamte Ablauf des Planfeststellungsverfahrens erläutert. 

1.6 Rechtliche Grundlagen 

Das Vorhaben Nr. 14 ist im Gesetz über den Bundesbedarfsplan als länderübergreifend gekennzeich-

net. Gesetzliche Grundlagen dafür sind § 12e Abs. 4 S. 1 des EnWG und § 2 Abs. 1 des BBPlG. Es 

fällt damit in den Anwendungsbereich des NABEG, siehe § 2 Abs. 1 NABEG. Deshalb wurde für die-

ses Vorhaben zunächst die Bundesfachplanung nach § 4 ff. NABEG durchgeführt. Die Planfeststel-

lung folgt auf die Bundesfachplanung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach §§ 18 ff. 

NABEG. Die verfahrensführende Behörde nach § 1 Nr. 1 Planfeststellungszuweisungsverordnung 

(PlfZV) ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) mit Sitz in Bonn. 

Die Planfeststellung ist Teil eines mehrstufigen Systems, das erstmalig den gesamten Netzplanungs- 

und Netzausbauprozess in verschiedene zwingende Schritte gliedert: 

Dabei ist fachlich zu unterscheiden zwischen der ersten Phase der Übertragungsnetzplanung, die die 

netzplanerische Bedarfsermittlung umfasst. Dazu gehören die Erstellung des Szenariorahmens nach 

§ 12a EnWG, die Erstellung und Bestätigung des Netzentwicklungsplans nach § 12b und c EnWG und 

die Verabschiedung des Bundesbedarfsplangesetzes nach § 12e EnWG. Mit Erlass des Bundesbe-

darfsplans durch den Gesetzgeber werden für die darin enthaltenen Vorhaben die energiewirtschaftli-

che Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt, § 12e Abs. 4 S. 1 EnWG. Die 

Feststellungen sind für die Übertragungsnetzbetreiber sowie für Planfeststellung und -genehmigung 

nach den §§ 43 - 43 d EnWG und den §§ 18 - 24 NABEG verbindlich. 

Die zweite Phase knüpft an die Bedarfsfeststellung im Bundesbedarfsplangesetz an. Hier geht es um 

die räumliche Planung und Genehmigung der Höchstspannungsleitungen. Für die Vorhaben des Be-

darfsplanes, welche in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, umfasst diese zweite Phase die 

Bundesfachplanung nach § 4 ff. NABEG sowie die Planfeststellung nach § 18 ff. NABEG. Letztere, 

welche mit diesem Antrag begonnen wird, endet mit dem Planfeststellungsbeschluss gemäß § 24 

NABEG.  



Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf  

(BBPlG Vorhaben Nr. 14) 

Abschnitt Weida ï Remptendorf 

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG 

 22 

Auch das Planfeststellungsverfahren erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst wird durch die Vorhaben-

trägerin ein Antrag auf Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses bei der BNetzA gestellt, siehe 

§ 19 NABEG. Anschließend findet gemäß § 20 NABEG eine öffentliche Antragskonferenz statt, als 

deren Ergebnis der Untersuchungsrahmen durch die BNetzA festgelegt wird. Auf Grundlage der Er-

gebnisse der Antragskonferenz reicht die Vorhabenträgerin schließlich gemäß § 21 NABEG den Plan 

für das Vorhaben bei der BNetzA ein. Die BNetzA führt ein Anhörungsverfahren und einen Erörte-

rungstermin gemäß § 22 NABEG durch. Abschließend wird der Plan durch die BNetzA im Planfest-

stellungsbeschluss nach § 24 Abs. 1 festgestellt. Gegen den Planfeststellungsbeschluss sind 

Rechtsmittel möglich.  

1.7 Ablauf und Ergebnis der Bundesfachplanung 

Die Bundesfachplanung dient nach § 4 NABEG dazu, für die vom NABEG erfassten Stromübertra-

gungsleitungen Trassenkorridore zu bestimmen, welche die Grundlage für die nachfolgenden Plan-

feststellungsverfahren bilden. Diese Trassenkorridore sind definiert als die Gebietsstreifen, innerhalb 

derer die Trasse einer Stromleitung verläuft und für die die Raumverträglichkeit festgestellt werden 

soll oder festgestellt ist; sie sollen nach den Gesetzgebungsmaterialien eine Breite von 500 - 1.000 m 

aufweisenñ (siehe Ä 3 Abs. 1 NABEG).  

50Hertz reichte am 26.09.2016 einen Antrag zur Durchführung der Bundesfachplanung gemäß § 6 

NABEG für den Abschnitt West (Weida - Remptendorf) ein. Der Antrag enthielt einen Vorschlag für 

den beabsichtigten Verlauf des Trassenkorridors (siehe Abbildung 1: dunkelblauer Korridor zwischen 

Weida und Remptendorf). Zudem wurden in zwei Teilabschnitten in Frage kommende Alternativen 

ermittelt und miteinander verglichen. Der Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des Trassenkorri-

dors erfolgte auf Grundlage der Erläuterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alter-

nativen (Alternativenvergleich) in den Antragsunterlagen nach § 6 NABEG.  
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Abbildung 1: Trassenkorridorvorschlag und Alternativen aus dem Antrag nach § 6 NABEG 

Der § 6-Antrag enthielt Begründungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen 

unter Berücksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen und der zu bewältigenden raumordne-

rischen Konflikte. Diese waren Gegenstand in den Kapiteln zur Trassenkorridorfindung, Trassenkorri-

doranalyse sowie zum Trassenkorridorvergleich. 

Am 22.11.2016 führte die Bundesnetzagentur eine öffentliche Antragskonferenz gemäß § 7 NABEG 

durch. Im Rahmen der Antragskonferenz wurde insbesondere erörtert, inwieweit eine Übereinstim-

mung der beantragten Trassenkorridore mit den Erfordernissen der Raumordnung der betroffenen 

Länder besteht oder hergestellt werden kann sowie in welchem Umfang und Detaillierungsgrad Anga-

ben in den Umweltbericht nach § 14 g UVPG (a. F.) aufzunehmen sind. 

Am 19.12.2016 legte die Bundesnetzagentur den Untersuchungsrahmen fest und bestimmte den er-

forderlichen Inhalt der nach § 8 NABEG einzureichenden Unterlagen. Grundlage bildeten die Ergeb-

nisse der Antragskonferenz (zugleich Scopingkonferenz i. S. d. § 14 f UVPG a. F.). 

Am 26.03.2018 hat 50Hertz die ergänzenden Unterlagen gemäß § 8 NABEG vorgelegt. Dazu gehör-

ten u. a. eine raumordnerische Beurteilung und ein Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung 

(SUP). Der Umweltbericht enthielt eine vorläufige Bewertung der Umweltauswirkungen im Sinne des 

§ 14 g Abs. 3 UVPG (a. F.). Zu den Unterlagen gehörte auch eine Erläuterung gemäß § 8 NABEG, auf 

deren Grundlage Dritte abschätzen konnten, ob sie von den raumbedeutsamen Auswirkungen des 

Vorhabens betroffen sein könnten. Die Bundesnetzagentur hat die Unterlagen auf ihre Vollständigkeit 

geprüft und am 27.04.2018 für vollständig erklärt.  

Abschnitt West 
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Ergebnis der § 8-Unterlagen war ein Vorschlagstrassenkorridor der Vorhabenträgerin für das geplante 

Vorhaben auf Grundlage des in den Unterlagen nach § 8 NABEG durchgeführten Alternativenver-

gleichs. Durch die vertiefenden Untersuchungen konnte in diesen Unterlagen herausgearbeitet wer-

den, dass der Vorschlagstrassenkorridor aus dem Antrag nach § 6 NABEG sich als raum- und 

umweltverträglicher Trassenkorridor erweist.  

Nach der Übergabe der § 8-Unterlagen an die BNetzA durch 50Hertz begann die Behörden- und Öf-

fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 NABEG. Dafür übermittelte die Bundesnetzagentur die vollständi-

gen § 8-Unterlagen an die Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie an die anerkannten 

Umweltvereine und forderte sie mit Schreiben vom 02.05.2018 auf, bis zum 09.07.2018 eine Stellung-

nahme zum geplanten Vorhaben abzugeben. Sie übermittelte dabei die von der Vorhabenträgerin 

gemäß § 8 NABEG eingereichten Unterlagen, einschließlich des Umweltberichts der Vorhabenträgerin 

gemäß § 14 g UVPG a. F. im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 9 Abs. 2 NABEG i. V. m. 

§ 14 h UVPG a. F. 

Außerdem wurden die Unterlagen in der Zeit vom 09.05.2018 bis zum 08.06.2018 an verschiedenen 

Orten zur Einsichtnahme ausgelegt: 

¶ am Sitz der Bundesnetzagentur in Bonn,  

¶ in den dem Trassenkorridor nächstgelegenen Außenstellen der Bundesnetzagentur in Erfurt und 

Chemnitz,  

¶ bei der Stadtverwaltung Schleiz.  

Die Auslegung wurde am 28.04.2018 in den örtlichen Tageszeitungen der betroffenen Gebiete wie 

auch im Amtsblatt und auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bekannt gemacht. Die Bekannt-

gabe enthielt Hinweise auf die Einwendungsfrist, die vom 09.05.2018 bis zum 09.07.2018 dauerte und 

damit einen Monat über das Ende der Auslegung hinausreichte. 

Im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 NABEG sind 63 Stellungnahmen 

eingereicht bzw. Einwendungen erhoben worden. In 36 Stellungnahmen oder Einwendungen wurde 

der Bundesnetzagentur von Trägern öffentlicher Belange bzw. anerkannten Vereinigungen mitgeteilt, 

dass ihre Belange durch das Vorhaben nicht betroffen sind.   

Am 25.09.2018 führte die Bundesnetzagentur einen Erörterungstermin in Schleiz (Thüringen) durch. 

Sie erörterte mündlich die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen mit der Vorha-

benträgerin und denjenigen, die eine Einwendung oder Stellungnahme erhoben hatten.  

Am 19.12.2018 erließ die Bundesnetzagentur gemäß § 12 NABEG die Entscheidung über die Bun-

desfachplanung (Gz: 6.07.00.02/14-2-1/25.0) mit folgendem Inhalt: 

Für die Höchstspannungsleitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf, Abschnitt West, (Vorhaben Nr. 14 

Bundesbedarfsplangesetz - BBPlG) ist der in Abbildung 2 dargestellte Trassenkorridorverlauf festge-

legt worden.  

Der festgelegte Trassenkorridor beginnt am UW Weida im Landkreis Greiz im Freistaat Thüringen. Er 

verlässt das UW in südwestlicher Richtung und orientiert sich dabei an einer bereits vorhandenen 

110-kV-Leitung. Auf Höhe Harth-Pöllnitz knickt der Trassenkorridor nach Süden ab und orientiert sich 

im weiteren Verlauf an der bestehenden 380-kV-Leitung bevor das UW Remptendorf im Saale-Orla-
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Kreis erreicht wird. Hierbei werden die L 2331, die Bundesautobahn BAB 9 bei Pörmitz sowie das 

Saaletal bei Burgk und das EU-Vogelschutzgebiet ĂPlothener Teicheñ bei Pºrmitz und Oettersdorf 

gequert. 

 

Abbildung 2: Festgelegter Trassenkorridor gemäß Entscheidung nach § 12 NABEG vom De-
zember 2018 (BNetzA 2018) 

Maßgaben, die die Raum- und Umweltverträglichkeit des festgelegten Trassenkorridors gewährleis-

ten, wurden nicht getroffen.  

Für das nachfolgende Planfeststellungsverfahren gelten die im Folgenden aufgeführten Hinweise, die 

der Sicherung der festgestellten Raum- und Umweltverträglichkeit des festgelegten Trassenkorridors 

dienen. 

Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass 

¶ der Rückbau unverzüglich nach Inbetriebnahme der 380-kV-Leitung im festgelegten Trassenkorri-

dor erfolgen wird, 

¶ Zusicherungen der Vorhabenträgerin, insbesondere gegenüber Eigentümern und Betreibern von 

Infrastrukturen, zuständigen Behörden und Privaten, die im Rahmen der Behörden- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung gemäß § 9 NABEG und des Erörterungstermins gemäß § 10 NABEG erfolgt 

sind, beachtet werden, 
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¶ über die allgemeinen und technischen sowie schutzgutbezogenen Maßnahmen zur Vermeidung 

und Verminderung von erheblichen Umweltauswirkungen hinaus im Rahmen der Erstellung der 

Unterlagen zur Planfeststellung von der Vorhabenträgerin Folgendes zusätzlich geprüft wird: 

-  Alle Maßnahmen, für die von der Vorhabenträgerin festgestellt wurde, dass sie für die 

planfeststellungsrechtliche Zulässigkeit erforderlich sind (sogenannte Ăz-

MaÇnahmenñ), sind in der Planfeststellung zu beachten. Ausnahmen hiervon stellen 

Sachverhalte dar, bei denen aufgrund neuer Erkenntnisse die Zulässigkeit in der 

Planfeststellung auch anderweitig gewährleistet werden kann. 

-  Im festgelegten Trassenkorridor TK-S 32 ist in der Planfeststellung bei der Querung 

des Pöllnitzbaches u. a. aus immissionsschutzrechtlichen Gründen die Querungsopti-

on 31-1 zu beachten. Ausnahmen hiervon stellen Querungsoptionen dar, bei denen 

aufgrund neuer Erkenntnisse die Zulässigkeit in der Planfeststellung auch anderweitig 

gewährleistet werden kann. 

Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 NABEG ist die vorliegende Entscheidung über die Bundesfachplanung vom 

19.12.2018 verbindlich für das Planfeststellungsverfahren. 

1.8 Angaben zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 

50Hertz hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket entwickelt, um die im Untersuchungsraum liegen-

den Gebietskörperschaften, maßgebliche Interessenverbände, die privaten Anlieger und die allgemei-

ne Öffentlichkeit frühzeitig an den Planungen des Vorhabens zu beteiligen. Im Folgenden werden 

zunächst die Grundsätze benannt, an denen 50Hertz dieses Informations- und Beteiligungsangebot 

ausrichtet (siehe Kapitel 1.8.1). Anschließend werden die Maßnahmen beschrieben, die vor der Ein-

reichung des Antrages durchgeführt wurden (siehe Kapitel 1.8.2). 50Hertz ist grundsätzlich daran 

interessiert, möglichst frühzeitig Hinweise aus der Region über planungsrelevante Sachverhalte zu 

erhalten. Damit können spätere Umplanungen vermieden und die Qualität sowie Tragfähigkeit der 

Antragsunterlagen verbessert werden. Beides ist sinnvoll, um Eingriffe in das Lebensumfeld der im 

Vorhabengebiet ansässigen Menschen soweit als möglich zu vermeiden oder zu vermindern und das 

Vorhaben zu verbessern.  

Kapitel 1.8.3 dokumentiert die für das Vorhaben relevanten Hinweise, die in der Phase der frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung von der Vorhabenträgerin eingeholt wurden. Grundsätzlich ist noch einmal 

darauf zu verweisen, dass Hinweise im formellen Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur ï der 

Antragskonferenz nach § 20 NABEG sowie der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 22 

NABEG ï einzubringen sind, sofern diese nicht bereits im Antrag nach § 19 NABEG bzw. im Plan und 

den Unterlagen nach § 21 NABEG abgearbeitet wurden. 

1.8.1 Grundsätze für die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 

Für das Vorhaben setzt 50Hertz bereits seit der Vorbereitung auf die Bundesfachplanung auf ein lang-

fristiges und kontinuierliches Informations- und Kommunikationsprogramm. Das Programm orientiert 

sich an den unternehmenseigenen Grundsätzen für eine transparente Informationspolitik und einen 

konstruktiven Bürgerdialog. Es berücksichtigt zudem Empfehlungen aus dem nationalen und internati-

onalen Diskurs zur Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten: Für die euro-

päische Ebene ist hier beispielhaft die ĂRenewables Grid Initiativeñ zu nennen, die von Netzbetreibern 
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sowie Umweltverbänden gegründet wurde und Best Practices für den Netzausbau sowie die Integrati-

on der Erneuerbaren Energien in das Energiesystem entwickelt.
1
 Für die nationale Ebene sind bei-

spielhaft die Richtlinie VDI 7000 zu nennen. Der VDI hat 2015 mit der Richtlinie VDI 7000 eine 

umfangreiche Handreichung für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturvorhaben vorge-

legt.
2
 50Hertz berücksichtigt auch die Empfehlungen der Allianz ĂVielfältige Demokratieñ zu Methoden 

und Qualitätsgrundsätzen bei Verfahren zur Bürgerbeteiligung. Das Projekt Plan N 2.0 des ĂForum 

Netzintegrationñ der Deutschen Umwelthilfe e. V. hat mit seinem Abschlussbericht vom Dezember 

2013 ebenfalls Maßstäbe für die Herangehensweise gesetzt. 50Hertz hat an der Erarbeitung unter 

anderem im Steuerungskreis mitgewirkt.
3
 Im Rahmen der Allianz ĂVielfältige Demokratieñ arbeitet 

50Hertz seit 2015 im Arbeitskreis ĂQualitªt der B¿rgerbeteiligungñ mit.
4
  

Zur Unterstützung einer guten fachlichen Praxis hat 50Hertz im Sommer 2013 erstmals mit einer Lan-

desregierung grundlegende Maßnahmen für einen transparenten Planungs- und Genehmigungspro-

zess festgeschrieben. Der ĂVereinbarung zur besseren Information und Beteiligung bei 

Leitungsbauprojektenñ mit dem Land Brandenburg vom 13. August 2013 folgten vergleichbare Verein-

barungen mit den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und zuletzt ï im Juni 2016 ï 

mit dem Freistaat Sachsen.
5
 Diese Grundsätze finden bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung selbst-

verständlich ebenfalls Berücksichtigung. Mehr Informationen über die Prinzipien, nach denen 50Hertz 

seine Kommunikationsarbeit gestaltet, bietet die Webseite von 50Hertz.
6
  

1.8.2 Vorgehensweise und Maßnahmen bei diesem Vorhaben 

Die Kommunikation folgt grundsätzlich einem Top-down-Ansatz: Beginnend mit der Genehmigungs-

behörde und den maßgeblich zu beteiligenden Fachministerien sowie Behörden der beiden Bundes-

länder Thüringen und Sachsen hat 50Hertz als Vorhabenträgerin immer mehr Stakeholdergruppen bis 

hin zur gesamten interessierten Öffentlichkeit bereits in der Vorbereitungsphase einbezogen.  

Diese Kommunikationsstrategie wird für das Vorhaben mit folgenden Schritten umgesetzt:  

¶ Identifizierung der relevanten Stakeholder im Bereich des Planungsraums (bereits erfolgt und 

fortlaufend weiterverfolgt), 

¶ Erstellung einer Projektwebseite unter der URL http://www.50hertz.com/vorhaben14 (bereits er-

folgt), 

¶ Schaffung verschiedener Kommunikationskanäle für den Stakeholder-Dialog: Schaltung eines 

kostenfreien Bürgertelefons (montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr, Rufnummer 0800-

58952472), Newsletterfunktion, persönlicher Ansprechpartner (bereits erfolgt), 

                                                      

1
 Mehr Informationen zur Renewables Grid Initiative und dem Projekt BESTGRID unter http://renewables-grid.eu/ und 

http://www.bestgrid.eu/. 
2
 Der VDI hat die Richtlinie nach einer ausführlichen und breit angelegten Fachdiskussion veröffentlicht, siehe 

https://www.vdi.de/karriere/richtlinie-vdi-7000/management-leitfaden-fuer-fruehe-oeffentlichkeitsbeteiligung/. 
3
 Das Forum Netzintegration der Deutschen Umwelthilfe wird vom Bundesumweltministerium gefördert. Mehr Informationen 

zum Forum und dem dort entwickelten Plan N gibt es unter http://www.forum-netzintegration.de/123/. 

4 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/vielfaeltige-demokratie-gestalten/ergebnisse-allianz-vielfaeltige-
demokratie/ 

5
 https://www.50hertz.com/de/News/Details/id/1342/sachsen-und-50hertz-vereinbaren-dialogstandards-beim-netzausbau  

6
 https://www.50hertz.com/de/Netz/Netzentwicklung/Genehmigungsverfahren/TransparenzundBuergerbeteiligung  

http://www.50hertz.com/vorhaben14
http://renewables-grid.eu/
http://www.bestgrid.eu/
https://www.vdi.de/karriere/richtlinie-vdi-7000/management-leitfaden-fuer-fruehe-oeffentlichkeitsbeteiligung/
http://www.forum-netzintegration.de/123/
https://www.50hertz.com/de/News/Details/id/1342/sachsen-und-50hertz-vereinbaren-dialogstandards-beim-netzausbau
https://www.50hertz.com/de/Netz/Netzentwicklung/Genehmigungsverfahren/TransparenzundBuergerbeteiligung
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¶ Konstituierung einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe für beide Genehmigungsabschnitte mit 

Vertretern Thüringens und Sachsens (bereits erfolgt), 

¶ fortlaufende Informationsgespräche und Durchführung von Kreis- und Ämterkonferenzen und/oder 

Fachgesprächen in den Landkreisen Greiz und Saale-Orla-Kreis sowie der kreisfreien Stadt Gera 

für den Abschnitt West. In gleicher Weise wird für den Abschnitt Ost verfahren. 

¶ Veranstaltung von Planungsforen für Verwaltungen, Verbände und regionale politische Repräsen-

tanten zur Abstimmung von Untersuchungsmethoden und zur Diskussion und Bewertung der Pla-

nungsergebnisse. Für den Abschnitt West fanden Planungsforen am 20.09.2017 zur 

Bundesfachplanung und 04.07.2019 zur Planfeststellung jeweils in Zeulenroda statt.  

¶ Durchführung von Workshops mit den anerkannten Natur- und Umweltschutzvereinigungen sowie 

weiteren Interessenverbänden aus beiden Ländern zum Konzept und den Ergebnissen aktueller 

Kartierungen. Bislang fanden zwei Workshops am 26. Januar 2017 und 27. November 2018 in 

Gera und Neukirchen/Pleisse statt. 

¶ Presseinformationen zu relevanten Veranstaltungen und Planungsfortschritten. 

¶ Veranstaltungen für die allgemeine Öffentlichkeit zur Information über Planungsinhalte und direkte 

Kontaktaufnahme bezüglich relevanter Planungshinweise und/oder Stellungnahmen privater An-

lieger und organisierter Interessen. Während der Erarbeitung der Antragsunterlagen für den vor-

liegenden Antrag besuchte 50Hertz mit dem Dialogmobil insgesamt 9 Standorte entlang des 

geplanten Trassenverlaufs im Abschnitt West. Ein vergleichbares Dialogangebot mit Infomärkten 

hatte es auch schon im Rahmen der Bundesfachplanung gegeben. 

Die Infotour mit dem Dialogmobil für den Planungsabschnitt West zur Vorstellung der Planungsergeb-

nisse für den Antrag nach § 19 NABEG fand zwischen dem 16. und 21. September 2019 statt. Fol-

gende Orte wurden im Rahmen der Tour des 50Hertz-Dialogmobils, einem mobilen Bürgerbüro, 

besucht: 

Tabelle 1: Stationen des 50Hertz-Dialogmobils 

Standort Datum / Zeit / Ort 

Grochwitz 

(Saale-Orla-Kreis, VG Seenplatte) 

Montag, 16. September 2019, 15 ï 18 Uhr 

Schleiz 

(Saale-Orla-Kreis) 

Dienstag, 17. September 2019, 10 ï 13 Uhr  

Pörmitz 

(Saale-Orla-Kreis, VG Seenplatte) 

Dienstag, 17. September 2019, 15 ï 18 Uhr 

Niederpöllnitz 

(Landkreis Greiz, Gemeinde Harth-Pöllnitz)  

Mittwoch, 18. September 2019, 10 ï 13 Uhr 

Wiebelsdorf 

(Landkreis Greiz, Gemeinde Auma-Weidatal)  

Mittwoch, 18. September 2019, 15 ï 18 Uhr 

Weida 

(Landkreis Greiz) 

Donnerstag, 19. September 2019, 15 ï 18 Uhr 
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Standort Datum / Zeit / Ort 

Burkersdorf 

(Saale-Orla-Kreis, VG Seenplatte) 

Freitag, 20. September 2019, 10 ï 13 Uhr 

Burgk 

(Saale-Orla-Kreis, Gemeinde Remptendorf / Stadt 

Schleiz) 

Freitag, 20. September 2019, 15 ï 18 Uhr 

Muntscha 

(Landkreis Greiz, Gemeinde Auma-Weidatal) 

Samstag, 21. September 2019, 10 ï 13 Uhr 

Mit diesem Maßnahmenkatalog ist die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nicht abgeschlossen. Sie stellt 

in erster Linie sicher, dass Interessierte und zuständige Institutionen sowie Behörden sich frühzeitig 

und kontinuierlich in die Planung einbringen können und eine gute Vorbereitung auf den Start des 

formalen Genehmigungsschrittes mit der öffentlichen Antragskonferenz und später der Bewertung der 

vollständigen Unterlagen gewährleistet wird. Auch im weiteren Verlauf des Planfeststellungsverfah-

rens macht 50Hertz weitere Dialogangebote und bleibt für individuelle Anliegen ansprechbar. 

1.8.3 Planungshinweise aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Aus dem Dialog mit den Ländern, den TÖB und weiteren Behörden sowie der frühzeitigen Information 

der breiten Öffentlichkeit ergaben sich einige konkrete Hinweise, die für den weiteren Verlauf der Pla-

nung auf ihre Relevanz und Realisierbarkeit geprüft werden. Die Hinweise erreichten 50Hertz auf fol-

genden Wegen: 

¶ Stellungnahmen aus der Phase der Bundesfachplanung, die erst im Rahmen der Planfeststellung 

bearbeitet werden können. Sie wurden entsprechend zurückgestellt und im Rahmen der vorlie-

genden Planung wieder aufgerufen. 

¶ Hinweise, die im Rahmen der durchgeführten Veranstaltungen mit Fachbehörden und Fachver-

bänden aufgenommen wurden, 

¶ Hinweise, die im Rahmen individueller Informationsgespräche und im Rahmen des Erörterungs-

termins zur Bundesfachplanung aufgenommen wurden, 

¶ Anregungen und Hinweise, die im Rahmen der Infotour mit dem DialogMobil von Anliegern und 

interessierten Anwohnern eingebracht wurden. 

Tabelle 2 führt Hinweise auf, die 2016-2018 im Rahmen der Bundesfachplanung zunächst zurückge-

stellt wurden, weil sie erst im Rahmen der Planfeststellung relevant werden, und jetzt im Zusammen-

hang mit der anstehenden Untersuchungen erneut betrachtet werden. 
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Tabelle 2: Bearbeitung der aus der Bundesfachplanung zurückgestellten Hinweise und Stel-
lungnahmen 

Nr. Akteur Hinweis Anmerkung 

1 Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und 
Landwirtschaft 

Im PFV enge Bündelung der 
Leitungsführungen mit 110-kV-
Leitung, Bündelung mit SuedOst-
Link prüfen. Berücksichtigung der 
Bauverbotszone bei Feintrassie-
rung; bodenkundliche Baubeglei-
tung; Abstimmung bezüglich 
Kompensationsmaßnahmen. 

Die Bündelung mit 110-kV-
Leitungen wurde von ver-
schiedenen Akteuren thema-
tisiert. 
Die Bündelung mit SuedOst-
Link ist durch die Festlegung 
der Korridore und deren un-
terschiedlichen Verlauf nicht 
weiter relevant. 
Die Abstimmung bezüglich 
Kompensationsmaßnahmen 
ist von weiteren Akteuren 
angeregt worden und wird 
grundsätzlich verfolgt. 

2 Landesamt für Denk-
malpflege und Archäo-
logie Thüringen 

Abstimmung hinsichtlich genauer 
Trassenführung 

 

3 Thüringer Landesamt 
für Vermessung und 
Geoinformation 

Beachtung amtlicher Festpunkte  

4 Thüringer Landesan-
stalt für Umwelt und 
Geologie 

Erstellung baugrundlicher Gut-
achten sowie Beachtung weiterer 
Hinweise 

 

5 Bundeswehr Abstimmung zu Masthöhen in 
Bereichen der Anlagen zur Lan-
desverteidigung und Hubschrau-
bertiefflugstrecke 

 

6 Bundesnetzagentur 
(Telekommunikation, 
Funk, Radar) 

Beachtung der Hinweise zu 
Richtfunkbetreibern für möglichst 
ungestörten Betrieb der Richt-
funkstrecken 
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Nr. Akteur Hinweis Anmerkung 

7 Thüringer Fernwasser-
versorgung 

Beachtung verschiedener Ver- 
und Entsorgungsleitungen 

 

8 Zweckverband Mittle-
res Elstertal 

Beachtung der Ver- und Entsor-
gungsanlagen des Zweckverban-
des sowie dessen Hinweise 

 

9 Zweckwasserverband 
Wasser / Abwasser 
ĂObere Saaleñ 

Beachtung der Trinkwasserlei-
tung sowie der Hinweise zu die-
ser im Rahmen des PFV  

 

10 Zweckverband Wasser 
/ Abwasser Zeulenroda 

Beachtung vorhandener Ver- und 
Entsorgungsanlagen sowie Hin-
weise zu diesen 

 

11 Saale-Orla-Kreis In der nachfolgenden Planung 
wird den Forderungen der Unte-
ren Immissionsschutzbehörde 
entsprochen; die Untere Natur-
schutzbehörde wird kontinuierlich 
eingebunden; die Forderungen in 
der Bauvorbereitung und in der 
Baudurchführung werden be-
rücksichtigt 

 

12 Gemeinde Burgk Es wird in Erwägung gezogen, 
den Ersatzneubau nördlich der 
vorhandenen 110-kV-Leitung 
anzuordnen, d. h. rechtsseitig in 
Richtung Remptendorf, somit 
weiter entfernt von der Ortslage 
Burgk als zum heutigen Zeitpunkt 

 

13 Gemeinde Oettersdorf Die Variantenbetrachtung wird 
sorgfältig und unter Beachtung 
der Hinweise der Gemeinde 
durchgeführt 
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Nr. Akteur Hinweis Anmerkung 

14 Gemeinde Göschitz Variantenbetrachtung wird sorg-
fältig und unter Beachtung der 
Hinweise der Gemeinde durchge-
führt 

 

15 Gemeinde Tegau  Trockenbiotope werden berück-
sichtigt 

 

16 Gemeinde Pörmitz Es wird in Erwägung gezogen, 
den Ersatzneubau nördlich der 
vorhandenen 110-kV-Leitung 
anzuordnen, d. h. rechtsseitig in 
Richtung Remptendorf, somit 
weiter entfernt von der Ortslage 
Burgk als zum heutigen Zeitpunkt 

 

17 Eigentümer Privatwald 
im Raum Görkwitz / 
Mönchgrün 

Vermeidung von Waldeinschlag 
durch Umgehung prüfen 

Siehe auch Tabelle 3 unter 
Nrn. 5 und 6. 

 

Tabelle 3 listet die Hinweise auf, die während des Planungsforums am 4. Juli 2019 dokumentiert wur-

den.  

Tabelle 3: Stellungnahmen und Hinweise zu den ermittelten Trassenalternativen aus dem 
Planungsforum 

Nr Akteur Hinweis Anmerkung 

1 Stadt Weida ¶ Keine Erweiterung des 

Umspannwerkes Weida 

nach Osten 

¶ Trassenvariante B2 wird 

bzgl. visueller Beeinträchti-

gung des Ortsbildes 

schlechter beurteilt als Va-

riante B1 
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Nr Akteur Hinweis Anmerkung 

2 Thüringer Ministerium für 
Umwelt, Energie und Na-
turschutz 

¶ Trassenverlauf im Raum 

Niederpöllnitz und Birkigt 

hinsichtlich einer Bünde-

lung mit der über die Ab-

baufläche verlaufende 110-

kV-Leitung prüfen 

Dieser Trassenverlauf wurde 

geprüft, stellt jedoch aufgrund 

der Restriktionen wegen der 

Überspannung des Abbauge-

bietes und aufgrund des Her-

anrückens an die Ortslage 

Birkigt keine in Frage kom-

mende Alternative dar. 

3 Stadt Auma-Weidatal ¶ Trassenalternative D2 bei 

Wiebelsdorf bedeutet eine 

Entlastung der Ortslage 

und wird unterstützt  

¶ Bündelung der Leitungen 

zwischen Auma und Zickra 

wird positiv beurteilt 

¶ Bündelung mit 110-kV-

Leitung zwischen Auma 

und Muntscha bedeutet 

Entlastung von Wenigen-

auma und wird als Verbes-

serung der Situation 

betrachtet. 

 

4 Gemeinde Harth-Pöllnitz ¶ Erhöhung des Bodenab-

standes auf mindestens 12 

Meter bringt Vorteile für Ag-

rarbetriebe 

 

5 Verwaltungsgemeinschaft 
Seenplatte 

¶ Trassenvorschlag wird im 

Gemeindeverlauf als aus-

gewogen betrachtet und 

akzeptiert. 

¶ Trassenalternative F2 

(Waldumgehung bei Görk-

witz) wird sehr kritisch ge-

sehen 

¶ Trassenverlauf bei Triems-

dorf ist für Pörmitz akzep-

tabel 

Die Stellungnahme zur Tras-
senalternative F2 steht im Ge-
gensatz zum Vorschlag der 
privaten Waldbesitzer (Hinweis 
17 aus Tabelle 2) 

6 Saale-Orla-Kreis ¶ Die Trassenalternative F2 

bei Görkwitz wird abge-

lehnt. 

¶ Bitte um Prüfung einer 

leichten Verschiebung des 

Trassenbandes bei Pörmitz 

nach Norden. 

Die Stellungnahme zur Tras-
senalternative F2 steht im Ge-
gensatz zum Vorschlag der 
privaten Waldbesitzer (Hinweis 
17 aus Tabelle 2) 
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Nr Akteur Hinweis Anmerkung 

7 Thüringer Bauernverband, 
Regionalgeschäftsstelle 
Ost 

¶ Empfehlung zu kontinuierli-

chem direktem Kontakt zur 

Klärung von Detailfragen 

bei der Bauvorbereitung 

und -durchführung 

(Baustraßen etc.) 

¶ Mastkonfiguration und Er-

höhung des Bodenabstan-

des sind positiv für Forst- 

und Agrarwirtschaft. 

 

 

Tabelle 4 listet die Hinweise auf, die während der Information der breiten Öffentlichkeit im Rahmen der 

Infotour des Dialogmobils in der Woche vom 16. - 21. September 2019 dokumentiert wurden. 

Tabelle 4: Stellungnahmen und Hinweise zu den ermittelten Trassenalternativen im Rahmen 
der Infotour des Dialogmobils vom 16. ï 21. September 2019 

Nr Akteur Hinweis 

1 Verschiedene Eigentümer von Waldflä-
chen aus Auma-Weidatal, insbesondere 
Wiebelsdorf, Muntscha und Zickra. Orts-
bürgermeister von Forstwolfersdorf. 

Die Trassenführung wird positiv gewürdigt hin-

sichtlich der Tatsache, dass bisher berührte 

Waldgebiete durch die neue Trassierung um-

gangen werden und durch den Rückbau Wald-

flächen freigegeben werden.  

Hinweis auf Unterwasserspeicher und Güllebe-

cken der Agrargenossenschaft Niederpöllnitz, 

die bei Gründungsarbeiten beachtet werden 

müssen. 

Hinweis auf Sumpfgebiete bei Bestandsmasten 

im Waldgebiet Langer Busch. 

2 Verschiedene Eigentümer von Waldflä-
chen und Agrarflächen bei Grochwitz 
(Schleiz), (u. a. Flurstücke 274, 277/1, 
282/1, 286, 656) 

Grundstücke wären von Maßnahme betroffen. 
Hinweis auf Versorgung mit Telekommunikati-
onsleistungen über das auf der Bestandsleitung 
mitgeführte Glasfaserkabel. 

3 Eigentümer von Waldflächen aus Remp-
tendorf 

Grundstück wäre von Maßnahme betroffen. 

4 Eigentümer Hohenofenmühle Trassenalternative bei Görkwitz zur Umgehung 

der Waldflächen wird abgelehnt. 

5 Eigentümer trockengefallener Teich bei 
Pörmitz 

Berücksichtigung eines Teiches als A+E-
Maßnahme wird nicht bestätigt. Teiche sollen 
als Fischteiche wiederhergestellt werden. 
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Nr Akteur Hinweis 

6 Eigentümer Teich bei Pörmitz Deich eines Teiches wird voraussichtlich als 
Baustraße benötigt werden. Im Zuge von A+E-
Maßnahmen könnte der Teich wieder nutzbar 
gemacht werden. 

7 Ortsbürgermeister Großebersdorf und 
Sprecher Bürgerinitiative Ortsumgehung 
B 175 bei Weida/Harth-Pöllnitz 

Trassenverlauf soll aktuelle Planung der künfti-
gen Ortsumgehungsstraße Burkersdorf (Harth-
Pöllnitz), Frießnitz und Großebersdorf berück-
sichtigen. Hier besteht seitens 50Hertz bereits 
Kontakt zum Thüringer Landesamt für Bauen 
und Verkehr, um diese Abstimmung vorzuneh-
men. 

8 Agrargenossenschaft Niederpöllnitz, 
Harth-Pöllnitz 

Vorschlag zur Verlagerung des geplanten Win-
kelmastes vor Überspannung des Geländes um 
den für ein geplantes Silo vorgesehen Arbeits-
bereich nicht zu beeinträchtigen. Die bereits 
aufgenommenen Konsultationen für eine Detail-
planung werden fortgesetzt. 

9 Anwohner aus Tegau/Burkersdorf Hinweis auf bestehende Versorgung mit Tele-
kommunikationsleistungen durch das Glasfaser-
kabel auf der Bestandsleitung. 

10 Anwohner aus Muntscha und Wiebelsdorf Bei Bodenarbeiten auf bestehende Drainagen 
achten. 

11 Eigentümer aus Schleiz Flurstück 131/132 ist von der Planung betroffen. 

12 Anwohner und Waldbesitzer aus Görkwitz Trassenalternative bei Görkwitz zur Umgehung 
der Waldflächen, wird trotz Betroffenheit von 
eigenen Waldflächen durch die Vorschlagstras-
se, abgelehnt. 
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1.9 Zeitplan 

Gemäß bestätigtem NEP 2030 (Version 2017) strebt die Übertragungsnetzbetreiberin eine Gesamtin-

betriebnahme der neuen 380-kV-Freileitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf für das Jahr 2025 an. 

Für den Abschnitt zwischen Weida und Remptendorf, welcher zeitlich versetzt vor dem Abschnitt 

Röhrsdorf - Weida gebaut und dann auch eigenständig in Betrieb genommen wird, wird von einer 

Inbetriebnahme im Jahr 2024 ausgegangen. 

Daraus wurde der vorhabens- und abschnittspezifische Zeitplan für die Planfeststellung abgeleitet: 

Tabelle 5: Zeitplan 

Zeitpunkt Stand des Vorhabens 

Q2 / 2019 Beginn der Erarbeitung der Unterlagen für den Antrag auf Planfest-

stellungsbeschluss nach § 19 NABEG 

Q3 / 2019 Einreichung des Antrages nach § 19 NABEG 

Q4 / 2019 Antragskonferenz nach § 20 NABEG 

voraussichtlich Q1 / 2021 Vorlage der Unterlagen nach § 21 NABEG  

voraussichtlich Q3 / 2021 Erörterungstermin nach § 22 NABEG  

voraussichtlich Q4 / 2021 Erlass Planfeststellungsbeschluss 

voraussichtlich 2022 - 2024 Baudurchführung 
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2 Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Trassenverlauf und in Frage kommende Alternativen innerhalb 
des Trassenkorridors und Darstellung der betroffenen Gebiets-
körperschaften 

Die Herleitung des Vorschlags für den beabsichtigten Verlauf der Trasse und zu in Frage kommenden 

Alternativen sowie die Erläuterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen 

enthält Kapitel 3.4. Das Ergebnis dieser Herleitung, der beabsichtigte Verlauf der Trasse des Vorha-

bens, wird als Bestandteil der Vorhabenbeschreibung bereits an dieser Stelle beschrieben. Im An-

schluss daran wird auch bereits der Verlauf der in Frage kommenden Alternativen beschrieben. 

2.1.1 Trassenverlauf und davon betroffene Gebietskörperschaften 

Der vorgeschlagene Trassenverlauf der Vorschlagstrasse und ggfls. der Alternativen folgt, außer zwi-

schen dem UW Weida und Niederpöllnitz sowie außer südlich der L 2331 (bei Auma) bis Zickra, weit-

gehend dem Verlauf der 380-kV-Bestandsleitung Röhrsdorf-Weida-Remptendorf. Die 

Vorschlagstrasse setzt sich aus den folgenden Trassensegmenten (Abschnitte) zusammen (vgl. Anla-

ge 1.4 und 1.5). 

Tabelle 6: Trassenverlauf, Bezeichnung der Trassensegmente 

Trassensegment 
(Bezeichnung) 

Orte und Stationierung (TK-km) ï Angabe markanter Punkte im Verlauf des 
Trassensegments 

A UW Weida bis Burkersdorf / TK-km 0 bis 1,3 

Anschluss an das UW Weida, Querung des Oschützbachs bis nördlich der vorhandenen 
B 175 

B1 Burkersdorf bis Seebachtal / TK-km 1,3 bis 3 

Kreuzung der vorhandenen B 175, Kreuzung der vorhandenen 110-kV-Freileitungen, 
Verlauf nördlich der geplanten B 175 und Querung der geplanten B 175 südlich von Bur-
kersdorf 

B2 
(Alternative) 

Burkersdorf bis Seebachtal / TK-km 1,3 bis 3 

Kreuzung der vorhandenen B 175, Querung der geplanten B 175 südlich von Burkersdorf, 
Kreuzung der vorhandenen 110-kV-Freileitung, Verlauf südlich der geplanten B 175, 
Querung der parallellaufenden 110-kV-Freileitung 

C Seebachtal bis Langer Busch / TK-km 3 bis 10,5 

Querung des Seebachtals, Kreuzung der Bahnlinie Weida-Zeulenroda, Passage der 
Hochfläche zwischen Grochwitz und Niederpöllnitz, Passage des Steinbruchs, Querung 
des Pöllnitzbaches 

D1 Langer Busch ï Aumatal / TK-km 10,5 bis 13 

Passage des Waldbereichs Langer Busch, Kreuzung der 380-kV-Bestandsleitung, Que-
rung der Auma, westlich von Wiebelsdorf 
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Trassensegment 
(Bezeichnung) 

Orte und Stationierung (TK-km) ï Angabe markanter Punkte im Verlauf des 
Trassensegments 

D2 
(Alternative*) 

Langer Busch ï Aumatal / TK-km 10,5 bis 13 

Passage des Waldbereichs Langer Busch, Kreuzung der 380-kV-Bestandsleitung, enge 
Parallelführung zur 380-kV-Bestandsleitung Querung der Auma, westlich von Wiebelsdorf 

E südl. Aumatal bis Neundorf bei Schleiz / TK-km 13 bis 30 

Kreuzung von zwei vorhandenen 110-kV-Freilieitungen, südliche Passage des UW Auma, 
Querung des Logaugrundes, Querung des Mödelitschbaches, Querung des Schlangen-
bachs und Passage der Plothener Teiche, Querung der BAB 9 

F1 Neundorf bis Mönchgrün / TK-km 30 bis 32,5 

Waldquerung 

F2 
(Alternative) 

Neundorf bis Mönchgrün / TK-km 30 bis 32,5 

Querung der 380-kV-Bestandsleitung und der 110-kV-Freileitung, südliche Umgehung 
des Waldgebiets, Querung von zwei 110-kV-Freileitungen und der 380-kV-
Bestandsleitung 

G Mönchgrün bis UW Remptendorf / TK-km 32,5 bis TK-Ende 

Querung des Floßbaches, Querung der Wisenta, Querung der Saale, Querung der Sor-
mitz, Kreuzung von zwei 110-kV-Freileitungen, Anschluss an das UW Remptendorf 

* Da sich Alternative D2 bereits aufgrund der Untersuchung im Zuge der Erarbeitung des Antrags auf Planfest-

stellung im Vergleich (s. Kap. 3.4 und 3.5) als deutlich ungünstiger erwies als D1, stellt D2 keine in Frage kom-

mende Alternative dar und wird in den Unterlagen nach §21 NABEG nicht betrachtet. 

Die Vorschlagstrasse führt aus dem UW Weida in nördlicher Richtung heraus und verläuft zunächst 

auf kurzer Strecke von ca. 1,3 km ungebündelt in westlicher Richtung (Trassensegment A). Von Bur-

kersdorf bis Grochwitz verläuft die Vorschlagstrasse eng gebündelt mit der 110-kV-Leitung Weida ï 

Remptendorf (Trassensegment B). Zwischen Grochwitz und Niederpöllnitz verläuft die Vorschlags-

trasse weiter parallel zur 110-kV-Leitung in einem wechselnden Abstand zu dieser von 50 bis 250 m 

(Trassensegment C). Von Niederpöllnitz bis zur L 2331 bei Auma ((Trassensegmente C-D) verläuft 

die Vorschlagstrasse im Zuge der 380-kV-Bestandsleitung in einem Abstand zu deren Achse von bis 

zu 400 m. Südlich der L 2331 bis Zickra (Trassensegment E) verläuft die Vorschlagstrasse wiederum 

parallel östlich zur 110-kV-Leitung in einem Abstand von 50 bis 200 m zu dieser. Ab Zickra bis zum 

UW Remptendorf (Trassensegmente E, F und G) verläuft die Vorschlagstrasse auf der westlichen und 

nördlichen Seite über weite Strecken eng gebündelt mit der 110-kV-Leitung und parallel zur Achse der 

380-kV-Bestandsleitung.   

Die Vorschlagstrasse verläuft im Abschnitt West ausschließlich durch das Bundesland Thüringen. In 

der folgenden Tabelle sind die betroffenen Verwaltungseinheiten aufgelistet. 
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Tabelle 7: Von der Vorschlagstrasse betroffene Verwaltungseinheiten unter Angabe der 
Trassenlänge 

Bundesland Landkreis Gemeinde, Stadt Verwaltung 

Thüringen Greiz Auma-Weidatal  
(ca. 9,0 km) 

 

Thüringen Greiz Harth-Pöllnitz  
(ca. 9,6 km) 

 

Thüringen Greiz Langenwolschendorf 
(ca. 0,9 km) 

 

Thüringen Greiz Weida (ca. 0,6 km)  

Thüringen Saale-Orla-Kreis Burgk (ca. 3,4 km)  

Thüringen Saale-Orla-Kreis Crispendorf  
(ca. 0,02 km) 

 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Görkwitz (ca. 1,1 km) VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Göschitz (ca. 1,8 km) VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Löhma (ca. 1,2 km) VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Neundorf (bei Schleiz) 
(ca. 2,3 km) 

VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Oettersdorf  
(ca. 0,4 km) 

VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Pörmitz (ca. 3,2 km) VG Seenplatte 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Remptendorf  
(ca. 2,1 km) 

 

Thüringen Saale-Orla-Kreis Schleiz (ca. 4,2 km)  

Thüringen Saale-Orla-Kreis Tegau (ca. 2,6 km) VG Seenplatte 
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2.1.2 In Frage kommende Alternativen und davon betroffene Gebietskörper-
schaften 

Es wurde ein kleinräumig alternativer Trassenverlauf ermittelt (s. Tabelle 6), der für die Ermittlung der 

Vorzugstrasse in Frage kommt. Dabei handelt es sich um  

¶ Alternative B2: Querung der geplanten B 175 bei Burkersdorf im Landkreis Greiz, Gemeinde 

Harth-Pöllnitz. 

Die Alternative B2 quert die beiden 110-kV-Leitungen (Weida-Remptendorf und Weida-Hartha) südlich 

der vorhandenen B 175 und verläuft anschließend südlich der geplanten B 175 bis zum Winkelpunkt 

3A. 

Weiterhin wurde eine nicht aus den Trassierungsgrundsätzen abgeleitete, aber durch Einwendungen 

beschriebene Alternative F2 (s. Tabelle 6) mit Waldumgehung bei Mönchgrün aufgegriffen und in den 

Korridor projiziert. Die Alternative F2 weist eine Doppelquerung der 380-kV-Bestandsleitung und der 

110-kV-Freileitung, südliche Umgehung des Waldgebiets, Querung einer 110-kV-Freileitung, wieder-

holte Doppelquerung der 110-kV-Freileitung und der 380-kV-Bestandsleitung auf. 

Weitere Angaben zur Beschreibung der Vorschlagstrasse und der in Frage kommenden Alternativen 

enthält Kap. 3.4.2. 

Außerdem wurde im Zuge der Erarbeitung des Antrags folgende Alternative entwickelt, die sich jedoch 

als deutlich ungünstiger erwies als die Vorschlagstrasse D1: 

¶ Alternative D2: Querung des Aumatals bei Wiebelsdorf im Landkreis Greiz, Gemeinde Auma-

Weidatal. 

Die Alternative D2 folgt dem Verlauf der 380-kV-Bestandsleitung und quert bei Wiebelsdorf das Auma-

tal unter Erweiterung der vorhandenen Waldschneise der 380-kV-Bestandsleitung. D2 stellt keine in 

Frage kommende Alternative dar und wird in den Unterlagen nach §21 NABEG nicht betrachtet. 

 

2.2 Beschreibung der Freileitung / (vorhabens-)konkrete techni-
sche Angaben 

Der westliche Abschnitt der geplanten 380-kV-Freileitung Röhrsdorf-Weida-Remptendorf beginnt am 

neuerrichteten Portal des UW Weida und wird nach ca. 44 km im UW Remptendorf eingebunden. An 

beiden Standorten wird für die Stromübertragung ausschließlich Drehstromtechnik eingesetzt.  

Die Übertragungsleistung für die zu planende Freileitung ist in den Auslegungsvorgaben der 50Hertz 

festgelegt. Die Errichtung der Neubauleitung ist in 380-kV-Drehstromtechnik (AC) mit einer (n-1)-

sicheren Übertragungsleistung von ca. 2.400 MW (dies entspricht einem Stromtransportäquivalent von 

3.600 Ampere (A)) ausgewiesen. 

Die technischen Parameter der Freileitung, Seilberechnungen und Abstandsnachweise werden ge-

mäß DIN EN 50341-2-4:2016-04 sowie weiteren einschlägigen Normen, den geltenden Gesetzen und 

anerkannten Regeln der Technik ausgelegt. 
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Das technische Bauwerk ĂFreileitungñ besteht aus den Komponenten (Gewerken): 

¶ Gründungen / Fundamente, 

¶ Maste, 

¶ Beseilung / Isolation. 

Die Komponenten stehen in einer statischen Wechselwirkung zueinander und bilden in ihrer Gesamt-

heit die technische Anlage ĂFreileitungñ.  

Gründungen / Fundamente 

Die Gründung eines Mastes stellt die Verbindung zwischen dem Tragwerk und dem Boden dar. Sie 

leitet die auftretenden Kräfte (Eigengewicht, Zug der Leiterseile, Wind- und Eislasten) in den Boden 

ab. Die Mastfundamente werden so bemessen, dass diese die Standsicherheit der Maste und damit 

der gesamten Anlage gewährleisten. Grundsätzlich können Gründungen in verschiedenen Arten aus-

geführt werden. Hierbei wird zwischen Flach- und Tiefgründungen sowie aufgeteilten und verbunde-

nen Fundamenten unterschieden. Mögliche Fundamente sind Pfahl-, Platten- und Stufenfundamente 

(siehe Abbildung 3 bis Abbildung 5). Die Festlegung der Gründung berücksichtigt die standortbezoge-

nen Kräfte, örtlichen Eigenschaften des Baugrundes sowie die Bauverhältnisse (benachbarte Bebau-

ungen, Grundwasserspiegel etc.). 

Zur Bestimmung des Baugrundes wird eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Mit diesen Angaben 

wird unter Berücksichtigung der jeweils einzuleitenden Kräfte für jeden Maststandort eine Gründung 

entwickelt und dimensioniert. An den vier Eckstielen des Mastes wird die Verbindung zur Gründung 

hergestellt. Diese werden mit runden Fundamentköpfen von bis ca. 1,50 m Durchmesser einbetoniert 

und mit dem unterirdischen Teil des Gründungsbauwerkes verbunden. Die Fundamentköpfe stellen 

den Teil der Gründung dar, der nach Abschluss aller Arbeiten an der Geländeoberfläche sichtbar 

bleibt. Eine dauerhafte Flächenversiegelung erfolgt bei einer Freileitung nur an den Maststandorten 

durch die Fundamentköpfe und beträgt pro Maststandort ca. 4,5 m² bis 8 m². Für die geplante 380-kV-

Freileitung Röhrsdorf ï Weida - Remptendorf (Abschnitt West) werden voraussichtlich sowohl Pfahl-, 

Platten- als auch Stufenfundamente zum Einsatz kommen. 

Die Mastfundamente dienen gleichzeitig als Erdungsanlage. Elektrisch leitende Blitzschutz-

Verbindungen werden bei der Fundamenterrichtung zwischen dem Mast und dem Mastfundament 

hergestellt. Bei Bedarf wird mit dem Einbringen von sogenannten Strahlen- oder Tiefenerdern in das 

Erdreich sichergestellt, dass die erforderlichen Erdungswiderstände eingehalten werden. 

Pfahlgründung 

Die Pfahlgründung ist in der Bauausführung eine Variante der Tiefgründung. Damit können die Lasten 

der Freileitungsmasten in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgetragen werden, wenn die oberen 

Bodenschichten keinen tragfähigen Baugrund besitzen. Dabei werden die Pfähle so tief in den Bau-

grund gerammt oder gebohrt, bis eine ausreichend tragfähige Boden- oder Gesteinsschicht erreicht 

ist. Die Lasten des Tragwerkes werden dabei zum einen durch die Reibung des Pfahls mit dem Bau-

grund (Mantelreibung) und zum anderen über den Spitzendruck der Pfähle abgetragen. Der Durch-

messer der Rohre beträgt in der Regel ca. 0,8 m ï 1,2 m. Die als Mastfundament dienenden 

Rammrohre werden äußerlich bis 0,8 m unter der Erdoberkante (EOK) mit einer Betonschutzkappe 

versehen. In Abhängigkeit der standortbezogenen Lasten kann es erforderlich sein, je Gittermasteck-

stiel mehrere Pfähle, ggf. mit Betonummantelung, mit entsprechendem Durchmesser einzubringen. 
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Diese werden dann miteinander verbunden und erhalten an der EOK einen gemeinsamen zylindri-

schen Kopf. 

 

 

Abbildung 3: Beispiel einer Pfahlgründung 

Plattenfundament 

Das Plattenfundament gehört zu der Gruppe der Flachgründungen und besteht aus einer bewehrten 

Betonplatte, welche am Boden mindestens die Ausmaße des Mastes besitzt. In Abhängigkeit des 

Baugrundes ist zumeist eine Vergrößerung der Platte erforderlich. Die Betonplatte hat in der Regel 

eine Erdüberdeckung von 0,80 m bis 1,20 m. 

 

Abbildung 4: Beispiel eines Plattenfundaments 

Stufenfundamente 

Stufenfundamente gehören ebenfalls zur Gruppe der Flachgründungen und bestehen aus Beton. Sie 

sind stufenförmig (2 bis 4 Stufen) aufgebaut, wobei die größte Stufe am tiefsten liegt. Pro Maststand-

ort sind jeweils 4 einzelne Stufenfundamente (aufgeteilte Fundamente), je Masteckstiel eins, erforder-

lich. 
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Abbildung 5: Beispiel eines Stufenfundaments 

Maste 

Die Maste einer Freileitung dienen als Stützpunkte mit festen Leiterseiltragpunkten für die Leiter-

seilaufhängungen und bestehen aus Mastfuß, Mastschaft, Querträgern (Traversen) und Erdseilstütze. 

Die Bauform, -art und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl und Größe 

der aufliegenden Seile, die Spannungsebene, die Feldlängen, die örtlichen Gegebenheiten und einzu-

haltenden Begrenzungen für die Schutzstreifenbreite oder der jeweils zulässigen Masthöhe bestimmt. 

Maste mit gleichen Anforderungen an Bauform, Seilbelegung und Lastannahmen werden in einer 

Baureihe zusammengefasst. Innerhalb einer Baureihe werden einzelne Masttypen nach ihrer Funktion 

unterschieden. Dies sind in der Regel Trag-, Winkelabspann- und Winkelendmaste.  

Ein Tragmast ist ein tragender Stützpunkt in einem geraden Leitungszug. Die Seile werden über so-

genannte Tragketten befestigt, welche senkrecht unterhalb der Traverse hängen. So werden durch die 

Seile fast ausschließlich nur Vertikallasten auf den Mast übertragen. Um im Leitungsfeld die geforder-

ten elektrischen Abstände innerhalb der einzelnen Seile einzuhalten, müssen die Aufhängepunkte am 

Mast einen entsprechenden Abstand besitzen. Mit zunehmender Feldlänge muss auch dieser Abstand 

vergrößert werden. Zur Optimierung des Materialaufwandes und der Flächeninanspruchnahme wer-

den in der Gestängeentwicklung unterschiedliche Tragmaste berechnet. Diese werden stufenweise 

aufsteigend in Abhängigkeit der benachbarten Feldlängen konstruiert. Der Masttyp bei Tragmasten 

erhªlt als K¿rzel das ĂTñ, gefolgt von der Stufe seines Einsatzbereiches. Der Ăkleinsteñ Tragmast ist 

demnach der T1, gefolgt von T2 etc. Häufig besitzen Baureihen auch nur eine oder zwei Stufen bei 

Tragmasten. 

Winkelabspannmaste kommen bei Änderung der Leitungsrichtung zum Einsatz. Die Seile werden 

über sogenannte Abspannketten befestigt, welche aufgrund der Zugkräfte der Seile in Seilrichtung 

ausgelenkt werden. Da die Zugkraft aus den benachbarten Feldern in unterschiedliche Richtungen 

weist, müssen auf beiden Seiten des Mastes Ketten montiert werden. Hierdurch werden horizontale 

Kräfte von den Seilen auf den Mast übertragen. Um diese Kräfte in den Boden abzuführen, sind ein 

Winkelabspannmast und dessen Gründung entsprechend stärker zu dimensionieren. Mit zunehmen-

dem Leitungswinkel steigen die horizontalen Kräfte, die auf den Mast wirken. Bedingt durch den Lei-
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tungswinkel würden sich geringere Abstände der Seile zueinander ergeben im Vergleich zur Gerade-

ausführung. Um auch bei den Winkelabspannmasten eine Optimierung des Materialaufwandes zu 

erreichen, werden ebenfalls in Stufen unterteilte Winkelabspannmaste (bezogen auf den Leitungswin-

kel) innerhalb einer Baureihe entwickelt. Winkelabspannmaste erhalten das K¿rzel ĂWAñ mit Angabe 

der Winkelgruppe. Die Winkelgruppe mit der geringsten Abweichung aus dem geraden Leitungsver-

lauf erhält die 1. Häufig werden Masttypen WA1 bis WA4 entwickelt. 

Winkelendmaste besitzen die Besonderheit, dass die Beseilung auch nur von einer Seite abgespannt 

werden kann. Hierdurch entfällt oder reduziert sich ein ausgleichender horizontaler Krafteintrag von 

der anderen Seite des Mastes. Dies tritt zumeist an den Umspannwerken auf, da die Seile zum Portal 

mit sehr viel geringeren Zugspannungen abgespannt werden als im übrigen Leitungsverlauf. Daher 

sind Winkelendmaste und deren Gründungen nochmals stärker zu dimensionieren als Winkelab-

spannmaste. Winkelendmaste erhalten als Kürzel ĂWEñ und werden zumeist in die gleichen Winkel-

gruppen (Stufen) unterteilt wie die Winkelabspannmaste. 

Für die geplante 380-kV-Freileitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf (Abschnitt West) werden Mas-

te aus einer Stahlgitterkonstruktion (Baureihe D76/09/21) mit dem sogenannten Donau-Mastbild ver-

wendet. Die Leiterseile sind bei diesem Mastbild in einem Dreieck zueinander angeordnet. Es können 

hierbei verschiedene Masttypen als Tragmast, Winkel / Abspannmast oder Winkel-/ Endmast zum 

Einsatz kommen. 

 

Abbildung 6: Donau-Mastbild 

Diese Mastbauform stellt das Ergebnis eines Optimierungsprozesses dar mit den maßgeblichen Grö-

ßen, Parametern, Übertragungsaufgaben (Stromkreisanzahl), Materialaufwand, überstellte und über-

spannte Fläche, Phasenanordnung (elektrische/magnetische Felder), Maststatik, Errichtungszeit, 

optische Wirkung etc. Das Donau-Mastbild ist in der 380-kV-Spannungsebene aus diesem Grund die 

am häufigsten verwendete Mastbauform in Deutschland. 

Die Höhe der jeweiligen Maste wird im Wesentlichen bestimmt durch den Masttyp, die Länge der Iso-

latoren, den Abstand der Maste untereinander (Feldlänge) und den daraus resultierenden maximalen 

Durchhängen der Leiterseile sowie durch die einzuhaltenden Mindestabstände zu Gelände und sons-

tigen Objekten (z. B. Straßen, andere Freileitungen, Bauwerke). Nach derzeitigem Planungsstand 

betragen die Standardmasthöhen etwa 50 m über EOK bei einer durchschnittlichen Feldlänge von 350 



Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf  

(BBPlG Vorhaben Nr. 14) 

Abschnitt Weida ï Remptendorf 

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG 

 45 

bis 450 m. Die Traversenbreite beim Standarddonautragmast (D76/T1) beträgt jeweils 15,5 m und 

beim Weitspannmast T2 (Spannweite 400 - 500 m) 16 m. 

Im Zuge der Trassierung und Mastausteilung werden die örtliche Topographie, Schutzgüter und tech-

nische Erfordernisse berücksichtigt, wodurch sich abweichende Feldlängen und Masthöhen ergeben 

können. Darüber hinaus werden die Masthöhen so festgelegt, dass die Anforderungen der 26. Ver-

ordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (26. BImSchV) eingehalten werden (siehe Kapitel 

2.3.2). Zudem muss gemäß der DIN 50341 eine Unterfahrungsmöglichkeit für landwirtschaftliche 

Nutzfahrzeuge gegeben sein. 

Beseilung / Isolation 

Bei der Beseilung einer Freileitung wird zwischen Leiter-, Erd- und LWL-Seilen unterschieden. Leiter-

seile werden zur Stromübertragung verwendet. Diese bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen 

und Querschnitten, die den Anforderungen der benötigten Übertragungskapazität genügen. Die Über-

tragung erfolgt mittels Drehstrom, bei dem drei Phasen für einen Stromkreis (System) benötigt wer-

den. Um den benötigten Querschnitt des Leiterseils zu erhalten, können auch mehrere Seile 

(Teilleiter) in einem Bündel verlegt werden. Für die (n-1)-sichere Übertragung der erforderlichen 

3.600 A werden zwei Stromkreise mit Leiterseilen des Typs 434-AL1/56-ST1A als 4er-Bündel zur An-

wendung kommen. Zur Kompensation der gegenseitigen Beeinflussung der Leiterseile untereinander 

muss die Phasenanordnung (Lage der drei Phasen zueinander) in bestimmten Abständen gewechselt 

werden. Dieser Wechsel wird als Verdrillung der Leiterseile bezeichnet und erfolgt an Winkel-

/ Abspannmasten im Leitungsverlauf.  

Zum Schutz vor Blitzeinschlägen werden an der Mastspitze (oberhalb der Leiterseile nicht stromfüh-

rende Erdseile geführt. Im Bereich vor Umspannwerken (ca. 1,5 km) soll ein erhöhter Blitzschutz wir-

ken. Dies wird erreicht, indem zwei Erdseile oberhalb der Leiterseile (Erdseiltraverse) angebracht 

werden und so eine größere Blitzschutzabdeckung liefern. Als Blitzschutz sind Erdseile des Typs 212-

AL1/49-ST1A vorgesehen.  

Der Betrieb der Umspannwerke erfordert eine Telekommunikationsverbindung untereinander, welche 

keiner kommerziellen Nutzung dient. Hierfür werden innerhalb der nicht stromführenden Seile Glasfa-

serkabel ï sogenannte Lichtwellenleiter (LWL) ï eingearbeitet. Die LWL-Seile können kombiniert als 

Erdseil (LES) auf der Mastspitze bzw. Erdseiltraverse oder, in Abhängigkeit von der Maststatik, als 

reine Datenverbindung an anderer Stelle am Mast geführt werden. Erdseile sind aufgrund ihrer Lage 

den stärksten Umwelteinflüssen ausgesetzt (Blitzeinschlag, Wind etc.). Ein ggf. erforderlicher Wechsel 

eines LES würde auch ein Wechsel der darin enthaltenen Glasfaserkabel erfordern. Die Glasfaserver-

bindung reicht aber in der Regel über mehrere Abspannabschnitte hinweg, so dass ein Wechsel über 

einen deutlich längeren Bereich erforderlich wäre. Daher wird auf der geplanten Leitung ein LWL in 

Mastschaftmitte auf Höhe der unteren Leiterseile mit einem zum Erdseil äquivalenten Typ verwendet. 

Hierdurch ist eine sicherere Kommunikationsverbindung gegeben und ein kleinräumiger Erdseilwech-

sel möglich. 

Alle Seile, auch die stromführenden Leiterseile, bestehen aus blanken (nicht ummantelten) Drähten. 

Die umgebende Luft stellt bei einer Freileitung die Isolation zu umgebenden Objekten dar. An den 

Masten sind die Leiterseile über sogenannte Ketten aufgehängt. Um eine Entladung über den Mast 

auszuschließen, sind in den Ketten Isolatoren verbaut. Diese bestehen aus nichtleitenden Materialien 

(Glas, Porzellan, Kunststoff). Die Länge dieser Isolatoren ist von der Leitungsspannung abhängig und 
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bestimmt maßgeblich die Gesamtlänge der Kette. An Abspannmasten kommen Abspannketten (AK), 

an Tragmasten Tragketten (TK) zum Einsatz. Je nach sicherheitstechnischer Anforderung können in 

einer Kette mehrere Isolatorenstränge parallel verbaut sein. Die Anzahl der Isolatorenstränge wird der 

Kettenart vorangestellt (z. B. 3AK, 2TK). 

Vogelschutzmarkierungen 

Neben den Schutzgutkomplexen Mensch und Landschaftsbild ist bei Planung, Genehmigung und 

Betrieb von Freileitungen der Schutz der Vogelwelt ein zentrales Thema. Als technische Lösung kön-

nen Vogelschutzmarker an den nicht stromführenden Erdseilen angebracht werden. Diese können 

das Kollisionsrisiko deutlich mindern (s. Kapitel 2.5, anlagebedingte Wirkungen). Vogelkollisionen mit 

Freileitungen betreffen zu einem großen Teil das Erdseil. Dieses ist dünner und wird nur als Einzelteil-

leiter geführt und ist daher schlechter zu sehen als die Leiterseilbündel. Zudem besteht das Risiko 

einer Kollision mit dem Erdseil, wenn Vögel die Leiterseile erst spät erkennen und versuchen, nach 

oben auszuweichen. 

Zur Ausstattung der Erdseile stehen in Gebieten mit dem Vorkommen kollisionsgefährdeter Vogelar-

ten verschiedenartige Typen von Vogelschutzmarkern zur Verfügung. In der Praxis werden derzeit am 

hªufigsten ĂSpiralmarkerñ oder ĂVogelschutzklappenñ (Klappmarker) verwendet. 

 

Abbildung 7: a) Spiralvogelschutzmarker, b) Vogelschutzklappen 

Beide Typen besitzen eine schwarz-weiße (also kontrastreiche) Farbgebung bzw. erzielen diese durch 

eine entsprechende Kombination. Der in Abbildung 7a dargestellte Spiralvogelschutzmarker besteht 

aus zwei - jeweils einer schwarzen und einer weißen - gegenläufig montierten Spiralen. Jede Spirale 

hat eine Länge von 38 cm und einen maximalen Durchmesser von 12,5 cm. Die in der Abbildung 7b 

dargestellten beweglichen Vogelschutzklappen, auch Klappmarker oder Vogelschutzfahnen genannt, 

besitzen eine Größe von 39 cm x 57 cm und sind ebenfalls schwarz-weiß. Der für die Wahrnehmung 

durch die Vögel notwendige Kontrast wird bei beiden Varianten erzielt (siehe FNN-Hinweis ĂVogel-

schutzmarkierung an Hoch- und Hºchstspannungsleitungen (12/2014)ñ).   

Für die Sichtbarkeit des Erdseils ist auch der Abstand der Marker zueinander wichtig. Dieser beträgt 

sowohl bei Spiralmarkern als auch bei Klappmarkern ca. 25 m. Die Markierungen sind so konstruiert, 

dass sie mechanischen Belastungen (Montage, Instandhaltung), berechneten Betriebs- und Kurz-

schlussströmen, auftretenden Betriebstemperaturen und sämtlichen Umgebungseinflüssen (Eis- und 
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Windlast, Temperaturen, atmosphärische Korrosion) standhalten (FNN 2014). Des Weiteren dürfen 

sie unter Betriebsbedingungen keine Beschädigungen am Seil verursachen und dürfen sich nicht ne-

gativ auf das Schwingverhalten auswirken. In Bereichen, in denen zwei Erdseile erforderlich sind 

(z. B. vor den Umspannwerken), werden bei Bedarf die Markierungen versetzt auf den beiden Erdsei-

len angebracht.  

Technische Alternativen 

Das Donau-Mastbild ist das Ergebnis eines Optimierungsprozesses unter Beachtung der allgemeinen 

Belange für die Errichtung und den Betrieb einer 380-kV-Freileitung. Unter bestimmten Umständen 

kann es erforderlich werden, von diesem Mastbild abzuweichen. Im Folgenden sind weitere Mastbilder 

dargestellt und deren Einsatzziele und Eigenschaften beschrieben. 

Einebenen-Mastbild 

Bei diesem Mastbild sind die Leiterseile in einer horizontalen Linie angeordnet und hängen in einer 

Ebene. Hierdurch ergeben sich die geringsten Masthöhen. Maste (Baureihe D72/08/23) mit dieser 

Mastbauform können in Gebieten eingesetzt werden, in denen eine geringe Masthöhe die übergeord-

nete Rolle spielt (z. B. Vogelschutzgebiete, Flughafennähe). 

Im Gegenzug ergeben sich bei diesem Mastbild die größten Ausladungen (Traversen), um die 

elektrisch notwendigen Abstände der Leiterseile zueinander einzuhalten. Hierdurch erhöht sich somit 

die dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich). Die Ausladungen beim Tragmast betragen 

jeweils 19,2 m. Die Mastspitze hat beim sogenannten Nulltyp eine Höhe über EOK von 32,2 m. 

Aufgrund des erhöhten Abstandes zwischen den äußeren Leiterseilen werden für den Blitzschutz 

grundsätzlich zwei Erdseile benötigt (nicht nur vor Umspannwerken). Die größeren Ausladungen be-

dingen aus statischen Gründen zudem eine geringe maximal zulässige Gewichts- und Windspannwei-

te, was zu kleineren Abständen zwischen den Masten und somit zu mehr Maststandorten führen kann. 

 

Abbildung 8: Einebenen-Mastbild 

Durch die Anordnung der Leiterseile in einer Ebene ergeben sich in der Regel gegenüber dem Donau-

Mastbild ungünstigere elektrische und magnetische Felder. Um diesem Aspekt unterhalb der Leitung 
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entgegenzuwirken, müssen die Maste leicht erhöht werden. Eine Verdrillung an einem Mast mit 

Einebenen-Mastbild ist aufwändiger als an einem Mast mit Donau-Mastbild. 

Tonnen-Mastbild 

Bei diesem Mastbild sind die Leiterseile übereinander angeordnet. Dies ergibt die geringstmögliche 

Ausladung und somit die geringste dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich). Daher kön-

nen Maste (Baureihe D78/16/21) dieses Mastbildes in Gebieten eingesetzt werden, in denen die 

Schutzstreifenbreite die übergeordnete Rolle spielt (z. B. Herstellung einer Waldschneise). 

 

Abbildung 9: Tonnenmast 

Da sich die Leiterseile in einer vertikalen ĂEbeneñ befinden, ergeben sich bei diesem Mastbild die 

höchsten Maste, um die elektrisch erforderlichen Abstände der Seile zueinander einzuhalten. Die Aus-

ladung der äußeren Leiterseile beträgt beim Tragmast 10,0 m mit einer Höhe der Mastspitze des so-

genannten Nulltyps von 61,0 m. Eine Verdrillung (Tausch der Leiteranordnung untereinander) ist an 

diesem Mastbild nicht möglich 

Kompaktmast 

Maste mit einer sehr kompakten Bauform werden als Kompaktmaste bezeichnet.  

Kompakte Bauformen können in Engstellen eingesetzt werden, beispielsweise in einem eingeschränk-

ten Passageraum oder bei Querungen mehrerer Freileitungen in einem solchen Raum. Die kompakte 

Bauweise wird z. B. durch die Anordnung der Leiterbündel übereinander, analog dem Tonnenmast, 

erreicht. Eine weitere Reduzierung der Bauform ist durch die Anbringung von V-Ketten möglich. Somit 

wird das Ausschwingen der Isolatorenketten eingeschränkt. 

Kompaktmasten können grundsätzlich in Gitter- als auch in Stahlvollwandmasten ausgeführt werden. 

Gittermasten sind transparent und haben im Vergleich zu Stahlvollwandmasten einen etwas breiteren 

Mastaustritt. Stahlvollwandmasten haben ca. das doppelte Gewicht und müssen vorgefertigt in Teil-

längen bis 45 m transportiert werden. Der hierfür benötigte Wegebau ist deutlich aufwändiger. 
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Provisorium 

Aus technischen bzw. arbeitssicherheitstechnischen Gründen kann es erforderlich sein, im Zuge der 

Errichtung der 380-kV-Freileitung eine bestehende Freileitung abzuschalten. Dies ist aus netztechni-

schen Gründen jedoch nur selten möglich. So muss z. B. auch die 380-kV-Bestandsleitung Weida - 

Remptendorf durchgängig mit zwei Systemen, ggf. bei Jahreszeiten mit geringer Windeinspeisung 

mindestens mit einem System in Betrieb bleiben. Bei Errichtung der Neubauleitung im unmittelbaren 

Trassenbereich der Bestandstrasse ist zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung der Strom daher 

über eine provisorische Leitung zu führen ï ein Provisorium. Ein Provisorium kann in unterschiedli-

chen Formen erstellt werden. Für Leitungen bis zu einer Spannungsebene von 110 kV besteht die 

Möglichkeit, die Stromversorgung über ein sogenanntes Baueinsatzkabel (BEK) zu führen. Bei größe-

ren Spannungen oder längeren Strecken ist ein Freileitungsprovisorium erforderlich. Ein Freileitungs-

provisorium besteht prinzipiell aus den gleichen Bestandteilen wie eine Ănormaleñ Freileitung. Der 

Unterschied liegt darin, dass für die provisorischen Maste keine Gründung hergestellt wird und das 

Gestänge speziell für den wiederholten Auf- und Abbau konstruiert wurde (Baukastenprinzip). Auf 

dem Markt gibt es unterschiedliche Freileitungskonstruktionen, die mit unterschiedlichen statischen 

Konzepten entwickelt wurden, so dass das Erscheinungsbild der jeweiligen Provisorien entsprechend 

unterschiedlich ausfällt. Für die Errichtung eines Freileitungsprovisoriums werden ähnliche Flächen 

benötigt. Bei Provisorien, bei denen Verankerungsseilen verwendet werden, sind auch größere Flä-

chen als für die Errichtung eines herkömmlichen Mastes notwendig. 

Flächeninanspruchnahme 

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Freileitung ist entlang der Leitungsachse ein Schutzbereich 

erforderlich. Dieser geht über die konkrete Ausübungsstelle hinaus und dient dem ungehinderten und 

gefahrlosen Betrieb der Anlage. Die Sicherheitsabstände entstammen der Norm DIN EN 50341. Die 

Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben wird unterteilt in die Flächeninanspruchnahme durch 

Maststandorte und die Flächeninanspruchnahme durch Schutzstreifen. 

Die dauerhaft benötigten Flächen (Schutzbereich, Maststandorte, Wegerechte) werden von 50Hertz 

nicht erworben. Zur dauerhaften, eigentümerunabhängigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist es 

ausreichend, dass der Eigentümer der 50Hertz eine sogenannte beschränkte persönliche Dienstbar-

keit einräumt. Dieses dingliche Recht wird in Abteilung ll des jeweiligen Grundbuches eingetragen. 

Maststandorte 

In Abhängigkeit von Masttyp und -höhe ergeben sich unterschiedliche Maße an der Erdoberkante 

(Erdaustrittsmaß). Hinzu kommen die Fundamentköpfe, welche um die Eckstiele zur Verbindung mit 

der Gründung hergestellt werden. Insgesamt ergibt sich somit für die geplanten Maste eine Flächen-

inanspruchnahme zwischen 70 m² und 120 m² pro Maststandort. Für diese Fläche ist eine weitere 

Nutzung in der Regel nicht mehr möglich. 

Schutzbereich 

Die Breite des Schutzstreifens wird bestimmt durch die parabolische Form beidseitig der Leitungsach-

se (links l und rechts r) und der möglichen windbedingten Leiterseilausschwingung zuzüglich eines 

spannungsabhängigen Sicherheitsabstandes (s) (siehe auch Abbildung 10). 
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Definition des Schutzbereiches 

¶ Die Teilfläche F1l beschreibt den Bereich zwischen Leitungsachse und äußerem Leiterseil, der im 

windstillen Zustand überspannt wird. 

¶ Die Teilfläche F2l berücksichtigt die Windauslenkung der Isolatorenketten und wird bestimmt 

durch die lotrechte Projektion der ausgeschwenkten Isolatorenketten auf den Boden. 

¶ Die Teilfläche F3l schließt an die Fläche F2l an und wird durch die lotrechte Projektion des äuße-

ren, unter Windeinfluss ausgeschwungenen Leiterseiles auf die Grundfläche beschrieben. 

¶ Die Teilfläche F4l ergibt sich aus dem in den Vorschriften festgelegten Sicherheitsabstand der 

ausgeschwungenen Leitung zu seitlich benachbarten Objekten im Gelände. Sie stellt einen durch 

die Projektionskurve des äußeren, ausgeschwungenen Leiterseiles und eine im Sicherheitsab-

stand s parallel dazu verlaufende Kurve begrenzten Flächenstreifen dar.  

Entsprechendes gilt für die Teilflächen F1r, F2r, F3r und F4r. 

Die Schutzstreifenbreite ist dabei in erster Linie von der Ausladung der äußeren Leiterseile und der 

Feldlänge sowie dem damit einhergehenden Durchhang der Leiterseile abhängig. Für das vorgesehe-

ne Gestänge mit Donau-Mastbild ergibt sich eine Schutzstreifenbreite von etwa 66 m - 72 m (33 m - 

36 m links und rechts der Leitungsachse). 

Die Schutzbereichsflächen stehen unter Einhaltung der DIN VDE 0105-100 einer landwirtschaftlichen 

Nutzung weiterhin zur Verfügung. Einschränkungen ergeben sich lediglich in der Begrenzung des 

Aufwuchses bzw. in Tätigkeiten mit gefährdender Annäherung (Aufschüttungen etc.). 

In bewaldeten Leitungsabschnitten verläuft der Schutzstreifen zum Ausbau eines stabilen Waldsau-

mes parallel zur Leitungsachse und nicht in parabolischer Form, siehe oben. Maßgebend für die Ge-

samtbreite des Schutzstreifens ist, neben der oben aufgeführten Darstellung, eine sogenannte 

Baumfallkurve, welche zur Sicherung der äußeren Leiterseile vor umstürzenden Bäumen dient. In 

Abhängigkeit von der zu erwartenden Endwuchshöhe der Bäume ist ein Waldschutzstreifen mit einer 

Breite von bis zu 104 m (52 m beidseitig der Leitungsachse) zu erwarten. 
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Abbildung 10: Darstellung des Schutzbereiches 
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2.3 Angaben zum Bau und Betrieb der Leitung 

2.3.1 Angaben zum Bau 

Die bauliche Umsetzung des geplanten Vorhabens umfasst die Errichtung der neuen 380-kV-

Freileitung sowie die Demontage der 380-kV-Bestandsleitung. Die 380-kV-Bestandsleitung muss wäh-

rend der Errichtung der 380-kV-Freileitung mindestens einsystemig (mit einem Stromkreis) in Betrieb 

bleiben. Weiterhin kann die Demontage der 380-kV-Bestandsleitung erst nach Inbetriebnahme und 

einer Probephase der 380-kV-Freileitung erfolgen. Dies hat Auswirkungen auf die Bautechnik und 

Bauzeiten. Die Probephase einer Freileitung ist zur Prüfung und Inbetriebsetzung aller Komponenten 

der Freileitung und des Umspannwerkes notwendig. Diese ist in der Regel innerhalb einer Woche 

abgeschlossen. 

Grundsätzlich erfolgt der Bau ausschließlich durch entsprechend spezialisierte und präqualifizierte 

Fachfirmen. Die Arbeiten in den jeweiligen Bauphasen an den einzelnen Maststandorten dauern je-

weils wenige Tage bis einige Wochen. Aufgrund zahlreicher betrieblicher, technischer und ökologi-

scher Zeitvorgaben ergeben sich Zeiträume, in denen am jeweiligen Maststandort ggf. nicht gearbeitet 

wird. Die Gesamtbauzeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie Zeitpunkt der Erlangung des 

Baurechts, Jahreszeit des Baubeginns, Bauverbotszeiten während der Brutzeiten von Vögeln oder 

Wanderzeiten von Amphibien und Zeiten zur Entnahme von Gehölzen. Die zum jetzigen Zeitpunkt 

erwartete Bauzeit für die 380-kV-Freileitung Weida - Remptendorf, inkl. des Rückbaus der 380-kV-

Bestandsleitung, wird mit insgesamt ca. zwei bis drei Jahren eingeschätzt. 

Zuwegungen / Montageflächen 

Für die Gründung und Montage der Masten, den anschließenden Seilzug sowie für die Demontage 

abzubauender Maste sind Montage- und Lagerflächen (Montageflächen) erforderlich. Je Maststandort 

wird für die Errichtung eine Fläche von etwa 2.500 m² benötigt. An den Winkelpunkten der Leitung 

kommen zusätzlich Flächen für den Seilzug von etwa derselben Größe hinzu. Bei der Demontage der 

Bestandsmasten fallen die Montageflächen deutlich geringer aus, da die Masten der Bestandsleitung 

deutlich kleiner sind. 

Um die Montageflächen zu erreichen, werden neben klassifizierten Straßen auch Orts- bzw. Ortsver-

bindungsstraßen sowie Wirtschafts- und sonstige vorhandene Wege genutzt. Abseits dieser Wege ist 

während der Bauphase eine Zuwegung (ca. 3 ï 5 m Breite) zu den einzelnen Montageflächen erfor-

derlich. 

Je nach Witterung und Bodenverhältnissen kann es notwendig sein, die Zuwegungen und / oder Mon-

tageflächen durch geeignete Maßnahmen vorübergehend zu befestigen und damit den Boden vor 

zusätzlichen Verdichtungen zu schützen. Dies erfolgt in der Regel durch das Auslegen von Holzboh-

len bzw. Lastverteilungsplatten aus Stahl oder Aluminium. Bei sehr schlechten Bodenverhältnissen 

kann die Herstellung einer temporären geschotterten Baustraße erforderlich sein, wobei ein Flies die 

Vermischung mit dem Untergrund verhindert. Dauerhaft befestigte Zuwegungen sowie Lager- und 

Arbeitsflächen werden nicht hergestellt. Die Montageflächen stehen während der Bauphase dem Ei-

gentümer / Nutzer nicht zur Verfügung, Zuwegungen können hingegen mitgenutzt werden. 

Nach Abschluss der Errichtung / Demontage der Maste und Beseilung werden die Baustelle geräumt 

und die ggf. befestigten Flächen rückstandsfrei entsiegelt. Bei der Vorbereitung und Durchführung der 
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Baumaßnahmen entstandene Schäden an Straßen, Wegen und Flurstücken werden gemeinsam mit 

dem zuständigen Betrieb bzw. Eigentümer / Nutzer festgestellt (ggf. unter Einbeziehung eines Gutach-

ters) und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. 

Errichtung der 380-kV-Freileitung 

Die Baumaßnahmen zur Errichtung der 380-kV-Freileitung Weida - Remptendorf umfassen die Grün-

dungsarbeiten, die Montage des Mastgestänges und des Zubehörs (z. B. Isolatoren) sowie das Aufle-

gen der Leiterseile. Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen werden die Grundstückseigentümer 

bzw. Nutzer der betroffenen Grundstücke informiert. Zuvor wurden die eigentumsrechtlichen Belange 

geklärt. Der zeitliche Ablauf der einzelnen Gewerke erfolgt in der Regel überlappend und für mehrere 

Maste parallel.  

Während der Durchführung der Baumaßnahmen wird eine ökologische und bei Bedarf eine boden-

kundliche und / oder eine archäologische Baubegleitung eingesetzt. Diese soll sicherstellen, dass 

umwelt-, boden- und archäologisch relevante Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 

Beeinträchtigungen umgesetzt und eingehalten werden. 

Der Ablauf der Arbeiten je Maststandort hat folgende Phasen: 

1. Vorbereitende Baumaßnahmen 

a. Wegebaumaßnahmen 

b. ggf. Gehölzrückschnitt 

c. Herstellung der Montageflächen 

d. ggf. Umbau an Bestandsleitungen zur Baufreimachung bzw. Errichtung von ab-

schnittsweisen Leitungsprovisorien 

2. Fundamenterstellung 

a. Abschieben des Mutterbodens und getrennte Lagerung 

b. Ausheben der Fundamentgrube und Bodenlagerung getrennt nach Schichten 

c. ggf. Wasserhaltung 

d. Gründung der Fundamente (nach jeweiliger statischer Berechnung) 

e. Errichtung des vormontierten Maststuhls 

f. Wiederverfüllung der Fundamentgrube und Abtransport des überschüssigen Bodens 

3. Mastvormontage 

a. Ausfuhr der Winkelprofile und Verbindungsmittel 

b. Vormontage der einzelnen Schüsse und Traversen 

4. Mastmontage 

a. Stocken der vormontierten Schüsse und Traversen mit Hilfe eines Autokrans 

5. Seilmontage 

a. ggf. Errichtung von Schutzgerüsten an zu kreuzenden Verkehrswegen und Freileitun-

gen 

b. Aufhängen (Montage) der vormontierten Armaturen mit Seilrolle 

c. Errichtung der Trommel- und Windenplätze inkl. deren Zuwegungen 

d. Transport der Seiltrommeln und der Seilzugmaschinen 

e. Seilzug 

f. Regulage und Einklemmen der Seile an den Masten 

g. Montage der Feldabstandhalter, Vogelschutzmarker, Seilschlaufen und Verdrillungen 

6. Rückbau der Bestandsleitung in umgekehrter Montageform (Demontage von Seilen, Masten 

sowie Fundamenten inkl. ggf. errichteter Provisorien).  
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7. Baustellenräumung 

a. Rückbau der Zuwegungsbefestigung und ggf. Wiederherstellung des Unterbodens 

sowie Auftrag Oberboden 

Fundamentherstellung 

Im Zuge der Fundamentherstellung wird der Ober- und Unterboden abgetragen und neben der Bau-

grube getrennt gelagert. Anschließend wird das Fundament eingebracht und mit Beton verfüllt. Nach 

bis zu zwei Wochen wird die Baugrube in der Regel wieder geschlossen. Während dieser Zeit wird die 

Baugrube mittels eines Bauzauns gesichert. Der seitlich gelagerte Aushub wird für die Verfüllung und 

Abdeckung der Baugrube wiederverwendet. Überschüssiger Boden wird unter Berücksichtigung der 

Regelungen des BBodSchG und der BBodSchV zur Deckung des Massendefizites bei dem Rückbau 

der 380-kV-Bestandsleitung verwendet oder einer anderen Verwertung zugeführt. Nach insgesamt 

vier Wochen ist der Beton vollständig abgebunden und der Mast kann auf der Gründung aufgebaut 

(Ăgestocktñ) werden. 

Mastmontage 

Die Montage der Maste erfolgt unter Einsatz eines Autoteleskopkranes (Mobilkran). Die Maste werden 

in ihre Winkelprofile aus Stahl zerlegt auf die Baustelle geliefert. Es folgt die Vormontage am Mast-

standort, d. h. die einzelnen Profilstäbe werden zu Gitterkonstruktionen zusammengebaut, so dass 

der Mast in Segmenten (Schüssen) am Boden liegt. In der Regel werden hierbei auch die Ketten an 

den vormontierten Traversen befestigt. Mit dem Mobilkran werden die einzelnen Schüsse dann auf die 

vorgesehenen Positionen gehoben und miteinander verschraubt. Die Winkelprofile sind werkseitig 

feuerverzinkt und vorbeschichtet. Die feuerverzinkten, noch nicht farbbeschichteten Verbindungsele-

mente, z. B. Bolzen, Schrauben, Verbindungslaschen etc. sowie montagebedingte Farbschädigungen 

werden nach Abschluss der gesamten Montagearbeiten und des Seilzuges manuell beschichtet. 

Die Vormontage eines Mastes dauert in der Regel ca. zwei bis drei Wochen, das Stocken ein bis zwei 

Tage. Erst wenn alle Maste eines Abspannabschnittes errichtet sind, können die Seilzugarbeiten fol-

gen.  

Seilmontage 

Vorbereitend werden kreuzende Anlagen durch Schleif- oder Schutzgerüste gesichert und die Seil-

trommeln und Maschinen auf den dafür vorgesehenen Montageflächen (Trommel- und Windenplatz) 

aufgestellt. Anschließend werden Kunststoffvorseile über den gesamten Abspannabschnitt am Boden 

gezogen. Am Trommelplatz werden diese mit den Leiter- und Erdseilen oder ggf. mit einem Stahlvor-

seil verbunden. Das Vorseil wird mit der am Windenplatz aufgestellten Seilwinde gezogen. Die am 

Trommelplatz aufgestellte Seilbremse liefert den nötigen Gegenzug, damit die Leiter- und Erdseile 

schleiffrei (ohne Berührung mit dem Boden) gezogen werden können. Die einzelnen Seile werden in 

den Planungszustand einreguliert und die benötigten Feldabstandhalter und Vogelschutzmarkierun-

gen montiert. Zum Abschluss der Seilmontage werden die Schlaufen (Verbindung der Leiterseile be-

nachbarter Abspannabschnitte) und Verdrillungen hergestellt. 

Je nach Länge des Abspannabschnittes, Anzahl der zu ziehenden Phasen / Teilleiter (Bündel) und 

örtlichen Begebenheiten werden für die notwendigen Seilzugarbeiten wenige Tage bis zu 3 Wochen 

benötigt. 
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2.3.2 Angaben zum Betrieb 

Elektrische und magnetische Felder beim Betrieb 

Die Nutzung von elektrischer Energie ist zwangsläufig mit dem Auftreten elektrischer und magneti-

scher Felder verbunden. Elektrische Felder werden von der anliegenden Spannung verursacht, mag-

netische Felder vom fließenden Strom. Beim Transport der elektrischen Energie treten diese Felder in 

der unmittelbaren Umgebung der Höchstspannungsleitung auf. 

Die elektrische Feldstärke (Formelzeichen E) wird mit der Einheit Volt pro Meter (V/m) oder Kilovolt 

pro Meter (kV/m) angegeben. Dabei gilt: 1 kV/m = 1.000 V/m. Zur Charakterisierung des Magnetfeldes 

wird die magnetische Flussdichte (Formelzeichen B) mit der Einheit Tesla (T), Millitesla (mT) oder 

Mikrotesla (µT) herangezogen. Es gilt: 1 T = 1.000 mT = 1.000.000 µT. Der Betreiber einer Höchst-

spannungsfreileitung ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforderungen der 26. Bundes-

Immissionsschutzverordnungen (26. BImSchV) einzuhalten. 

Wie für jede Art von Strahlung gilt auch für elektrische und magnetische Felder: Grundsätzlich verrin-

gern sich die Feldstärken mit der Entfernung von der verursachenden Quelle. Elektrische Felder wer-

den darüber hinaus durch übliche Baustoffe für Gebäude und durch das Erdreich gut abgeschirmt. 

Elektrische Felder von Freileitungen sind deshalb nur im Freien und nur in der Umgebung von Freilei-

tungen relevant. Magnetfelder werden hingegen kaum abgeschwächt und können in Gebäude ein-

dringen. Anders als elektrische Felder sind sie nur mit großem Aufwand abzuschirmen. (Bundesamt 

für Strahlenschutz Januar 2017). Die Stärke des elektrischen Feldes und der magnetischen Flussdich-

te an einer Freileitung sind abhängig von: 

¶ der Höhe der Spannung, 

¶ der elektrischen Stromstärke (Größe des Stromes), 

¶ dem Querabstand zur Leitungstrasse, 

¶ dem Abstand der Leiterseile zum Boden, 

¶ der Anordnung und dem Abstand der Leiterseile zueinander. 

Abbildung 11: Ausbreitung elektrischer und magnetischer Felder (Quelle: 50Hertz) 
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Unter der Freileitung sind Felder dort am stärksten, wo die Leiterseile den geringsten Abstand zum 

Boden haben, also vorwiegend in Spannfeldmitte. Zu den Masten hin werden die Felder wegen des 

größeren Bodenabstandes geringer. Weiterhin sind die stärksten Felder bei dem höchstmöglichen zu 

übertragenden Strom (magnetisches Feld) und der höchsten Betriebsspannung (elektrisches Feld) zu 

verzeichnen. Die Abnahme der Stärke der elektrischen Felder und magnetischen Flussdichte erfolgt 

etwa mit dem Quadrat der Entfernung zur Leitung, d. h. bei Verdopplung des Abstandes reduziert sich 

die Feldstärke auf etwa ein Viertel. 

Grenzwerte für elektrische Felder und magnetische Flussdichten 

Für die niederfrequenten elektrischen und magnetischen Felder ist einzig die Reiz- und Stimulations-

wirkung nachgewiesen. Diese bildet weltweit die wissenschaftliche Grundlage für die Festlegung von 

Grenzwerten. 

Durch den Arbeitskreis ĂNichtionisierende Strahlung - International Commission on Non-Ionizing Radi-

ation Protection (ICNIRP)ñ, ein weltweiter Zusammenschluss von Wissenschaftlern unter dem Dach 

der WHO, wurden im Jahr 1998 Richtlinien für die Begrenzung elektrischer und magnetischer Felder 

veröffentlicht. Diese Grenzwerte wurden durch die deutsche Gesetzgebung in der 26. BImSchV fest-

geschrieben. Die Empfehlungen der ICNIRP aus dem Jahre 1998 wurden sowohl im Jahre 2007 an-

hand des internationalen WHO-Dossiers ĂEnvironmental Health Criteria 238 ï Extremely low 

frequency fieldsñ (WHO 2007) als auch als Ergebnis des im Mªrz 2008 durchgef¿hrten internationalen 

Workshops der ICNIRP nochmals bestätigt. Es wurde weiter festgestellt, dass nach Überprüfung aller 

verfügbaren wissenschaftlichen Beweise keine Erkrankungen eindeutig identifiziert werden konnten, 

die durch die Exposition von elektrischen und magnetischen Feldern hervorgerufen wurden. 

Die im Einwirkungsbereich in Gebäuden oder auf Grundstücken, die zum nicht nur vorübergehenden 

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, einzuhaltenden Grenzwerte für eine Betriebsfrequenz von 

50 Hz (Niederfrequenzanlage) betragen bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung und unter Be-

rücksichtigung von Immissionen durch andere Niederfrequenzanlagen gemäß Anhang 2 der 26. BIm-

SchV (Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2013, BGBI. I S. 3226) bei Drehstrom-

Neuanlagen 

¶ für die elektrische Feldstärke: Ezul_50Hz = 5 kV/m, 

¶ für die magnetische Flussdichte: Bzul_50Hz = 100 ɛT. 

Folgende Erläuterung zum Grenzwert der magnetischen Flussdichte laut 26. BImSchV § 3 Niederfre-

quenzanlagen (2): Demnach müssen nach dem 22. August 2013 erbaute Niederfrequenzanlagen so 

errichtet und betrieben werden, Ădass sie bei hºchster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Ein-

wirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt 

sind, die im Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten, wobei Niederfrequenzanlagen mit 

einer Frequenz von 50 Hz die Hälfte des in Anhang 1a genannten Grenzwertes der magnetischen 

Flussdichte nicht ¿berschreiten d¿rfen.ñ Der Grenzwert f¿r eine 380-kV-Freileitung ist hier mit 200 ɛT 

angegeben, somit darf der Wert von 100 ɛT nicht ¿berschritten werden. 

Bei Einhaltung dieser Grenzwerte ist die Reizschwelle für Nerven und Muskelzellen des menschlichen 

Organismus weit unterschritten, da ein Sicherheitsfaktor von ca. 50 eingerechnet wurde (BUNDESAMT 

FÜR STRAHLENSCHUTZ 2008). Das heißt, dass eine physische Reaktion erst bei einer fünfzigfachen 

Überschreitung des Grenzwertes zu erwarten ist. 
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Bei den Auslegungsvorgaben für das Vorhaben wurde berücksichtigt, dass die geltenden Grenzwerte 

nicht nur in Bereichen des dauerhaften Aufenthaltes nach 26. BImSchV, sondern darüber hinaus auf 

der gesamten Leitungstrasse eingehalten werden. Das heißt, dass im ungünstigsten Fall des mini-

malsten Bodenabstandes von 12 m der effektiv anzuwendende Grenzwert der magnetischen Fluss-

dichte von 100 ɛT ab 22,0 m seitlichen Abstand zur Trassenachse in jeder Höhe unterschritten wird. 

Bis zu einer Höhe von 6,0 m wird der Grenzwert überall unterschritten (auch direkt unterhalb der Lei-

terseile).  

Der Grenzwert der elektrischen Feldstärke von 5 kV/m wird ab 24,5 m seitlichen Abstand zur Tras-

senachse in jeder Höhe unterschritten. Bis zu einer Höhe von 1,5 m wird der Grenzwert überall (auch 

direkt unterhalb der Leiterseile) unterschritten. 

Geräuschemissionen beim Betrieb 

Die Übertragung elektrischer Energie über Freileitungen ist unter bestimmten witterungsbedingten 

Umständen (z. B. Regen, Schnee, Nebel, Raureif) mit Geräuschentwicklungen verbunden. Diese Ge-

räusche an Freileitungen entstehen durch elektrische Entladungen, die eine Ionisation der Luft (Zertei-

lung von Luftmolekülen) bewirken, der sogenannte Korona-Effekt. Die Korona-Geräusche sind 

bemerkbar als Knistern und Brummen, bedingt durch die elektrischen Vorentladungen. Die Lautstärke 

der Geräusche hängt von der Höhe der relativen Luftfeuchtigkeit und der Randfeldstärke ab. Die 

Randfeldstärke wird durch die Höhe der Spannung, die Anzahl der Leiterseile je Phase (Bündelleiter) 

und die Abstände der Leiterseile untereinander bestimmt. 

Da Netze mit annähernd konstanter Spannung betrieben werden, ist der Geräuschpegel hauptsäch-

lich von der Witterung abhängig. Eine erhöhte Leitfähigkeit der Luft durch höhere Luftfeuchtigkeit be-

wirkt dabei eine höhere Geräuschentwicklung. Für die Betrachtungen wird von einer regnerischen 

Witterung ausgegangen. 

Verstärkt wird dieser Effekt durch: 

¶ ungünstige Geometrie der Teilleiter-Anordnung, d. h. Zweierbündel ungünstiger als Dreierbündel, 

diese ungünstiger als Viererbündel, 

¶ ungünstige unrunde  Formen der spannungsführenden Teile, 

¶ Unregelmäßigkeiten an den Oberflächen der spannungsführenden Teile, 

¶ befeuchtete Ablagerungen (Fremdschichten) an den Isolatorenketten und spannungsführenden 

Teilen. 

Als wesentliche Quelle der Korona-Geräusche sind daher die Leiterseile und deren Befestigungen an 

den Masten der Freileitung zu identifizieren. Die Maßeinheit des Geräuschpegels ist Dezibel (dB). 
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Abbildung 12: Geräuschentwicklung an Freileitungen (Quelle: 50Hertz) 

Das menschliche Ohr empfindet Töne gleichen Schalldrucks mit unterschiedlichen Schallschwingun-

gen unterschiedlich laut. Eine hohe Anzahl von Schwingungen, d. h. eine hohe Frequenz (gemessen 

in Hz) liefert einen hohen Ton, eine niedrige Frequenz einen tiefen Ton. Der Mensch kann Töne im 

Bereich von etwa 16 bis 20.000 Hz wahrnehmen. Tiefe Töne werden dabei als wesentlich leiser emp-

funden als hohe Töne. 

Der Betreiber einer Höchstspannungsfreileitung ist verpflichtet, die hierfür gültigen Anforderungen der 

Vorschrift ĂTechnische Anleitung zum Schutz gegen Lªrmñ (TA Lªrm) einzuhalten. Diese Verpflichtung 

wird im hier beantragten Projekt umgesetzt.  

Regelmäßige Wartungen der Freileitung gewährleisten die Sicherstellung des bestimmungsgemäßen 

Betriebszustandes. Wartung und Instandhaltung der Leitung sowie die Trassenpflege (Gehölzwuchs-

beschränkung) während des Betriebes erfolgen entsprechend den technischen Regeln sowie den 

betrieblichen Umsetzungsnormen des Übertragungsnetzbetreibers. 

Danach ist vorgesehen, die gesamte Freileitung mit ihren technischen Teilen zweimal im Jahr einer 

Inspektion (Sichtkontrolle) zu unterziehen. Bei Erfordernis werden weitere zusätzliche Operativkontrol-

len festgelegt und durchgeführt. Als Folge dieser Kontrollen können Arbeiten wie Korrosionsschutzan-

strich, Isolatorenwechsel, Seilnachregulagen bzw. Seilreparaturen sowie weitere Instandhaltungs-

arbeiten am Maststahl und an Fundamenten anfallen. 

Die Trassenpflege kann entweder durch ein ökologisches Trassenmanagement oder einen regelmä-

ßigen Rückschnitt der Gehölze unter der Leitung geschehen. Bei einem ökologischen Trassenma-

nagement wird die Trasse überwacht und im Bedarfsfall werden zu hoch gewachsene Gehölze 

entfernt. 

2.4 Angaben zum Rückbau der Bestandsleitung 

Nach Durchführung und Inbetriebnahme der Neubauleitung wird die 380-kV-Bestandsleitung Weida ï 

Remptendorf nach Inbetriebnahme der 380-kV-Freileitung zurückgebaut. Der Rückbau erfolgt in um-

gekehrter Reihenfolge der Errichtung einer Freileitung (Seile ablassen und entfernen, Rückbau der 
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Stahlgitterkonstruktionen, vollständiger Rückbau der Fundamente). Dazu ist der Boden im Umfeld der 

Maste aufzunehmen und getrennt nach LABO 2009 Zone A und B zu lagern. Bodenuntersuchungen 

hinsichtlich Beaufschlagungen und Überschreitung der BBodSchV werden durchgeführt. Im Sinne der 

Gefahrguteinstufung (GGVSE) sind keine der ausgebauten Teile der Freileitung als Gefahrgut zu be-

nennen. Alle Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt (auf Deponie und / oder zur Wiederverwer-

tung). Die Maststandorte lassen sich in ihrer Bodenfunktion so wiederherstellen, dass die Flächen 

ihrer vorherigen Nutzung wieder zugeführt werden können. Massendefizite beim Boden durch die 

Entfernung der Betonfundamente können grundsätzlich durch den Massenüberschuss bei dem vorlau-

fenden Bau der 380-kV-Freileitung ausgeglichen werden (s. Kapitel 2.3.1, Mastmontage). 

2.5 Umweltrelevante Wirkungen des Vorhabens 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen technischen Beschreibungen der geplanten Freileitung 

werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten umweltrelevanten Wirkungen auf die folgenden 

Schutzgüter beschrieben. 

¶ Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

¶ Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

¶ Schutzgut Wasser, 

¶ Schutzgüter Boden und Fläche, 

¶ Schutzgüter Klima und Luft, 

¶ Schutzgut Landschaft, 

¶ Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 

2.5.1 Baubedingte Wirkungen 

Während der Bauzeit der Freileitung entstehen temporäre baubedingte Wirkungen für die Umwelt. 

Teilweise lassen sich diese Auswirkungen durch entsprechende Maßnahmen vermeiden oder reduzie-

ren. 

Für das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit treten vor allem Auswirkun-

gen durch Baustellenlärm auf. Durch den erhöhten Verkehr und die Bautätigkeiten selbst entstehen 

potenziell belastende Lärmemissionen. 

Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Boden und Fläche werden vor allem durch 

baubedingte Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt. Da während der Bautätigkeiten Baustellenein-

richtungsflächen und Baustraßen benötigt werden, gibt es in dieser Zeit einen höheren Flächenbedarf 

im Vergleich zur Betriebsphase. Somit kommt es ggf. zu einem temporären Verlust von Biotopen und 

Habitaten. In Waldgebieten und Gehölzen kommt es im Schutzstreifen zum dauerhaften Verlust oder 

zur Einkürzung von Gehölzen.  

Außerdem können die Lärmemissionen und die visuellen Wirkungen der laufenden Baustelle nahege-

legene Habitate und die dort lebenden Tiere stören. Durch den Baustellenverkehr steigt zudem die 

Gefährdung für wandernde Amphibien und Reptilien in den betroffenen Bereichen (gilt nur während 

der artspezifischen Wanderzeiten). Pflanzen können zusätzlich durch baubedingte Grundwasserab-

senkungen geschädigt werden. 
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Die Schutzgüter Boden und Fläche können durch die baubedingt beanspruchten Flächen nachteilig 

z. B. durch Bodenverdichtung betroffen sein. Dies kann auch zu einer Störung der Bodenstruktur und 

eventuell des Bodenwasserhaushaltes führen. Vermeidungsmaßnahmen wie Auslegen von Bagger-

matten, Lastverteilungsplatten, Baustraßen auf Vlies u. a. können die negativen Umweltauswirkungen 

reduzieren. 

Ähnliches gilt für das Schutzgut Wasser. Hier leiten sich die Auswirkungen teils aus den Beeinträchti-

gungen des Bodens ab. Dazu gehört die Störung des Bodenwasserhaushaltes durch Wasserhaltung 

in den Fundamentgruben. Durch die Herstellung der Baugruben wird kurzfristig die schützende Über-

deckung der Grundwasserleiter vermindert und damit eine höhere Verschmutzungsempfindlichkeit 

des Grundwassers bewirkt. 

Während der Phase der Bautätigkeiten können die Baufahrzeuge über Abgasemissionen eine kurz-

fristige und lokal begrenzte Wirkung auf die Schutzgüter Klima und Luft haben. Zusätzlich kann es zu 

einer kleinräumigen Belastung durch aufgewirbelten Staub auf den Baustraßen kommen. 

Negative Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft entstehen kleinräumig durch die optische Wirkung 

der Baustellen auf das Landschaftsbild. Weiterhin können Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

durch Entnahmen von Gehölzen entstehen. Das Erleben und Wahrnehmen der Landschaft kann 

durch die Baufahrzeuge und die Baustelle, aber auch durch den Baustellenlärm in der direkten Umge-

bung beeinträchtigt werden. 

Das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter kann durch die Bautätigkeiten gefährdet sein. 

Beim Aushub der Baugruben und bei der Anlage der Baustellenflächen könnten Bodendenkmäler 

beeinträchtigt werden. 

An den Maststandorten können während der Bau- und Rückbauphase sowohl Lärm als auch Abgas- 

und Staubemissionen, Erschütterungen sowie visuelle Beeinträchtigungen auftreten, welche sied-

lungsnahe Nutzungen temporär beeinträchtigen können. Die Bauzeit beträgt pro Maststandort insge-

samt ca. 6 bis 10 Wochen und verteilt sich auf die einzelnen Arbeitsschritte. Die Emissionen 

entstehen einerseits durch die eigentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. 

Herstellung der Zuwegung und Baustelleneinrichtungsflächen, Baggerarbeiten bei Aushub, Betonier-

arbeiten, Kraneinsatz für das Stocken der Maste, Windenbetrieb beim Seilzug). Andererseits entsteht 

Lärm durch die Anlieferung der Materialien und den hierzu erforderlichen Baustellenverkehr mittels 

LKW auf den Baustellenflächen und Zufahrten. Die Lärmimmissionsrichtwerte der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ï Geräuschimmissionen ï nach der 32. BImSchV wer-

den eingehalten. 

2.5.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Die anlagenbedingten Wirkungen betreffen unterschiedliche Schutzgüter und hängen teils stark von 

der Führung der Trasse ab. Ein Teil der Auswirkungen kann durch entsprechende Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit resultie-

ren aus der Flächeninanspruchnahme und visuellen Beeinträchtigungen. Aufgrund der Flächeninan-

spruchnahme entfallen für Menschen nutzbare Flächen, das betrifft sowohl landwirtschaftliche als 

auch forstliche Flächen. Durch die Freileitung und die dazugehörigen Masten entstehen außerdem 
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visuelle Beeinträchtigungen, die weithin sichtbar sein können. Dies kann die Wohn- und Erholungs-

qualität in den betroffenen Gebieten verschlechtern. Auch der Schutzbereich der Leiterseile kann in 

der Folge nicht mehr unbeschränkt genutzt werden. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind umfangreicher. Zum 

einen resultieren sie aus der Flächeninanspruchnahme, zum anderen aus den baulichen Anlagen, 

also den Masten und den Leitungsseilen. Durch die Flächeninanspruchnahme von Wald und Offen-

land kann es zum Verlust oder zur Entwertung von Biotopen und von Habitaten kommen. Durch die 

baulichen Anlagen kann insbesondere die Avifauna geschädigt werden. Es besteht hier die Gefahr 

von Kollisionsschäden bei Anflug, Störung von Habitaten und Beeinträchtigung der Zugrouten von 

Zugvögeln. Es kann zur Meidung der Masten durch Vögel kommen. Biotopverbünde können ggf. par-

tiell aufgelöst werden. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche entstehen durch Verdichtung, Versiegelung und 

Störungen der Bodenstruktur sowie des Bodenwasserhaushaltes. Für die Maststandorte ist von einer 

langfristigen Flächenbeanspruchung im Bereich der Maststandorte und ihrer Fundamente auszuge-

hen.  

Auf das Schutzgut Wasser kann sich die Freileitung durch die Beanspruchung von Böden in empfind-

lichen Gebieten oder im Bereich geschützter Wasserkörper auswirken. Weniger bedeutsam ist die 

Versiegelung, da das Oberflächenwasser aufgrund der kleinflächigen Beanspruchung in der Regel 

neben den Fundamenten versickern kann. 

Auf das Schutzgut Landschaft wirkt sich das Vorhaben hauptsächlich visuell aus. Durch die Höhe der 

Masten und den dazwischen gespannten Leitungsseile ist die Freileitung weiträumig sichtbar und stört 

damit das Landschaftsbild. Auch in der Umgebung von Kultur- und sonstigen Sachgütern sind insbe-

sondere visuelle Auswirkungen zu berücksichtigen. 

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Darüber hinaus können Wechselwirkungen zwischen den genannten Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter auftreten.  

2.5.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Durch die elektrischen und magnetischen Felder können Auswirkungen auf die im Umfeld lebenden 

Menschen entstehen. Näheres zu elektrischen und magnetischen Feldern ist im Kapitel 2.3.2 be-

schrieben.  

Darüber hinaus kommt es durch die hohen elektrischen Feldstärken in unmittelbarer Nähe der Leiter-

seile von Höchstspannungsfreileitungen zu elektrischen Entladungen (Koronaentladungen) in der Luft. 

Diese bewirken einerseits Lärmemissionen und andererseits eine lokale Bildung von Ozon O3 und 

Stickoxiden NOx, welche sich, durch Windeinfluss verstärkt, in der Umgebung ausbreiten können. Mit 

zunehmender Entfernung von den Leiterseilen nehmen die Lärmimmission sowie die Konzentration 

der genannten Luftschadstoffe jedoch schnell ab. 
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Durch die regelmäßige Freihaltung der Bereiche unter der Trasse kann es zu einer betriebsbedingten 

Beeinträchtigung der Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Landschaft kommen, 

da hohe Gehölzaufwüchse unter den Leiterseilen beseitigt werden müssen und die Schneisen im 

Wald deutlich sichtbar sind. Im Offenland spielt diese Beeinträchtigung nur eine sehr geringe Rolle. 

Auch die Wartung der Anlagen kann zu Störungen führen. Die dabei erforderlichen Tätigkeiten wie 

Befahrung, Begehung der Trasse und Maststandorte können je nach jahreszeitlichem Zeitpunkt zu 

Störungen oder sogar Schädigungen der Flora und Fauna im Umfeld führen.  

Das Schutzgut Boden kann ggf. durch Korrosionsschutz- und Anstricharbeiten an den Masten betrof-

fen sein. Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser sind bei einem sorgsamen Umgang mit even-

tuellen Schadstoffen (Vermeidung der Nutzung wassergefährdender Stoffe) im Zuge der Wartung 

(z. B. beim Aufbringen eines neuen Anstriches an den Masten) nicht zu erwarten. 

Es ist nicht mit einer betriebsbedingten Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern des Schutzgutes 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu rechnen. Gleiches gilt für das Schutzgut Fläche. 
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3 Erläuterungen zur Herleitung des beabsichtigten Ver-
laufs und der Auswahl zwischen den in Frage kommen-
den Alternativen (§ 19 Satz 4 Nr. 2 NABEG) 

3.1 Methodisches Vorgehen bei der Herleitung des beabsichtigten 
Verlaufs der Trasse und der in Frage kommenden Alternativen 

Der in der Entscheidung der Bundesfachplanung festgelegte Trassenkorridor ist für das Planfeststel-

lungsverfahren nach §§ 18 ff. NABEG verbindlich (§ 15 Abs. 1 S. 1 NABEG). Antragsgegenstand nach 

§ 19 NABEG sind - innerhalb des verbindlichen Trassenkorridors - ein Vorschlag für den beabsichtig-

ten Verlauf der Trasse (im Weiteren auch Vorschlagstrasse) sowie die in Frage kommenden Alternati-

ven innerhalb dieses Korridors. Im Rahmen des vorliegenden Antrags legt die Vorhabenträgerin dar, 

welches der beabsichtigte Verlauf der Trasse ist und wie dieser hergeleitet wurde, welche Alternativen 

in Frage kommen und aus welchen Gründen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der erkenn-

baren Umweltauswirkungen, die Vorschlagstrasse gewählt wurde. 

Konkrete methodische Vorgaben zur Herleitung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse und der Alter-

nativen existieren derzeit nicht. Deshalb wurde ein methodischer Ansatz entwickelt, der sich an den 

Herangehensweisen bei der Korridorfindung in der Bundesfachplanung und an bewährten Methoden 

der Alternativenfindung bei Straßenbauvorhaben (Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bun-

desfernstraßengesetz) orientiert. Das nachfolgende Ablaufschema zeigt die vorgesehenen Planungs-

schritte bei der Herleitung der Vorschlagstrasse und der Ermittlung von Alternativen.  

Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wird der Antrag nach § 19 NABEG im Weiteren auch als 

Ă§ 19-Antragñ bezeichnet. 
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Abbildung 13: Darstellung der Planungsschritte im Rahmen der Erstellung der Antragsunter-
lagen nach § 19 NABEG 

Basierend auf dem übergeordneten Projektziel (s. Kapitel 1.1) und den einschlägigen rechtlichen und 

fachplanerischen Grundlagen werden zunächst Planungsleit- und -grundsätze ermittelt, die das grund-

legende Regelwerk bei der Herleitung der Vorschlagstrasse und der in Frage kommenden Alternati-

ven bilden (s. Kapitel 3.2). Aus diesen werden Einzelkriterien abgeleitet, die in den folgenden 

Planungsschritten zur Anwendung kommen. 

Die Raumwiderstandsanalyse (s. Kapitel 3.3) beinhaltet die Differenzierung des Untersuchungsraums 

in Bereiche unterschiedlicher Konfliktträchtigkeit. Die Kriterien dienen einerseits dazu, vorhabenbezo-

gene Planungsgrundsätze zu operationalisieren, um einen für das Vorhaben geeigneten Verlauf zu 

finden, andererseits operationalisieren die Kriterien Planungsleitsätze und Allgemeine Planungs-

grundsätze, um Konfliktbereiche zu identifizieren, die einem beabsichtigten Verlauf der Trasse entge-

genstehen können. Die hierbei zugrunde gelegten Belange wurden unter Überprüfung der Aktualität 

der Schutzgutkarten der Unterlagen nach § 8 NABEG entnommen und werden nach Einordnung in 

Raumwiderstandsklassen (RWK) in einer Raumwiderstandskarte kartografisch dargestellt. Des Weite-

ren werden in diesem Planungsschritt unter Berücksichtigung der Maßgaben und Hinweise der Ent-

scheidung nach § 12 NABEG die bereits in der Bundesfachplanung dargestellten Ausschlussflächen 

herangezogen, die für eine Trassierung nicht zur Verfügung stehen. Diese umfassen Bereiche, die zur 

Wahrung der raumordnerischen Konformität nicht trassiert werden sollen oder in denen schon auf 

Ebene der Bundesfachplanung erhebliche Beeinträchtigungen für Natura 2000-Gebiete oder das Ein-

treten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände absehbar waren. Diese Ausschlussflächen sind bei 

der Übertragung in die Karten des § 19-Antrags entlang der Trasse noch in einem gewissen Maße 
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anzupassen, da in der Bundesfachplanung zunächst pauschale Achsabstände zugrunde gelegt wur-

den, jedoch in der Planfeststellung konkrete Trassen und Schutzstreifen zu betrachten sind. 

Im nächsten Schritt wird auf Grundlage der vorhabenbezogenen Planungsgrundsätze und unter Be-

achtung der Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung ein aus Sicht der Vorhabenträgerin beab-

sichtigter Verlauf der Trasse (Vorschlagstrasse) im festgelegten Trassenkorridor im Entwurf ermittelt 

und dargestellt (s. Kapitel 3.4). 

Basierend auf den Ergebnissen der Raumwiderstandsanalyse werden anschließend unter Anwendung 

der wie eingangs genannt für die Trassenermittlung hergeleiteten Kriterien konkrete Alternativen zu 

dem beabsichtigten Trassenverlauf innerhalb des festgelegten Trassenkorridors ermittelt. Dies ge-

schieht anlassbezogen in identifizierten Konfliktbereichen mit besonderem (hohem und höchstem) 

Raumwiderstand mit dem Ziel, Bereiche mit möglichst geringem Raumwiderstand in Anspruch zu 

nehmen. In Teilabschnitten, in denen anlassbezogen kein alternativer Trassenverlauf ermittelt wird, 

können gemäß den Kriterien in Kap. 3.4.1.2 keine in Frage kommenden Alternativen identifiziert wer-

den.  

Der beabsichtigte Verlauf der Trasse und die ermittelten Alternativen werden anschließend hinsichtlich 

erkennbarer Umweltauswirkungen und unter Berücksichtigung energiewirtschaftlich-technischer Be-

lange, das heißt unter Ansatz der für die Auswahl unter den Trassen im § 19-Antrag bestimmten Krite-

rien, miteinander verglichen (s. Kapitel 3.5). Die unter Abwägung aller Belange günstigste Alternative 

wird als Vorschlagstrasse für den § 19-Antrag bestimmt. 

3.2 Darlegung der zugrundeliegenden Planungsleitsätze und Pla-
nungsgrundsätze (Zielsystem) 

Bei der Planung des Vorhabens geht die Vorhabenträgerin nach bestimmten Regeln vor. Diese erge-

ben sich aus rechtlichen Vorgaben verschiedener Fachbereiche sowie technischen, wirtschaftlichen 

und betrieblichen Erfordernissen des Vorhabens. Bei diesen Regeln ist nach ständiger Rechtspre-

chung (vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 18. Juli 2013 ï 7 A 4/12 -, juris. Rn. 57) zu unterscheiden zwi-

schen den per Gesetz verbindlichen Vorgaben, den sogenannten Planungsleitsätzen (striktes 

Recht), einerseits und den nicht rechtsverbindlichen, abwägungsrelevanten Planungsgrundsätzen 

(der Abwägung zugängliche Belange) andererseits. Die Zusammenstellung der aus den rechtlichen 

und fachplanerischen Vorgaben hergeleiteten Planungsleit- und -grundsätze bildet das Zielsystem, 

das allen im Rahmen der Erstellung des § 19-Antrags durchzuführenden Planungsschritten zugrunde 

liegt.  

Die Grundlage für das in der Planfeststellung anzuwendende Zielsystem bilden die diesbezüg-

lichen Herleitungen des § 6-Antrags auf Bundesfachplanung des vorliegenden Vorhabens so-

wie deren Weiterentwicklung und Konkretisierung auf Ebene der § 8-Unterlagen. Die in der 

Bundesfachplanung für das Vorhaben anzuwendenden Planungsleit- und Grundsätze werden, 

soweit noch einschlägig, für die Planfeststellung übernommen und um weitere, der Planungs-

ebene entsprechende Belange ergänzt. 

Planungsleitsätze sind als striktes Recht vom Vorhabenträger bei der Planung immer zu beachten 

(vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 16. März 2006 ï 4 A 1001/04 ï, juris, Rn. 163). Dieses kann im Fach-

planungsgesetz selbst sowie auch in anderen Gesetzen enthalten sein. Als Beispiele für solche Pla-

nungsleitsätze sind etwa das Überspannungsverbot für Wechselstrom-Höchstspannungsleitungen 
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nach § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV für Neubauten in neuen Trassen, das Verbot erheblicher Beein-

trächtigungen von Natura 2000-Gebieten nach § 34 Abs. 2 BNatSchG, das Zugriffs- und Störungsver-

bot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG oder die Berücksichtigung der Bauschutzbereiche an 

Bundesfernstraßen nach § 9 Absatz 1 FStrG zu nennen. Zudem werden faktisch nicht verfügbare 

Flächen, die nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verfügbar wären, wie z. B. Flächen mit 

bestehenden Windkraftanlagen oder größere Stillgewässer, als Planungsleitsatz eingestuft. Planungs-

leitsätze eröffnen entsprechend ihrem gesetzlich festgelegten Inhalt dem Planer keinen Gestaltungs-

freiraum. Sie können durch planerische Abwägung mithin nicht überwunden werden. Abweichungen 

von strikten Rechtsnormen sind allenfalls im Rahmen der im jeweiligen Fachgesetz geregelten Aus-

nahmemöglichkeiten zulässig. 

Demgegenüber stellen Planungsgrundsätze Belange dar, die die Vorhabenträgerin zur Trassenfin-

dung in seinem Vorhaben abwägend anwendet. Dieser hat bei der Planung innerhalb des Rahmens 

der verbindlichen Planungsleitsätze einen planerischen Gestaltungsspielraum, d. h. sie legt selbst 

fest, mit welchem Konzept und Ziel sowie nach welchen Sachverhalten er seine Planung umsetzen 

möchte. Dabei kann unterschieden werden zwischen allgemeinen Planungsgrundsätzen (APG), die 

immer heranzuziehen sind (z. B. § 50 BImSchG), und vorhabenspezifischen Planungsgrundsätzen 

(VPG), die die Vorhabenträgerin selbst definiert, wobei letztere von Vorhaben zu Vorhaben variieren 

können. Auch wenn der Vorhabenträgerin bei der Anwendung der Planungsgrundsätze ein Gestal-

tungsspielraum zukommt, müssen sie stets aus gesetzlichen Regelungen ableitbar sein. Planungs-

grundsätze enthalten ihrem Inhalt nach generell nicht mehr als eine Zielvorgabe für die 

Vorhabenträgerin und können daher im Konflikt mit anderen höhergewichtigen Belangen ganz oder 

teilweise zurücktreten. Dies gilt selbst für Regelungen mit einem Optimierungsgebot, welches eine 

möglichst weitgehende Beachtung bestimmter Belange fordert. Als Beispiel ist etwa § 50 BImSchG zu 

nennen, der nach seinem Inhalt (Ăsoweit wie mºglichò) nur unter Abwªgung des F¿r und Wider in der 

konkreten Problembewältigung zu beachten ist. Gleiches gilt für Regelungen des § 1 Abs. 1 EnWG, in 

denen als Zweckbestimmung des Energiewirtschaftsgesetzes eine möglichst sichere, preisgünstige, 

verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Energieversorgung verankert ist. 

Zur Operationalisierung der Planungsleit- und -grundsätze erfolgt eine Ableitung von konkret verortba-

ren und bestimmbaren Kriterien auf deren Grundlage die Ermittlung von Trassenverläufen und die 

Auswahl von Trassenalternativen möglich sind. Die aus den vorhabenbezogenen Planungsgrundsät-

zen abgeleiteten Kriterien der energiewirtschaftlich-technischen Belange kommen bei der Findung des 

beabsichtigten Verlaufs der Trasse zur Anwendung (Kapitel 3.4). Nicht zur Trassenfindung genutzt 

werden Ausschlussflächen innerhalb des Trassenkorridors, die in den Unterlagen zur Bundesfachpla-

nung als für die Trassierung ungeeignet dargestellt wurden und auf die in der Entscheidung nach § 12 

NABEG Bezug genommen wurde. Daneben erfolgt insbesondere aus den umweltfachlichen Belan-

gen, zudem aus technischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben eine Ableitung von sogenannten 

Raumwiderstandsklassen (RWK). Diese finden Anwendung bei der Raumwiderstandsanalyse (Dar-

stellung der Raumwiderstände innerhalb des festgelegten Trassenkorridors, Kapitel 3.3), der Ermitt-

lung von Alternativen (Kapitel 3.4) sowie dem Vergleich von Alternativen zur Auswahl der 

Vorschlagstrasse (Kapitel 3.5) als Ergebnis des § 19-Antrags.  

Die Gewichtung eines Kriteriums wird aus dem ihm zugrundliegenden Planungsleit- und -grundsatz 

und aus dessen Bedeutung für die Planfeststellung abgeleitet. Im Falle eines Konfliktes sind Pla-

nungsleitsätze gegenüber Planungsgrundsätzen vorrangig. Ferner können Planungsgrundsätze im 

Einzelfall unterschiedliches Gewicht haben. Je nach Planungssituation können im Rahmen der Abwä-

gung Planungsgrundsätze, denen geringeres Gewicht zukommt, hinter höher gewichtigen Planungs-

grundsätzen zurückgestellt werden, so dass sich manche Planungsgrundsätze nicht durchsetzen. 
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Die folgende Grafik verdeutlicht die Zusammenhänge innerhalb des dem § 19-Antrag zugrundeliegen-

den Zielsystems und die Ableitung der für die folgenden Analyseschritte anzuwendenden Sachverhal-

te. 

 

Abbildung 14: Methodische Vorgehensweise für das Zielsystem 

Das Zielsystem des § 19-Antrags basiert auf dem Zielsystem des Antrags auf Bundesfachplanung 

nach § 6 NABEG sowie der ergänzenden Unterlagen nach § 8 NABEG. Es werden die bereits formu-

lierten Planungsleit- und -grundsätze aus den zuvor genannten Unterlagen übernommen. Zusätzlich 

werden weitere Planungsleit- und -grundsätze ergänzt bzw. aktiviert
7
, die erst auf Ebene der Planfest-

stellung Relevanz entfalten. Das übergeordnete Planungsziel (s. Kapitel 1.1) wurde auf Ebene der 

Bundesfachplanung bereits festgelegt und wird nun weiter angewendet.  

Auf Ebene der Bundesfachplanung abgeschichtete, für den festgelegten Trassenkorridor nicht rele-

vante Belange werden nicht erneut beachtet. Die raumordnerischen Erfordernisse sind in der Bundes-

fachplanung abschließend betrachtet worden. Unter Beachtung der Maßgaben und Hinweise der 

Entscheidung über die Bundesfachplanung nach § 12 NABEG werden diese nicht nochmals berück-

                                                      

7
 Im Antrag auf Bundesfachplanung nach § 6 NABEG wurden bereits Planungsleit- und -grundsätze aufgeführt, 

die erst auf Ebene der Planfeststellung zum Tragen kommen. 
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sichtigt
8
. Die Bundesnetzagentur stellte in ihrer Entscheidung fest, dass Ăder [é] festgelegte Trassen-

korridor [é] mit den Erfordernissen der Raumordnung, also den Zielen, Grundsªtzen und sonstigen 

Erfordernissen der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG, ¿berein[stimmt]ñ (BNetzA 2018). 

Belange von Umwelt-, Energie- und Planungsrecht sind auf der Ebene der Planfeststellung weiterhin 

zu betrachten. Die Planungsgrundsätze wie Geradlinigkeit oder Bündelung, die bereits auf Ebene der 

Bundesfachplanung für die Festlegung des Trassenkorridors betrachtet wurden, sind auch auf Ebene 

der Herleitung eines beabsichtigten Verlaufs einer Trasse und der Ermittlung und Abwägung der 

Trassenalternativen von Bedeutung.  

Die nachfolgende Tabelle listet ï als Übernahme aus dem Antrag nach § 6 NABEG - die rechtlichen 

Grundlagen sowie die fachplanerischen Erfordernisse auf, aus denen sich die für das Vorhaben an-

zuwendenden Planungsleitsätze und Planungsgrundsätze ableiten. Es werden ausschließlich die in 

Bezug auf das Vorhaben relevanten Grundlagen aufgeführt. Die Reihenfolge innerhalb der Tabelle 

stellt keinerlei Gewichtung der aufgeführten Rechtsnormen und der daraus abgeleiteten Planungsleit- 

und Planungsgrundsätze zueinander dar.  

Planungsleit- und Planungsgrundsätze, die aufgrund der Untersuchungen und Erkenntnisse der Bun-

desfachplanung durch das Vorhaben nicht betroffen sind oder auf Ebene der Bundesfachplanung 

bereits abschließend geprüft wurden, werden der Vollständigkeit halber aufgeführt. Sie sind in der 

folgenden Tabelle jedoch entsprechend markiert und werden im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens nicht weiter berücksichtigt. 

Tabelle 8: Rechtliche Grundlagen, fachplanerische Erfordernisse  

lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

1 BauGB, § 7 (Anpassungsgebot): Anpassung 

der Fachplanung an den Flächennutzungs-
plan (FNP); § 8 rechtsverbindliche Festset-
zungen für die städtebauliche Ordnung in den 
Bebauungsplänen 

Meidung von im Flächennutzungsplan bzw. im Bebau-
ungsplan dargestellten Flächen, die dem Vorhaben ent-
gegenstehende Nutzungen aufweisen, soweit nicht 
bereits durch andere Planungsleit- oder -grundsätze 
berücksichtigt (z. B. durch den Grundsatz ĂMeidung von 
Siedlungsrªumen bzw. von sensiblen Nutzungenñ) 
(APG 2) 

2 BBergG, § 108 Absatz 1: Genehmigung 

baulicher Anlagen in festgesetzten Baube-

schränkungsgebieten (Grundstücke für die 

Aufsuchung und Gewinnung von Boden-

schätzen) nur mit Zustimmung der nach § 69 

BBergG zuständigen Behörde  

Keine Inanspruchnahme von Flächen mit unsicherem 
bzw. potenziell kontaminiertem Baugrund (große nicht 
überspannbare Deponien sowie nicht überspannbare 
bergrechtlich festgesetzte Baubeschränkungsgebiete 
und nicht überspannbare Gebiete mit unterirdischen 
Hohlräumen, in denen Gefahren und Einschränkungen 

                                                      

8
 Dies beinhaltet insbesondere die Berücksichtigung von Maßnahmen, die in der Raumverträglichkeitsstudie zur Wahrung der 

Konformität mit Erfordernissen der Raumordnung i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG für die nachfolgende Trassierung im Trassen-

korridor festgelegt wurden (s. Unterlagen nach § 8 NABEG: Unterlage B (RVS), Kap. 6). 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

für bauliche Nutzungen bestehen) (PL 14) 

3 BImSchG, § 50 (Trennungsgrundsatz): Nut-

zungstrennung bei raumbedeutsamen Pla-
nungen zum Schutz von Wohn- und 
sonstigen schutzbedürftigen Gebieten (insbe-
sondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebie-
te und öffentlich genutzte Gebäude) vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen und vor 
Auswirkungen hervorgerufen von schweren 
Betriebsunfällen 

Meidung von Siedlungsräumen bzw. Bereichen mit sen-
sibler Nutzung (APG 1) 

4 Meidung sonstiger schutzbedürftiger Gebiete, soweit 
nicht bereits durch andere Planungsleit- oder -
grundsätze berücksichtigt. (APG 8) 

5 26. BImSchV, § 3 i. V. m. Anhang 1a und 

Anhang 2a: Einhaltung der Grenzwerte 
elektrischer Feldstärke und magnetischer 
Flussdichte 

Einhaltung der für Wechselstrom-Niederfrequenzanlagen 
geltenden Grenzwerte elektrischer Feldstärke und mag-
netischer Flussdichte (PL 16) 

6 26. BImSchV, § 3 Absatz 4: Vermeidung von 

erheblichen Belästigungen oder Schäden 
durch Funkenentladungen 

Vermeidung von erheblichen Belästigungen oder Schä-
den durch Funkenentladungen  
(PL 17) 

7 26. BImSchV, § 4 Absatz 2 und 26. BImSch-

VVwV: Bei Errichtung und wesentlicher Ände-
rung von Niederfrequenzanlagen sowie 
Gleichstromanlagen sind die Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die von der jeweiligen Anlage 
ausgehenden elektrischen, magnetischen und 
elektromagnetischen Felder nach dem Stand 
der Technik unter Berücksichtigung von Ge-
gebenheiten im Einwirkungsbereich zu mini-
mieren 

Minimierung der von der Anlage ausgehenden elektri-
schen, magnetischen und elektromagnetischen Felder 
nach dem Stand der Technik im Einwirkungsbereich 
(APG 9) 

Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Unterla-
gen nach § 21 NABEG Anwendung (konkrete Planung 
von Maststandorten, Minimierungsmaßnahme, etc.). 

8 26. BImSchV, § 4 Absatz 3: Niederfrequenz-

anlagen zur Fortleitung von Elektrizität mit 
einer Frequenz von 50 Hz und einer Nenn-
spannung von 220 kV und mehr, die in einer 
neuen Trasse errichtet werden, dürfen Ge-
bäude oder Gebäudeteile nicht überspannen, 
die zum dauerhaften Aufenthalt von Men-

Keine Überspannung von Gebäuden oder Gebäudetei-
len, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, durch Wechselstrom-
Höchstspannungsleitungen, die in einer neuen Trasse 
errichtet werden (Überspannungsverbot) (PL 1). 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

schen bestimmt sind. (Überspannungsverbot) 

9 BImSchG, §§ 22, 23 i. V. m. § 48 und 6. 

AVwV ï TA Lärm: Verhinderung schädlicher 
Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind bzw. Beschränkung 
unvermeidbarer schädlicher Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmaß (Betreiber-
pflichten bei nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen). Die Immissionsrichtwerte gemäß 
TA-Lärm konkretisieren den Begriff der 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm. 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
(PL 18) 

10 BImSchG, §§ 22, 23 und § 66 Absatz 2 i. V. 

m. AVV Baulärm: Die AVV Baulärm enthält 
Immissionsrichtwerte für die von Baumaschi-
nen auf Baustellen hervorgerufenen Ge-
räuschemissionen 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß AVV Bau-
lärm (PL 19) 

Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Unterla-
gen nach § 21 NABEG Anwendung (konkrete Planung 
von Maststandorten, sowie Baustellenflächen, Bauab-
lauf). 

11 BImSchG, §§ 22, 23 i. V. m. § 48 und 1. 

AVwV ï TA Luft: Verhinderung schädlicher 
Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind bzw. Beschränkung 
unvermeidbarer schädlicher Um-
welteinwirkungen auf ein Mindestmaß (Be-
treiberpflichten bei nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen). 

Einhaltung der Grenzwerte gemäß TA-Luft (PL 20) 

Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Unterla-
gen nach § 21 NABEG Anwendung (konkrete Planung 
von Maststandorten, sowie Baustellenflächen, Bauab-
lauf). 

12 BNatSchG, § 1 Absatz 1: Die Biologische 

Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes, die Regenerationsfä-
higkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
die Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich sind 
nachhaltig zu sichern. Beeinträchtigungen 
des Erlebnis- und Erholungswertes der Land-
schaft sind zu vermeiden. 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der biologischen 
Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt, 
einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume 
sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft (APG 10) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

13 BNatSchG, § 1 Absatz 3 Nr. 2; BBodSchG, 
§ 1 und § 2 Absatz 2 Nr. 1; BBodSchV; 
ROG, § 2 Absatz 2 Nr. 6: sparsamer und 

schonender Umgang mit Boden, insbesonde-
re Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen und 
Schutz vor schädlichen Boden-
veränderungen 

Sparsamer und schonender Umgang mit Boden, Erhalt 
der natürlichen Bodenfunktionen und Schutz vor schädli-
chen Bodenveränderungen (APG 11) 

14 BNatSchG, § 1 Absatz 5 (Bündelungsgebot): 

Energieleitungen sollen landschaftsgerecht 
geführt, gestaltet und so gebündelt werden, 
dass die Zerschneidung und Inanspruchnah-
me der Landschaft sowie Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes vermieden oder so ge-
ring wie möglich gehalten werden. 

Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfach-
lich konfliktträchtigen Natur- und Landschaftsräumen 
(APG 3) 

15 Meidung der Querung gegenüber Freileitungen empfind-
licher avifaunistisch bedeutsamer Räume (soweit nicht 
hinsichtlich des besonderen Artenschutzes bereits Pla-
nungsleitsatz) (APG 4) 

16 Meidung großflächiger, weitgehend unzerschnittener 
Landschafts- bzw. Funktionsräume (APG 5) 

Im Ergebnis der Bundesfachplanung folgt der festgelegte 
Trassenkorridor dem durch die Bestandsleitung vorbe-
lasteten Trassenraum bzw. einer Bündelung mit anderen 
Freileitungen. Der allgemeine Planungsgrundsatz wurde 
somit auf Ebene der Bundesfachplanung bereits ab-
schließend berücksichtigt. 

17 Meidung von Waldflächen / Keine erhebliche Beeinträch-
tigung von Waldfunktionen (APG 6) 

18 Bündelungsgebot / Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige 
Nutzung vorbelasteter Bereiche im bestehenden Tras-
senraum sowie im Trassenraum anderer bündelungsfä-
higer Infrastrukturen) (VPG 1) 

19 Möglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Netz-
verknüpfungspunkten (VPG 2) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

20 BNatSchG, § 15 Absatz 1 (Minimierungsge-

bot): Unvermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft sind zu minimieren; der 
mit dem Eingriff verfolgte Zweck soll am Ort 
des Vorhabens mit möglichst geringen Beein-
trächtigungen erreicht werden. 

Beachtung des Gebotes der Eingriffsminimierung bei der 
Umsetzung des Vorhabens (PL 21) 
Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Eingriffs-
regelung auf Ebene der Unterlagen nach § 21 NABEG 
Anwendung. 

21 BNatSchG, § 19 i. V. m. USchadG: Unterlas-

sen von Schädigungen von Arten und natürli-
chen Lebensraumtypen im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes 

Unterlassen von Schädigungen von Arten und natürli-
chen Lebensraumtypen im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes bei der Umsetzung des Vorhabens (PL 22) 
Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Unterla-
gen nach § 21 NABEG Anwendung (konkrete Planung 
von Maststandorten sowie Baustellenflächen) sowie bei 
Bauausführung. 

22 BNatSchG, § 21 Absatz 1-5: Biotopverbund, 

z. B. Besondere Bedeutung von Schutzgebie-
ten als Bestandsteile des Biotopverbundes 
sowie der Erhalt von linearen und punktförmi-
gen Elementen in von der Landwirtschaft 
geprägten Landschaften 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Biotopverbun-
des (APG 12) 

23 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfach-
lich konfliktträchtigen Natur- und Landschaftsräumen 
(APG 3) 

24 BNatSchG, § 22 bis § 30 und § 61, Thür-
NatG § 11 bis § 18 (Geschützte Teile von 

Natur und Landschaft sowie jeweilige Ge-
bietsschutzverordnungen, Freihaltung von 
Gewässern und Uferzonen): Besondere 
Rechtsverordnungen bzw. Schutzbestim-
mungen, Ge- und Verbote für Naturschutz-

gebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Na-
turdenkmäler, Geschützte Landschaftsbe-
standteile, Gesetzlich geschützte Biotope. 
Bauverbot an Gewässern > 1 ha im Abstand 
bis 50 m von der Uferlinie 

Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festge-
setzten Gebieten / Objekten (soweit nicht für Natu-
ra 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone I 
bereits gesondert berücksichtigt) (PL 4) 

25 BNatSchG, § 34 i. V. m. § 36 Nr. 2 und Vo-
gelschutzrichtlinie, Art. 4 Abs. 4: Unzuläs-

sigkeit von Projekten und Plänen bei 
erheblichen Beeinträchtigungen von FFH- 
oder EU-Vogelschutzgebieten sowie fakti-
schen Vogelschutzgebieten 

Keine erhebliche Beeinträchtigung eines FFH- oder EU-
Vogelschutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
(PL 2) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

26 BNatSchG, § 39: Allgemeiner und besonde-

rer Schutz für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

Keine Verletzung von Verbotstatbeständen des allge-
meinen Artenschutzes (PL 23) 

27 BNatSchG, § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5: 

strenger Schutz der Europäischen Vogelarten 
und der Arten gemäß Anhang IV der FFH-
Richtlinie bei zulässigen Eingriffen: Tötungs-
verbot, Störungsverbot, Schädigungsverbot 

Keine Verletzung von Verbotstatbeständen des beson-
deren Artenschutzes (PL 5) 

28 Meidung der Querung gegenüber Freileitungen empfind-
licher avifaunistisch bedeutsamer Gebiete (soweit nicht 
hinsichtlich des besonderen Artenschutzes bereits Pla-
nungsleitsatz) (APG 4) 

29 EnWG, § 1: möglichst sichere, preisgünstige, 

verbraucherfreundliche, effiziente und um-
weltverträgliche leitungsgebundene Versor-
gung der Allgemeinheit mit Elektrizität 

Möglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Netz-
verknüpfungspunkten (VPG 2) 

30 Vermeidung von technischen Engstellen (VPG 3) 

31 Vermeidung von Kreuzungen mit anderen empfindlichen 
Infrastrukturen (Freileitungen der Spannungsebene 
110 kV, 380 kV, Autobahnen, elektrifizierten Bahnstre-
cken) (VPG 4) 

32 Meidung enger Parallelverläufe zu empfindlichen Ver-
sorgungsleitungen (z. B. Gas- bzw. Erdölproduktenlei-
tungen) / Vermeidung induktiver / kapazitiver 
Beeinflussungen (VPG 5) 

33 Vermeidung sonstiger, nachteiliger Auswirkungen auf die 
Betriebsführung und Unterhaltung (VPG 6) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

34 EnWG, § 49: Energieanlagen sind so zu 

errichten und zu betreiben, dass die techni-
sche Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind 
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten. 

Keine Inanspruchnahme von Flächen mit unsicherem 
bzw. potenziell kontaminiertem Baugrund (große nicht 
überspannbare Deponien sowie nicht überspannbare 
bergrechtlich festgesetzte Baubeschränkungsgebiete 
und nicht überspannbare Gebieten mit unterirdischen 
Hohlräumen, in denen Gefahren und Einschränkungen 
für bauliche Nutzungen bestehen) (PL 14) 

Vermeidung sonstiger, nachteiliger Auswirkungen auf die 
Betriebsführung und Unterhaltung (berücksichtigt durch 
VPG 6) 

35 FStrG, § 9 Absatz 1, ThürStrG, § 24 Absatz 

1 (Anbauverbot): Verbot von Hochbauten 
außerhalb von Ortsdurchfahrten bis 40 m an 
Bundesautobahnen und bis 20 m an Bundes-, 
Staats-, Landes- und Kreisstraßen 

Keine Baumaßnahmen in der Bauverbotszone von Auto-
bahnen (40 m), Bundes-, Staats-, Landes- und Kreis-
straßen (20 m) (PL 12) 

36 FStrG, § 9 Absatz 2, ThürStrG, § 24 Absatz 

2: Zustimmungsvorbehalt bei baulichen Anla-
gen an Bundesautobahnen, Bundes-, Staats-, 
Landes- und Kreisstraßen 

Meidung von Autobahnen (Zustimmungserfordernis der 
Straßenbaubehörde bis 100 m) sowie von Bundes-, 
Staats-, Landes- und Kreisstraßen (Zustimmungserfor-
dernis der Straßenbaubehörde bis 40 m) (APG 15) 

37 GG, Art. 14 (Eigentumsschutz) Meidung/Minimierung der Inanspruchnahme von 
Flächen Dritter (PL 24)  

Der Planungsleitsatz findet erst im Rahmen der Unterla-
gen nach § 21 NABEG Anwendung (konkrete Planung 
von Maststandorten sowie Baustellenflächen). 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

38 LuftVG, § 12 Absatz 2 und § 17 Nr. 1: Innere 

Bauschutzbereiche der Flughäfen und Flug- 
bzw. Landeplätze: besonderer luftverkehrs-
behördlicher Zulassungsvorbehalt für bauli-
che Anlagen 

Keine Baumaßnahmen innerhalb sowie im engeren 
Bauschutzbereich (bis 1,5 km Entfernung vom Flugha-
fenbezugspunkt) der Flugplätze (PL 9) 
Keine Betroffenheit vorhanden. 

39 LuftVG, § 12 Absatz 3 und § 17 Nr. 2: äußere 

Bauschutzbereiche der Flughäfen und Flug- 
bzw. Landeplätze, luftverkehrsbehördlicher 
Zulassungsvorbehalt für bauliche Anlagen 
bestimmter Höhe 
LuftVG, § 18 a Absatz 1, 3. Satz i. V. m. § 15 

Absatz 1: Bauverbot im Bereich von Flugsi-
cherungseinrichtungen und deren Umgebung; 
Freileitungen und Masten dürfen nicht errich-
tet werden, wenn dadurch Flugsicherungsein-
richtungen gestört werden können 

Meidung von Flächen mit vorrangigen Nutzungen (Flä-
chen eingeschränkter Verfügbarkeit), soweit eine Freilei-
tung nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist 
(PL 11) 
Keine Betroffenheit vorhanden. 

40 ROG § 4 Absatz 1 sowie LEP Thüringen 

2025, Regionalplan Ostthüringen (2012), in 

Aufstellung befindlicher Regionalplan Ost-

thüringen (Entwurf 2018),: Bindung an die 

Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen; Vorrang-

gebiete haben den Charakter von Zielen der 

Raumordnung, Berücksichtigung der 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 

der Raumordnung bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen; Vorbehaltsge-

biete haben den Charakter von Grundsätzen 

der Raumordnung. Sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung (in Aufstellung befindliche 

Ziele) sind als Grundsätze der Raumordnung 

zu behandeln. 

Meidung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von 
Vorranggebieten / Beachtung der Ziele der Raumord-
nung (PL 8) 

Der Planungsleitsatz wurde in der Bundesfachplanung 
abschließend behandelt. Auf Ebene der Planfeststellung 
Beachtung und Berücksichtigung über die Maßgaben 
und Hinweise der Entscheidung über die Bundesfach-
planung nach § 12 NABEG. 

41 Keine Baumaßnahmen in Sondergebieten Bund / Militä-
rische Anlagen (PL 10) 

Keine Betroffenheit vorhanden. 

42 Meidung von Flächen mit vorrangigen Nutzungen (Flä-
chen eingeschränkter Verfügbarkeit), soweit eine Freilei-
tung nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist 
(PL 11) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

43 Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festge-
setzten Gebieten / Objekten (soweit nicht für Natu-
ra 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone I 
bereits gesondert berücksichtigt) (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG) 
(berücksichtigt durch PL 4) 

44 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfach-
lich konfliktträchtigen Natur- und Landschaftsräumen 
(APG 3) 

45 Meidung von unzerschnittenen Freiräumen und Waldflä-
chen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) (APG 13) 

Im Ergebnis der Bundesfachplanung folgt der festgelegte 
Trassenkorridor dem durch die Bestandsleitung vorbe-
lasteten Trassenraum bzw. einer Bündelung mit anderen 
Freileitungen. Der allgemeine Planungsgrundsatz wurde 
somit auf Ebene der Bundesfachplanung bereits ab-
schließend berücksichtigt. 

46 Meidung von historischen Kulturlandschaften und regio-
nalen Grünzügen (APG 14) 

Im Ergebnis der Bundesfachplanung folgt der festgelegte 
Trassenkorridor dem durch die Bestandsleitung vorbe-
lasteten Trassenraum bzw. einer Bündelung mit anderen 
Freileitungen. Großräumige historische Kulturlandschaf-
ten stellen unter dieser Voraussetzung innerhalb des 
Korridors kein differenzierendes Kriterium dar. Sie wur-
den auf Ebene der Bundesfachplanung bereits abschlie-
ßend berücksichtigt. 

47 Meidung von Gebieten, die für andere Raumnutzung 
vorbehalten sind im Sinne von Vorbehaltsgebieten; Mei-
dung in Aufstellung befindlicher, vorrangiger Raumnut-
zungen / Berücksichtigung der Grundsätze der 
Raumordnung sowie sonstiger Erfordernisse der Raum-
ordnung (APG 18) 

Der Planungsgrundsatz wurde in der Bundesfachpla-
nung abschließend behandelt. Auf Ebene der Planfest-
stellung Beachtung und Berücksichtigung über die 
Maßgaben und Hinweise der Entscheidung über die 
Bundesfachplanung nach § 12 NABEG.  
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

48 Vermeidung von technischen Engstellen (§ 2 Abs. 2 Nr. 
4 ROG) (berücksichtigt durch VPG 3) 

49 Möglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Netz-
verknüpfungspunkten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG) 
(berücksichtigt durch VPG 2) 

50 Bündelungsgebot / Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige 
Nutzung vorbelasteter Bereiche im bestehenden Tras-
senraum sowie im Trassenraum anderer bündelungsfä-
higer Infrastrukturen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG) 
(berücksichtigt durch VPG 1) 

51 NABEG § 5 Absatz 1 Satz 3: Abstimmung 

mit anderen raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen im Sinne von § 3 Absatz 1 

Nummer 6 des ROG. 

Meidung von Konflikten mit anderen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, die dem Vorhaben entge-
genstehen können (APG 19) 

Der Planungsgrundsatz wurde in der Bundesfachpla-
nung abschließend behandelt. Auf Ebene der Planfest-
stellung Beachtung und Berücksichtigung über die 
Maßgaben und Hinweise der Entscheidung über die 
Bundesfachplanung nach § 12 NABEG. 

52 ThürDSchG, §§ 2, 6: Angemessene Berück-

sichtigung der Belange des Denkmalschutzes 

bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen. 

Denkmalbegriff. Gegenstand des Denkmal-

schutzes ist auch die Umgebung eines Kul-

turdenkmals, soweit sie für dessen Bestand 

oder Erscheinungsbild von erheblicher Be-

deutung ist. 

 

ThürDSchG, § 19: Berücksichtigung denk-

malschutzrechtlicher Schutzgebiete (Thürin-

gen: archäologische Schutzgebiete), 

denkmalbehördlicher Genehmigungsvorbe-

halt für Veränderungen und bestimmte Tätig-

keiten 

 

BNatSchG, § 1 Abs. 4 Nr. 1: Bewahrung der 

historisch gewachsenen Kulturlandschaften 

mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern 

vor Beeinträchtigungen 

Meidung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen, ein-
schließlich der Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit 
sie für dessen Bestand oder Erscheinungsbild von er-
heblicher Bedeutung ist, und von denkmalschutzrechtli-
chen Schutzgebieten (APG 7) 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

53 ThürWaldG, §§ 1, 2, 8 und Bundeswaldge-

setz, §§ 1, 9: Erhalt des Waldes, Schutz der 

Waldfunktionen, Sicherung der Funktionen 

des Waldes bei öffentlichen Vorhaben, Wald-

rechtlicher Genehmigungsvorbehalt bei 

Waldumwandlung bzw. Änderung der Nut-

zungsart im Wald 

Meidung von Waldflächen / Keine erhebliche Beeinträch-
tigung von Waldfunktionen (APG 6) 

54 Schutzbereichgesetz, §§ 1-3: Genehmi-

gungsvorbehalt für bauliche Anlagen inner-

halb der Schutzbereiche. Der Schutzbereich 

dient zum Schutz und zur Erhaltung der Wirk-

samkeit von Verteidigungsanlagen. 

Keine Beeinträchtigung des Schutzzwecks eines 
Schutzbereichs zum Zwecke der Landesverteidigung (PL 
15) 

Keine Betroffenheit vorhanden. 

55 ThürWaldG, § 9 i. V. m. Bundeswaldgesetz, 

§ 9 Absatz 3: Verbot der Umwandlung von 

Waldflächen in eine andere Nutzungsart in 

geschützten Waldgebieten (durch Rechtsver-

ordnung erklärte Schutzwälder, Erholungs-

wälder) 

Keine Inanspruchnahme von durch Rechtsverordnung 
geschützten Waldgebieten (nur TH) (PL 7) 

Keine Betroffenheit vorhanden. 

56 WHG, § 6 (Nachhaltige Bewirtschaftung von 

Gewässern): Erhalt und Verbesserung der 

Funktions- und Leistungsfähigkeit von Ge-

wässern (insbesondere als Lebensraum), 

Erhalt von natürlichen oder naturnahen Ge-

wässern, Erhalt oder Schaffung von Nut-

zungsmöglichkeiten 

Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfach-
lich konfliktträchtigen Natur- und Landschaftsräumen 
(APG 3) 

57 WHG, § 27 (Verschlechterungsverbot): Keine 

Verschlechterung des Zustandes von Ober-

flächengewässern und des Grundwassers, 

kein Verstoß gegen das Verbesserungsgebot. 

Keine Verschlechterung des Zustandes von Oberflä-
chengewässern und des Grundwassers (PL 25) 

 

58 WHG, §§ 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heil-

quellenschutzgebiete) in Verbindung mit den 

jeweiligen Schutzgebietsverordnungen: 

Generelles Verbot des Betretens, der Errich-

tung baulicher Anlagen bzw. anderer Nutzun-

Keine Flächenbeanspruchung von Wasser- und Heil-
quellenschutzgebieten der Zone I (PL 3) 

Keine Betroffenheit vorhanden. 
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lfd. 

Nr. 

Rechtliche Vorgabe Planungsleitsatz (PL) / Allgemeiner Planungsgrund-

satz (APG), Vorhabenbezogener Planungsgrundsatz 

(VPG) 

59 gen im Fassungsbereich (Schutzzone I) 

Verbot bestimmter Vorhaben und Nutzungen 

in der Schutzzone II, einschließlich der Errich-

tung baulicher Anlagen 

Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festge-
setzten Gebieten / Objekten (soweit nicht für Natu-
ra 2000-Gebiete sowie Wasser- und 
Heilquellenschutzgebiete Zone I bereits gesondert be-
rücksichtigt) (PL 4) 

60 WHG, § 78 Absatz 1: Bauverbot in Über-

schwemmungsgebieten gemäß § 76 WHG; 

§ 78 Absatz 3 WHG lässt Ausnahmen zu, 

wenn die Hochwasserrückhaltung nicht oder 

nur unwesentlich beeinträchtigt wird 

Meidung von Überschwemmungsgebieten (PL 6) 

61 WHG, § 73 und § 75 i. V. m. den Landeswas-

sergesetzen: Gebiete mit signifikantem 

Hochwasserrisiko (Risikogebiete); Aufstellung 

von Risikomanagementplänen durch die 

zuständigen Landesbehörden 

Keine Beeinträchtigung der Ziele und Maßnahmen der 
Managementpläne von Hochwasserrisikogebieten 
(APG 16) 

 

Bei der Ermittlung der Vorschlagstrasse sowie der Findung und dem Vergleich von Alternativen wer-

den die verbindlichen Planungsleitsätze vorrangig beachtet. Folgende Planungsleitsätze kommen 

auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens zur Anwendung: 

Tabelle 9: Planungsleitsätze 

Planungsleitsätze (PL)  

Aus der Bundesfachplanung übernommene Planungsleitsätze, die auf der Ebene des Planfeststellungsverfah-

rens weiter angewendet werden (die folgende Nummerierung entspricht derjenigen der Planungsleitsätze in 

Tabelle 8: 

 

1) keine Überspannung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Men-

schen bestimmt sind, durch Wechselstrom-Höchstspannungsfreileitungen, die in einer neuen Trasse 

errichtet werden (Überspannungsverbot), 

2) keine erhebliche Beeinträchtigung eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen, 

4) Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten / Objekten (soweit nicht für 

Natura 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone I bereits gesondert berücksichtigt), 

5) keine Verletzung von Verbotstatbeständen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Absatz 1 

BNatSchG, 
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6) Meidung von Überschwemmungsgebieten, 

11) Meidung von Flächen mit vorrangigen Nutzungen (Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit), soweit ei-

ne Freileitung nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist, 

12) keine Baumaßnahmen in der Bauverbotszone von Autobahnen (40 m), Bundes-, Staats-, Landes- und 

Kreisstraßen (20 m), 

14) keine Inanspruchnahme von Flächen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminiertem Baugrund (gro-

ße nicht überspannbare Deponien sowie nicht überspannbare bergrechtlich festgesetzte Baube-

schränkungsgebiete und nicht überspannbare Gebieten mit unterirdischen Hohlräumen, in denen 

Gefahren und Einschränkungen für bauliche Nutzungen bestehen), 

25) Keine Verschlechterung des Zustandes von Oberflächengewässern und des Grundwassers. 

Auf Ebene des § 19-Antrags ergänzte/zu ergänzende Planungsleitsätze: 

 

16) Einhaltung der für Wechselstrom-Niederfrequenzanlagen geltenden Grenzwerte elektrischer Feldstär-

ke und magnetischer Flussdichte, 

17) Vermeidung von erheblichen Belästigungen oder Schäden durch Funkenentladungen, 

18) Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm, 

21) Beachtung des Gebotes der Eingriffsminimierung bei der Umsetzung des Vorhabens, 

23) keine Verletzung von Verbotstatbeständen des allgemeinen Artenschutzes. 

 

Die bei der Herleitung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse sowie bei der Ermittlung und dem Ver-

gleich von Alternativen angewendeten Planungsgrundsätze sind in Tabelle 10 genannt. Aus der 

Reihenfolge ist keine Gewichtung oder Rangfolge der einzelnen aufgeführten Planungsgrundsätze 

abzuleiten. Die aufgeführten Planungsgrundsätze umfassen auch die vorhabenbezogenen Planungs-

grundsätze (VPG) bzw. technischen Trassierungsgrundsätze. Sie stellen - unter Konkretisierung - eine 

Übernahme aus der Bundesfachplanung dar, sind somit am Zielsystem der Bundesfachplanung orien-

tiert und im § 19-Antrag ergänzt und präzisiert worden. Die vorhabenbezogenen Planungsgrundsätze 

stellen die wesentliche Grundlage für die Herleitung der Vorschlagstrasse der Vorhabenträgerin dar.  

Tabelle 10: Planungsgrundsätze 

Planungsgrunds ätze (PG) 

1. Allgemeine Planungsgrundsätze (APG) 

Aus der Bundesfachplanung übernommene Planungsgrundsätze: 
 

1) Meidung von Siedlungsräumen bzw. von sensiblen Nutzungen (Abstandsmaximierung gemäß § 50 

BImSchG), 

2) Meidung von im Flächennutzungsplan bzw. im Bebauungsplan dargestellten Flächen, die dem Vor-

haben entgegenstehende Nutzungen aufweisen, soweit nicht bereits durch andere Planungsleit- oder 

-grundsätze berücksichtigt (z. B. durch den Grundsatz ĂMeidung von Siedlungsräumen bzw. von sen-

siblen Nutzungenñ), 

3) Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konfliktträchtigen Natur- und Landschafts-
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Planungsgrunds ätze (PG) 

räumen, 

4) Meidung der Querung gegenüber Freileitungen empfindlicher avifaunistisch bedeutsamer Gebiete 

(soweit nicht hinsichtlich des besonderen Artenschutzes bereits Planungsleitsatz), 

6) Meidung von Waldflächen / keine erhebliche Beeinträchtigung von Waldfunktionen, 

7) Meidung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen, einschließlich der Umgebung eines Kulturdenk-

mals, soweit sie für dessen Bestand oder Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, und von 

denkmalschutzrechtlichen Schutzgebieten. 

Auf Ebene des § 19-Antrags ergänzte/zu ergänzende, allgemeine Planungsgrundsätze: 

8) Meidung der sonstigen schutzbedürftigen Gebiete, soweit nicht bereits durch andere Planungsleit- 

oder -grundsätze berücksichtigt, 

10) Vermeidung von Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und 

Pflanzenwelt, einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit und des Erholungswertes von Natur und Landschaft, 

11) sparsamer und schonender Umgang mit Boden, Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen und Schutz 

vor schädlichen Bodenveränderungen, 

12) Vermeidung von Beeinträchtigungen des Biotopverbundes, 

15) Meidung von Autobahnen (Zustimmungserfordernis der Straßenbaubehörde bis 100 m) sowie von 

Bundes-, Staats-, Landes- und Kreisstraßen (Zustimmungserfordernis der Straßenbaubehörde bis 

40 m), 

16) keine Beeinträchtigung der Ziele und Maßnahmen der Managementpläne von Hochwasserrisikoge-

bieten, 

2. Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze (VPG) 

a) Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze für linienhafte Vorhaben 

1) Bündelungsgebot / Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Bereiche im bestehen-

den Trassenraum sowie im Trassenraum anderer bündelungsfähiger Infrastrukturen, wie 380- und 

220-kV-Freileitungen, 110-kV-Freileitungen oder Bundesautobahnen), 

2) möglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Netzverknüpfungspunkten Röhrsdorf, Weida und 

Remptendorf 

 

b) Vorhabenbezogene,  energiewirtschaftliche Planungsgrundsätze  

3) Vermeidung von technischen Engstellen,  

4) Vermeidung von Kreuzungen mit anderen empfindlichen Infrastrukturen (Freileitungen der Span-

nungsebene 110 bis 380 kV, Autobahnen, elektrifizierte Bahnstrecken). 

Auf Ebene des § 19-Antrags ergänzte/zu ergänzende, vorhabenbezogene Planungsgrundsätze: 

 

5) Meidung enger Parallelverläufe zu empfindlichen Versorgungsleitungen (z. B. Gas- bzw. Erdölpro-

duktenleitungen). 

6) Vermeidung sonstiger, nachteiliger Auswirkungen auf die Betriebsführung und Unterhaltung  
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3.3 Raumwiderstandsanalyse, einschließlich Vorgaben zu Aus-
schlussflächen aus der Bundesfachplanung 

3.3.1 Methodik der Raumwiderstandsermittlung 

Abgeleitet aus den rechtlichen und planerischen Vorgaben (Zielsystem) lassen sich innerhalb des 

festgelegten Trassenkorridors Bereiche unterschiedlicher Konfliktträchtigkeit abgrenzen. Hierzu wer-

den relevante Planungsleit- und -grundsätze über geeignete Kriterien als Raumwiderstände im festge-

legten Trassenkorridor operationalisiert. Der Raumwiderstand wird in einer Raumwiderstandskarte 

dargestellt.  

Die Raumwiderstandsklassen ergeben sich aus dem rechtlich / planerischen Gewicht eines Kriteriums 

und aus seiner Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen des Vorhabens. Sie dienen der Darstel-

lung von Bereichen unterschiedlich hohen Konfliktpotenzials und den daraus resultierenden Zulas-

sungsrisiken des Vorhabens. 

Es werden vier Raumwiderstandsklassen unterschieden:  

¶ Raumwiderstandsklasse I*: Kriterien mit sehr hohem Gewicht (Ausschlussflächen), 

¶ Raumwiderstandsklasse I: Kriterien mit sehr hohem Gewicht, 

¶ Raumwiderstandsklasse II: Kriterien mit hohem Gewicht, 

¶ Raumwiderstandsklasse III: Kriterien mit mittlerem Gewicht. 

Tabelle 11: Definition der Raumwiderstandsklassen 

Raumwider-

standsklasse 

(RWK) 

Definition 

I* 

Ausschlussflächen 

Sachverhalt, der die Realisierung einer Freileitung verhindert, weil der Bau einer Freilei-

tung entweder aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten nicht umsetzbar oder aufgrund 

gesetzlicher Regelungen nicht zulässig ist und auch keine Möglichkeit der Erteilung einer 

Ausnahme- / Abweichungsentscheidung oder Befreiung erkennbar besteht. 

I 

sehr hoch 

Sachverhalt, der bei vorhabenbedingter Beeinträchtigung erhebliche Auswirkungen er-

warten lässt und der sich zulassungshemmend auswirken kann. 

D. h. es ist ein Sachverhalt betroffen, der einer Zulassung des Vorhabens entgegenste-

hen kann, sich i. d. R. auf eine rechtlich verbindliche Schutznorm gründet und erhebliche 

für das Vorhaben sprechende Gründe erfordert (z. B. Befreiung bzw. Ausnahme- oder 

Abweichungsverfahren erforderlich). 

Die Raumwiderstandsklasse resultiert vorrangig aus der Sachebene (Planungsleitsätze) 

sowie besonders hoch gewichteten Planungsgrundsätzen. Zudem werden Flächen mit 

Bauverbotszonen u. a. dieser Kategorie zugeordnet, da diese Kriterien zu einem grund-

sätzlichen Flächenausschluss für eine dauerhafte, anlagebedingte Beanspruchung (Mas-

ten und Mastbauteile) führen. 
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Raumwider-

standsklasse 

(RWK) 

Definition 

II 

hoch 

Sachverhalt, der bei vorhabenbedingter Beeinträchtigung potenziell zu erheblichen Aus-

wirkungen führen kann und der im Rahmen der Abwägung ggf. auch entscheidungsrele-

vant ist. 

D. h. es ist ein Sachverhalt betroffen, der sich aus gesetzlichen oder untergesetzlichen 

Normen oder gutachterlichen und umweltqualitätszielorientierten Bewertungen begrün-

det. Zudem werden Flächen mit Baubeschränkungszonen u. a. dieser Kategorie zuge-

ordnet, da diese Kriterien zumindest ein Zustimmungserfordernis der zuständigen 

Behörden für eine dauerhafte, anlagebedingte Beanspruchung (Masten und Mastbautei-

le) und Überspannung bedürfen und somit Einschränkungen unterliegen.  

Die Raumwiderstandsklasse kann sowohl aus der Sachebene als auch aus der gut-

achterlichen Bewertung resultieren. 

III 

mittel 

Sachverhalt, der bei vorhabenbedingter Beeinträchtigung zu Auswirkungen unterschiedli-

cher Erheblichkeit führt und der bedingt entscheidungsrelevant ist. 

D. h. es ist ein Sachverhalt betroffen, der sich nicht aus rechtlichen Normen oder anderen 

verbindlichen Vorgaben ableitet, der aber i. S. der Vorsorge in die Abwägung zur Tras-

senalternativen mit einfließt. 

Die Raumwiderstandsklasse kann sowohl aus der Sachebene als auch aus der gut-

achterlichen Bewertung resultieren. 

Die nachfolgenden Tabelle 12 bis Tabelle 16 enthalten die der Raumwiderstandsanalyse zugrundelie-

genden Sachverhalte und deren Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen. Ein sehr hoher bzw. hoher 

Raumwiderstand besitzt eine hohe Relevanz bei der Zulassungsentscheidung. Für die Ermittlung der 

Alternativen und den Alternativenvergleich (s. Kapitel 3.4 und 3.5) sind deshalb die Sachverhalte der 

sehr hohen und hohen Raumwiderstandsklassen (RWK I*, I und II) besonders relevant. Die RWK III 

stellt überwiegend sonstige nur mäßig konfliktträchtige Bereiche dar, die keine erheblichen Planungs-

hindernisse erkennen lassen und somit nachrangig abwägungsrelevant sind.  

Die für die Ermittlung der Raumwiderstände verwendeten Daten und der Umgang mit diesen, ist in 

Kapitel 3.3.2 dargelegt. 

Bei der nachfolgenden Zuweisung der RWK wurde eine Differenzierung zwischen einerseits der Be-

troffenheit durch Masten bzw. Maststandorte
9
 mit direkter Flächenbeanspruchung (Bodeneingriff) und 

andererseits den durch die Freileitung überspannten Flächen ohne direkte Flächeninanspruchnahme
10

 

(kein Bodeneingriff) vorgenommen. In der Raumwiderstandskarte (Anlage 1.2 und 1.3) sind die RWK 

differenziert dargestellt. 

Die den Raumwiderständen zugrundeliegenden Kriterien sind nachfolgend thematisch in Tabellenform 

zusammengefasst. Dabei sind zunächst die Schutzgüter i. S. des UVPG aufgeführt (Tabelle 12 bis 

                                                      

9
 Kennzeichnung ĂMñ in Tabelle 12 ff. 

10
 Kennzeichnung Ă¦ñ in Tabelle 12 ff. 
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Tabelle 15) und anschließend Ausschlussflächen der Bundesfachplanung sowie sonstige zu berück-

sichtigende Belange (Tabelle 16). 

Raumwiderstände durch europäische und nationale Schutzgebiete (z. B. FFH-Gebiete, 

EU-Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) werden über die Kriterien der Schutzgüter sowie 

Ausschlussflächen der Bundesfachplanung dargestellt. In den Unterlagen nach § 8 NABEG (Unterla-

gen C, D, E) fand für die Schutzgebiete bereits eine differenzierte Auseinandersetzung und Bewertung 

statt, sodass keine pauschale Raumwiderstandsklasse für ein Schutzgebiet angegeben wird. Bereiche 

in Schutzgebieten, die für eine Trassierung nicht geeignet sind, werden über gesonderte Kriterien als 

Ausschlussflächen erfasst (siehe Tabelle 16). 

Die in der nachfolgenden Tabelle genutzten Kürzel für die Kriterien sind wie folgt zu lesen: 

¶ Kriterien aus dem Antrag nach § 6 NABEG, z. B. K22 (ohne tiefergestelltes Kürzel) 

¶ Kriterien in den ergänzenden Unterlagen nach § 8 NABEG, z. B. KEW01 (aus Unterlage H / ener-

gie-wirtschaftliche Belange) (mit tiefergestelltem Kürzel) 

¶ Kriterien, neu abgeleitet im Antrag für das Planfeststellungsverfahren (PFV) nach § 19 NABEG, 

z. B. KPFV06 
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Tabelle 12:  Sachverhalte und Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen zur Ermittlung des 
Raumwiderstands, Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit 

PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

PL1, 

APG1, 
APG2 

Siedlungsflächen (reine Wohngebiete, Kurgebiete, 
Krankenhäuser, Pflegeanstalten) (K1, K2) 

1 1 1 1     

Siedlungsflächen (allgemeine Wohngebiete, Klein-
siedlungsgebiete) (K1, K2) 

1 1 1 1     

Siedlungsflächen (Kern-, Misch- und Dorfgebiete, 
urbane Gebiete) (K1, K2) 

1 1 1 1     

Siedlungsflächen (Gewerbegebiete)  

(K1, K2) 
1 1 1 1     

Siedlungsflächen (Industriegebiete)  

(K1, K2) 
1 1 1 1     

Besonders schutzbedürftige Einrichtungen (Hotels, 
Pensionen, Jugendherbergen, Schulen, Kindergär-
ten, Kinderhorte, Spielplätze und Kindertagesstät-
ten, Kleingärten) (K1, K2) 

1 1 1 1     

PL18 Nutzungsartabhängiger Puffer
2
 um Siedlungsflä-

chen nach Kriterien K1, K2 (außer Industriegebiete 
und Kleingartenanlagen) innerhalb dessen die 
Richtwerte der TA Lärm (Nr. 6.1) nicht um 6 dB(A) 
zuzüglich 3 dB(A) Tonhaltigkeitszuschlag unter-
schritten werden (Grenze für das potenzielle Vorlie-
gen erheblicher Umweltauswirkungen, sogen. 
Irrelevanzgrenze, aus der Bundesfachplanung zu 
Vorhaben Nr. 14 gem. BBPlG, Abs. Ost) (KMe02) 

  

2 2 

    

APG1, 
APG2 

Siedlungsnahe Freiräume (200 m-Puffer um Flä-
chen mit Wohnnutzung (Wohnbauflächen, gemisch-
te Bauflächen des DLM) (K3) 

        

Siedlungsfreiflächen und siedlungsnahe Erholungs-
flächen (Sportstätten, Friedhöfe, Grünanlagen, 
Parks, Zoos) (K3) 

        

Erläuterung Tabelle 

1 Anwendung der RWK I* nur außerhalb des Schutzstreifens der 380-kV-Bestandsleitung, sonst RWK I. 

2 Irrelevanzabstände zu Siedlungsflächen werden folgendermaßen bemessen: Gewerbegebiete = 19 m, Kern-, Dorf- und 
Mischgebiete = 39 m, Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete = 80m, Reine Wohngebiete, Kurgebiete, Kran-
kenhäuser und Pflegeanstalten = 138 m (siehe auch ergänzende Unterlagen nach § 8 NABEG zum Abschnitt Ost des 
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Vorhabens 14: Unterlage F, Anlage 2.8 bzw. Unterlage C, S. 199) 

3 Anwendung der RWK III nur in Bereichen ohne Vorbelastung durch die Bestandsleitung (Vorbelastungsbereich bis 
200 m Entfernung von der Achse der Bestandsleitung). 

M  RWK für Maststandort 
Ü RWK für Überspannung 

 

Tabelle 13: Sachverhalte und Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen zur Ermittlung des 
Raumwiderstands, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

PL2, 

PL5, 

APG3, 

APG4, 

APG5, 

APG10, 

APG12 

Vögel ï Funktionsgebiete 

K4, K5, K9, KT/P02, K10, K12b 
   1  1  1 

PL2, 

PL4, 

APG3, 

APG5, 

APG6, 

APG10, 

APG12 

Fließ- und Standgewässer mit hoher Strukturviel-

falt und Artenreichtum, einer extensiven Nutzung 
oder der Einbindung in einen wertvollen Biotop-
komplex / gesetzlich geschützte Biotope 
K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2    

Fließgewässer, sonstige i. d. R intensiver Nutzung 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
    2    

Standgewässer, sonstige i. d. R. intensive Nut-

zung K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
      2  

Moore, Sümpfe / gesetzlich geschützte Biotope 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
   

 
2 2  2 

Ackerflächen 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
      2  

Grünland mit hoher Strukturvielfalt und Artenreich-

tum, einer extensiven Nutzung oder Einbindung in 
einen wertvollen Biotopkomplex / gesetzlich ge-
schützte Biotope K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, 
KT/P04 

    2    

Grünland, sonstiges i. d. R. intensive Nutzung K7, 

K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
      2  
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Kraut- und Staudenfluren, Säume, Brachen mit 

Einbindung in einen wertvollen Biotopkomplex / 
gesetzlich geschützte Biotope 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2    

Kraut- und Staudenfluren, Säume, Brachen, 

sonstige 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

      2  

Felsbildungen / gesetzlich geschützte Biotope 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
    2   2 

Feldgehölze, Feldgebüsche, Feldhecke, Streu-
obstbestände, Baumreihen, Alleen und Einzel-
bäume / gesetzlich geschützte Biotope 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2   2 

Pionierwälder (Sukzessionswälder)  

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
      2 2 

Laub- und Laubmischwälder, Mischwälder, alt 

mit Einbindung in einen wertvollen Biotopkomplex / 
gesetzlich geschützte Biotope  
K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

   
 

 2  2 

Laub- und Laubmischwälder, Mischwälder, alt  

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
    2 2  2 

Laub- und Laubmischwälder, Mischwälder, jung-

mittelalt / gesetzlich geschützte Biotope 
 K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

     2  2 

Laub- und Laubmischwälder, Mischwälder, jung-

mittelalt  
 K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2 2  2 

Bachwälder und Wälder an Quellstandorten / 

gesetzlich geschützte Biotope K7, K4, K5, KT/P01, 
K15, K11, KT/P04 

     2  2 

Auen- und Niederungswälder / gesetzlich ge-

schützte Biotope K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, 
KT/P04 

     2  2 

Auen- und Niederungswälder K7, K4, K5, KT/P01, 

K15, K11, KT/P04 
    2 2  2 

Schlucht-, Hangschutt-, und Blockwälder mit 

Einbindung in einen wertvollen Biotopkomplex / 
gesetzlich geschützte Biotope K7, K4, K5, KT/P01, 
K15, K11, KT/P04 

     2  2 

Schlucht-, Hangschutt-, und Blockwälder mit 

Einbindung in einen wertvollen Biotopkomplex K7, 
K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2 2  2 



Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf  

(BBPlG Vorhaben Nr. 14) 

Abschnitt Weida ï Remptendorf 

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG 

 88 

Kiefern- und Höhenkiefernmischwälder, Fich-
ten- und Fichtenmischwälder, alt mit Einbindung 

in einen wertvollen Biotopkomplex / gesetzlich 
geschützte Biotope K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, 
KT/P04 

   
 

 2  2 

kulturbestimmte Nadel- und Nadelmischwälder, 

alt  
K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

    2 2  2 

kulturbestimmte Nadel- und Nadelmischwälder, 
jung-mittelalt  

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

      2 2 

kulturbestimmte Wälder eingeführter Nadel-
bäume 

K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 

      2 2 

Abgrabungsflächen / gesetzlich geschützte Bioto-

pe K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04 
        

Erläuterung Tabelle 

1 Die Zuordnung der Raumwiderstandsklasse ist abhängig von der Bewertung des Konfliktpotenzials der Fläche gegen-
über anlagebedingten Umweltauswirkungen (vgl. § 8-Unterlagen Abschnitt West, Unterlage C, Kap. 5.1.2.1 und Karte 
11): sehr hoch = RWK I, hoch = RWK II, mittel = RWK III.  
EU-Vogelschutzgebiete sowie FFH-Gebiete sind innerhalb des festgelegten Korridors über die Zuordnung  zu 
avifaunistischen Funktionsgebieten mitberücksichtigt. Eine abschließende Prüfung erfolgt in den Planfeststellungsun-
terlagen (FFH-Verträglichkeitsprüfungen, artenschutzrechtliche Prüfung). 

2 Die Zuordnung der Raumwiderstandsklasse ist abhängig von der Bewertung des Konfliktpotenzials gehölzbestimmter 
Biotoptypen gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen (vgl. § 8-Unterlagen Abschnitt West, 
Unterlage C, Kap. 5.1.2.2 und Karte 10): hoch = RWK II, mittel = RWK III. Die Zuordnung der Raumwiderstände für 
offenlandbestimmte Biotoptypen erfolgt über die spezifische Empfindlichkeit gegenüber bau- und anlagebedingten 
Umweltauswirkungen (vgl. § 8-Unterlagen Abschnitt West, Unterlage C, Kap. 4.4.2.5): hoch =RWK II, mittel=RWK III. 
Bei Status als gesetzlich geschütztes Biotop sowie bei Status als LRT oder Flächennaturdenkmal  wurde die Fläche in 
die RWK I für Maststandorte eingestuft, um diese aus Eingriffen raus zu halten. Bei einer Überspannung von höher-
wüchsigen, Gehölz geprägten gesetzlich geschützten Biotopen / FFH-LRT/ Flächennaturdenkmalen mit erforderlicher 
Wuchshöhenbeschränkung ist von keinem Verlust des gesetzlichen Schutzstatus auszugehen. Daher erfolgt hier die 
Einstufung in RWK II sowie in durch Bestandsleitungen vorbelasteten Bereichen in die RWK III. 
Naturdenkmale sind innerhalb des festgelegten Korridors nicht vorhanden. 

M  RWK für Maststandort 
Ü RWK für Überspannung 
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Tabelle 14: Sachverhalte und Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen zur Ermittlung des 
Raumwiderstands, Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft 

PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft 

APG10, 
APG11 

Böden mit besonderen Standorteigenschaften 
(KBo01) 

        

APG6 Wald mit ausgewiesener Bodenschutzfunktion (K15)         

PL4 Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone 2 und 3 
(K8) 

        

PL6 Überschwemmungsgebiete (K13)         

PL4, 

APG3, 
APG10 

Fließ- und Standgewässer (Gewässerfläche) (K11, 
KWa01) 

        

Uferbereiche von Fließgewässern 1. Ordnung und 
Standgewässern > 1ha (§ 61 Abs. 1 BNatSchG) 
(50m Puffer) (K11, KWa01) 

        

Gewässerrandstreifen an Oberflächengewässern 
gem. § 78 Abs. 2 ThürWG (10 m an Gewässern 1. 
Ordnung, 5m an Gewässern 2. Ordnung) (K11, 
KWa01) 

        

APG6 Wald mit ausgewiesener Flussuferschutzfunktion 
(K15) 

        

Wald mit ausgewiesenen Klimaschutzfunktionen 
(K15) 

        

Erläuterung Tabelle 

 
M  RWK für Maststandort 
Ü RWK für Überspannung 
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Tabelle 15: Sachverhalte und Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen zur Ermittlung des 
Raumwiderstands, Schutzgüter Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter 

PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

Schutzgüter Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

PL4, 

PL8, 

APG3, 

APG5, 

APG10, 

APG13, 

APG14  

Landschaftsbildräume (KLa01, KLa02, K12a, K17, K8, 
KLa3) 

   
 

 1  1 

APG7 Kulturerbestandorte internationaler, nationaler und 
thüringenweiter Bedeutung mit sehr weitreichender 
Raumwirkung gem. LEP 2025 (K30) inkl. ihres sensib-
len Sichtbereichs (K31)

11
 

     2  2 

Kulturdenkmäler mit erhöhter Raumwirkung (K30) inkl. 
ihres sensiblen Sichtbereichs (K31) 

     2  2 

bekannte Bodendenkmale / archäologische Fundstel-
len (K30)

12
 

        

archäologisch relevante Bereiche (großflächige Bo-
dendenkmalverdachtsflächen) (K30) 

        

APG6 Wald mit ausgewiesener Funktion Ăhochproduktive 
Wªlderñ (KSG1) 

        

Wald mit ausgewiesener Funktion ĂSaatgutbestªndeñ 
(KSG1) 

        

Wald mit ausgewiesener Funktion Ăwissenschaftliche 
Versuchsflªchenñ (KSG1) 

        

                                                      

11
 Unter das Kriterium K31 fallen hier ausschließlich Bereiche, für die in den Unterlagen nach § 8 NABEG keine Maßnahmen zur 

Meidung konfliktträchtiger Bereiche zugeordnet wurden. In den Unterlagen nach § 8 NABEG (Unterlage B / RVS) aufgrund nicht 

gegebener raumordnerischer Konformität ausgeschlossener Bereiche sind über das Kriterium KPFV1 abgedeckt (s. Tabelle 16). 
12

 Die Daten zu bekannten Bodendenkmalen / archäologischen Fundstellen wurden bei dem zuständigen Thüringer Landesamt 

für Denkmalpflege und Archäologie angefragt, lagen jedoch zur Antragsstellung noch nicht vor. Sie werden im Rahmen der 

Planfeststellung berücksichtigt. 
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Erläuterung Tabelle 

1 Die Zuordnung der Raumwiderstandsklasse ist abhängig von der Bewertung des Konfliktpotenzials der Fläche gegen-
über anlagebedingten Umweltauswirkungen (vgl. § 8-Unterlagen Abschnitt West, Unterlage C, Kap. 5.1.6 und Karte 
12): sehr hoch und hoch = RWK II, mittel-hoch und mittel = RWK III.  

2 Die Zuordnung der Raumwiderstandsklasse ist abhängig von der Bewertung des Konfliktpotenzials der Fläche gegen-
über anlagebedingten Umweltauswirkungen (vgl. § 8-Unterlagen Abschnitt West, Unterlage C, Kap. 5.1.7 und Karte 9): 
hoch = RWK II, mittel = RWK III. 

M  RWK für Maststandort 
Ü RWK für Überspannung 

 

Tabelle 16: Sachverhalte und Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen zur Ermittlung des 
Raumwiderstands, Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung, sonstige Belange 

PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

sonstige Belange, Ausschlussflächen 

PL8 

APG18, 
APG19 

Im Ergebnis der Bundesfachplanung 
(§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende raumord-
nerische Ausschlussbereiche zur Wahrung der 
raumordnerischen Konformität des Vorhabens 
KPFV01 

        

PL2 Im Ergebnis der Bundesfachplanung 
(§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende gebiets-
schutzrechtlich begründete Ausschlussbereiche zur 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von 
Natura 2000-Gebieten durch das Vorhaben (KPFV02) 

        

PL4 
PL8 

Im Ergebnis der Bundesfachplanung 
(§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende Aus-
schlussbereiche innerhalb nationaler Schutzge-
bietskategorien (NSG, LSG, WSG) (KPFV02b) 

        

PL12 Abstände zur BAB, 40 m Bauverbotszone beidseitig 
(K20)         

APG15 Abstände zur BAB, 100 m Baubeschränkungszone 
beidseitig (KPFV03)         
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PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

PL12 Abstände zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, 
20 m Bauverbotszone beidseitig (K20)         

APG15 Abstände zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, 
40 m Baubeschränkungszone beidseitig (KPFV04)         

PL12 

APG19 

Abstände zu geplanten Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen (verfestigte Trassenführung), 20 m 
Bauverbotszone (K20)         

APG15 Abstände zu geplanten Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen (verfestigte Trassenführung), 40 m 
Baubeschränkungszone beidseitig (KPFV04)         

PL11 Abstände zu beantragten, genehmigten oder beste-
henden Windkraftanlagen, Rotorradius + 30 m Ar-
beitsraum WEA + 30 m Mindestabstand zu 380-kV-
Leitung (K18) 

        

Abstände zu Ferngas- und Fernwasserleitungen mit 
10 m Schutzstreifen beidseitig (= Bauverbotszone) 
(KsöpB2) 

        

PL11 Abstände zu 110-, 220- und 380-kV-Hoch- bzw. 
Höchstspannungsleitungen, 30 m Schutzstreifen 
beidseitig (= Bauverbotszone) (KPFV05) 

        

PL11 Flächen mit vorrangigen Nutzungen bzw. einge-
schränkter Verfügbarkeit (Deponien, Bergbaubetrie-
be bzw. oberflächennahe 
Rohstoffgewinnungsflächen, Halden, Abgrabungen) 
(K18) 

        

PL14 Flächen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminier-
tem Baugrund (bergrechtlich festgesetzte Baube-
schränkungsgebiete, Gebiete mit unterirdischen 
Hohlräumen, in denen Gefahren und Einschränkun-
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PL / 
APG / 
VPG 

Fläche / Gebietskategorie  
(Kriterium) 

Raumwiderstandsklassen 

I* I II III 

M Ü M Ü M Ü M Ü 

gen für bauliche Nutzungen bestehen) (K28) 

Erläuterung Tabelle 

 
M  RWK für Maststandort 
Ü RWK für Überspannung 
 

 

3.3.2 Beschreibung der Datengrundlage 

Als maßgebliche Datengrundlage werden für die Erstellung des § 19-Antrags die folgenden Quellen 

verwendet: 

¶ Daten und Bewertungen aus den Unterlagen nach § 8 NABEG für die Bundesfachplanung, insbe-

sondere Erläuterungsbericht, Raumverträglichkeitsstudie (RVS), Strategische Umweltprüfung 

(SUP), einschließlich Anlagen, in Verbindung mit den Natura 2000-Prüfungen, der Artenschutz-

rechtlichen und Immissionsschutzrechtliche Ersteinschätzung. 

¶ Datengrundlagen aus der Bundesfachplanung, aktualisiert durch Überprüfung auf zwischenzeitlich 

neu vorliegende Datenstände bei Landesämtern, Landkreisen, Ämtern, Vorhabenträgern u. a. 

durch Neuabfrage in der Bundesfachplanung verwendeten Daten (Abfragezeitraum April bis Juni 

2019) (siehe Anlage 3.1), 

¶ Daten aus der durchgeführten Biotop- und FFH-Lebensraumtypenkartierung (MYOTIS 2018a, 

Stand 12 / 2018) (siehe Anlage 3.2), 

Grundsätzlich wurden alle Daten aus den vorliegenden Unterlagen nach § 8 NABEG vor einer Über-

nahme in den § 19-Antrag auf Aktualität und Plausibilität überprüft. In Anlage 3.1 sind die verwende-

ten Datengrundlagen unter Angabe der Aktualität, Herkunft sowie Verwendung auf den 

entsprechenden Karten dargestellt. 

Die Sachverhalte zur Ermittlung des Raumwiderstands wurden aus den Unterlagen nach § 8 NABEG 

übernommen. Dazu wurde auf die dort bereits erfolgten Erfassungen (insb. aus Unterlage C / Um-

weltbericht i. V. m. den Natura 2000-Prüfungen sowie der Arten- und Immissionsschutzrechtlichen 

Ersteinschätzung) und die dort abgeleiteten Bewertungen zu spezifischer Empfindlichkeit / Konfliktpo-

tenzial (unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verhinderung und Verminderung erheblicher 

Umweltauswirkungen) zurückgegriffen oder, soweit diese Schutzgüter keinen strikten Verbotsnormen 

hinsichtlich der Umweltauswirkungen unterliegen, modifiziert. Dem entsprechend wurden Flächen der 

Schutzgüter Landschaft, Klima und Luft lediglich in die Raumwiderstandsklassen II und III eingestuft, 

da hier vorhabenbedingt keine Verbotstatbestände, welche sich zulassungshemmend auswirken wür-

den, ausgelöst werden können. Die entsprechenden Informationen wurden in Raumwiderstandsklas-

sen überführt. Neben den umweltrelevanten Themenbereichen wurden bei der Ermittlung des 

Raumwiderstandes auch technische sowie sonstige rechtliche und planerische Vorgaben (z. B. Stra-

ßenbau, kommunale Bauleitplanung) berücksichtigt. Diese sind im Wesentlichen ebenfalls bereits in 
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den Unterlagen nach § 8 NABEG ermittelt worden (Unterlage G Ăsonstige ºffentliche und private Be-

langeñ) und werden hierher ¿bernommen. Zudem wurden die bereits in den Unterlagen nach § 8 

NABEG dargestellten Ausschlussflächen unter Konkretisierung (vgl. Kap. 3.1) übernommen. Bei der 

Zuordnung zu Raumwiderstandsklassen wurden die vorhabenbezogenen Wirkungen (Kapitel 2.5) auf 

die einzelnen Sachverhalte beachtet. 

Für die Erfassung der RWK-Kriterien beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt wur-

den neben der Übernahme aus den Unterlagen nach § 8 NABEG die Ergebnisse der Biotoptypenkar-

tierung 2018/19 (siehe Anlage 3.2) zugrunde gelegt. 

Die aus den Unterlagen nach § 8 NABEG übernommenen Argumente wurden ergänzt durch diejeni-

gen Sachverhalte, die erst auf Ebene der Planfeststellung zu berücksichtigen sind (s. Kapitel 3.2). Es 

handelt sich hierbei um die Baubeschränkungszonen der klassifizierten Straßen (Kriterium KPFV04) 

und Schutzabstände zu anderen Freileitungen (Kriterium KPFV05). Grundlage waren die bereits zur 

Bundesfachplanung verwendeten Fachdaten zu Straßen und Freileitungen. 

3.3.3 Beschreibung der Raumwiderstände im festgelegten Trassenkorridor 

Im Folgenden werden die innerhalb des festgelegten Trassenkorridors vorhandenen Raumwiderstän-

de beschrieben. Dabei wird der Trassenverlauf entsprechend der Kilometrierung aus der Bundesfach-

planung verwandt, beginnend beim Umspannwerk Weida im Norden und endend beim Umspannwerk 

Remptendorf im Süden. Die räumliche Darstellung der betroffenen thematischen Belange, welche zu 

entsprechenden Raumwiderständen führen, ist der Themenkarte in der Anlage 1.1a zu entnehmen. 

Die räumliche Darstellung der vorhandenen Raumwiderstände ist den Anlagen 1.2 und 1.3 zu ent-

nehmen. 

Für den Vorhabenbereich in Nord-Süd-Richtung betrachtet, ergeben sich die nachfolgenden Raumwi-

derstände, welche abschnittsweise vom UW Weida im Norden bis zum UW Remptendorf im Süden 

mit Angabe des Trassenkorridor-Kilometers (TK-km) beschrieben werden: 

Umfeld Umspannwerk Weida (bis TK-km 1) 

Im Bereich des Umspannwerks Weida befinden sich Raumwiderstände der Klassen I* und I haupt-

sächlich südlich des Umspannwerks. Hier liegen bestehende und geplante Siedlungsflächen der Stadt 

Weida (insb. Gewerbe-, Misch- und Wohngebiete) von denen ein Großteil bereits in der Bundesfach-

planung als Ausschlussflächen festgelegt wurde. Ausgehend von dem UW Weida verlaufen zudem 

mehrere Hochspannungsleitungen (110-kV-Spannungsebene) in Richtung Norden nach Köck-

ritz / Köfeln und Westen Richtung Burkersdorf (bei Frießnitz). Östlich an das UW binden die 380-kV-

Bestandsleitung sowie zwei 220-kV-Leitungen an (Schutzbereiche sind RWK I für Masten). Zudem 

befinden sich Raumwiderstände der Klasse I* und I kleinflächig am nördlichen Korridorrand an den 

Ortsrändern von Köckritz und Köfeln (Siedlungsflächen und Immissionsschutzabstand) sowie entlang 

der kleineren Fließgewässer (Oschützbach und namenloser Bach nordwestl. des UW Weida) und der 

nördlich des UW liegenden Schlucht-, Hang- und Blockwälder und Feldgehölze mit mittelalten bis 

alten Baumbeständen und gesetzlich geschützten Biotopen und östlich liegenden Streuobstbeständen 

mit gesetzlich geschützten Biotopen (RWK I für Maststandorte). Weitere hohe Raumwiderstände 

(RWK II) ergeben sich durch die Gewässerrandstreifen der Fließgewässer und angrenzendem meso-

philen Grünland in extensiver Nutzung (RWK II für Maststandorte) sowie Auen- und Niederungswälder 

(RWK II) nördlich des UW. Raumwiderstände der Klasse III (mittlere Raumwiderstände) befinden sich 

am nördlichen Korridorrand in Form der Siedlungsnahen Freiräume von Köckritz und Köfeln sowie des 
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Sichtfeldes der Kulturdenkmale Kirche Köckritz und Köfeln. Mittlere Raumwiderstände der intensiv 

landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünlandflächen befinden sich großflächig im Querschnitt des 

Korridors. 

Weida bis Burkersdorf (bei Frießnitz) (TK-km 1 bis 2) 

Westlich von Weida bis Burkersdorf (bei Frießnitz) befinden sich nur wenige Raumwiderstände der 

Klasse I* und I. Hierzu zählen kleinere gesetzlich geschützte Biotope (Eichen-Hainbuchenmischwald, 

RWK I für Maststandort und RWK II und III für Überspannung und Feldgehölz mit RWK I für Mast-

standorte) nördlich der Bundesstraße 175 sowie ein Wohnhaus mit Immissionsabstand ebenfalls an 

der B 175 gelegen. Zudem sind hier die Bauverbotszone der B 175 und die Schutzbereiche zweier 

110-kV-Leitungen (RWK I für Masten) zu nennen. Hohe Raumwiderstände (RWK II) bilden in diesem 

Bereich mehrere (Eichen-Hainbuchen-)Waldbestände, Eichen(misch)wälder und Waldreste (RWK II 

für Maststandorte und Überspannung sowie für die sonstigen naturnahen Waldreste / Feldgehölze 

RWK III für Überspannung) und mesophile Grünlandflächen in extensiver Nutzung (RWK II für Mast-

standorte), die Baubeschränkungszone der B 175 (RWK II für Überspannung) sowie die voraussichtli-

che Bauverbotszone der geplanten Ortsumfahrung Burkersdorf (RWK II für Maststandorte). In die 

RWK III fallen in diesem Bereich kleinflächig bereits durch 110-kV-Leitungen überspannte Laubwald-

bestände, die bereits erwähnten Feldgehölze und Waldreste, der siedlungsnahe Freiraum des Wohn-

hauses an der B 175, das Sichtfeld der Kirche Burkersdorf sowie die voraussichtliche 

Baubeschränkungszone der geplanten Ortsumfahrung Burkersdorf und intensiv genutzte Flächen der 

Landwirtschaft. 

Burkersdorf (bei Frießnitz) bis zum Seebachtal (TK-km 2 bis 3,5) 

Im Bereich zwischen Burkersdorf und dem Seebachtal befinden sich Raumwiderstände der Klasse I* 

und I in Form der Siedlungsflächen von Burkersdorf (bei Frießnitz) und dem südwestlich anschließen-

den Gewerbegebiet sowie der Obermühle im Seebachtal und den gesetzlich geschützten Biotopen 

des Seebachs (RWK I für Maststandorte). Zudem bestehen in diesem Bereich großflächige Aus-

schlussflächen aus der Bundesfachplanung (Ausschlussflächen zur Wahrung der raumordnerischen 

Konformität des Trassenkorridors) am nördlichen und südlichen Korridorrand. Entlang der 110-kV-

Leitung in Trassenkorridormitte sowie an der den Korridor querenden Gashochdruckleitung der Thü-

ringenGas bestehen Raumwiderstände der RWK I für Maststandorte in den jeweiligen Schutzberei-

chen. In der RWK II befinden sich im Bereich zwischen Burkersdorf und Seebachtal mittelalte 

Waldbestände (insb. am Kirschberg und am Seebachtal) sowie die voraussichtliche Bauverbotszone 

der geplanten Ortsumfahrung Burkersdorf (hier nur RWK II für Maststandorte) und die Landschafts-

bildräume der Waldlandschaft der Auma Niederung und der Niederung des Struthbach (RWK II für 

Überspannung). Weitere Raumwiderständer der Klasse II für Maststandorte und Überspannung befin-

den sich verteilt am Korridorrand am Kirchberg, südöstlich der 110-kV-Leitung sowie im Bereich des 

Seebachtals in Form von Eichen-Hainbuchenmischwäldern. In die RWK III fallen in diesem Bereich 

kleinflächig bereits durch 110-kV-Leitungen überspannte Eichen(misch)waldbestände, sonstige natur-

nahe Feldgehölze und Waldreste (RWK III für Überspannung, RWK II für Maststandorte), an den Kor-

ridorrändern gelegene kulturbestimmte Fichtenwaldbestände und ebenfalls intensiv landwirtschaftlich 

genutzte Acker- und Grünlandflächen (RWK III Maststandort) sowie die voraussichtliche Baube-

schränkungszone der geplanten Ortsumfahrung Burkersdorf. 

Seebachtal bis Pöllnitzbach (TK-km 3,5 bis 7) 

Südlich des Seebachtals bis zum Pöllnitzbach zwischen Niederpöllnitz und Rohna bilden hauptsäch-

lich Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung Raumwiderstände der Klasse I*. Hierzu gehören 

Flächen am nördlichen Korridorrand bei Grochwitz (bei Frießnitz) sowie der südliche Korridorrand auf 
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der gesamten Länge des Korridorabschnitts und kleinere Flächen im Bereich des Abbaugebiets bei 

Rohna sowie am Nordhang des Pöllnitzbaches. Darüber hinaus bilden die Siedlungsfläche von 

Grochwitz, eine Kleingartenanlage bei Neundorf sowie eine Wochenendhaussiedlung am Pöllnitzbach 

Bereiche, die der RWK I* zugeordnet werden. Im Abschnitt bestehen zudem Flächen mit RWK I in 

Form des Immissionsschutzabstandes um Grochwitz, Neundorf (bei Niederpöllnitz) (kleinflächig am 

nördlichen Korridorrand) und Niederpöllnitz, in Form von Flächen mit gesetzlich geschützten Biotopen 

in der Feldflur südlich Neundorf und westlich sowie südwestlich Grochwitz (Grünlandflächen und 

Standgewässer, RWK I für Maststandorte) und Buchenwälder mit gesetzlich geschützten Biotopen 

(RWK I für Maststandorte und RWK II für Überspannung) und mesophiles Grünland in extensiver Nut-

zung mit gesetzlich geschützten Biotopen am Pöllnitzbach (ehem. Steinbruch) (RWK I für Maststand-

orte), im Schutzbereich der 110-kV-Leitung und einer westlich von Grochwitz querenden 

Fernwasserleitung, im Bereich des Rohstoffabbaugebietes Rohna sowie in der Bauverbotszone ent-

lang der Kreisstraße 120 (alle RWK I für Maststandorte). Als Flächen mit RWK II sind vor allem mittel-

alte bis alte Eichen(misch)wälder zwischen Neundorf und Grochwitz zu nennen (RWK II für 

Überspannung und Maststandorte). Des Weiteren bildet der Landschaftsbildraum ĂNiederung der Au-

mañ groÇflªchig im Korridor verteilte Flªchen mit Zuordnung in die RWK II f¿r ¦berspannung im Be-

reich des Pöllnitzbachs quer im Korridor sowie im östlichen Randbereich südöstlich von Grochwitz. 

Zudem bestehen im Sichtfeld der Kirche Neundorf bei Niederpöllnitz am nordwestlichen Korridorrand 

Flächen der RWK II. Flächen der RWK III sind bereits von der 110-kV-Leitung überspannte Waldflä-

chen (RWK III für Überspannung und RWK II sowie I für Maststandorte) sowie kulturbestimmte Ei-

chen-Kiefernwälder  östlich von Neundorf, siedlungsnahe Freiräume um Neundorf, das Sichtfeld der 

Kirche Rohna, das Abbaugebiet Rohna (RWK III für Überspannung), landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen (RWK III Maststandorte) sowie durch die bestehende 110-kV-Leitung vorbelastete Bereiche des 

Sichtfeldes der Kirche Neundorf in Korridormitte und im Umfeld der Kirche Niederpöllnitz am westli-

chen Korridorrand. 

Südlich des Pöllnitzbaches / Umfeld Birkigt (TK-km 7 bis 8) 

Südlich des Pöllnitzbaches bilden die Siedlungsfläche von Birkigt sowie eines Gehöfts südlich von 

Niederpöllnitz Flächen der RWK I* und I (Bebaute Flächen sowie Immissionsschutzabstand). Des 

Weiteren befinden sich östlich von Birkigt am Korridorrand Ausschlussflächen aus der Bundesfach-

planung (RWK I*). Weitere Flächen mit RWK I befinden sich entlang des Baches aus Birkigt und im 

Bereich gesetzlich geschützter Biotope (Standgewässer und Waldrest auf Schlucht-, Hangschutt-, 

Blockwald RWK I für Maststandorte) westlich Birkigt sowie im Schutzbereich entlang der 110-kV-

Leitung westlich Birkigt und der 380-kV-Bestandsleitung (RWK I für Maststandorte). Flächen mit RWK 

II sind im Umfeld von Birkigt nur in Form von Gewässerrandstreifen des Baches aus Birkigt (RWK II 

für Überspannung) sowie Böden mit besonderen Standorteigenschaften (vernässte Böden in der Nie-

derung des Baches aus Birkigt) und Grünlandflächen westlich und nordwestlich von Birkigt (RWK II für 

Maststandorte). In die Raumwiderstandsklasse III fallen im Umfeld von Birkigt siedlungsnahe Freiräu-

me, das Umfeld der Kirche Niederpöllnitz und landwirtschaftliche Flächen sowie am östlichen Korridor-

rand das Sichtfeld der Kirche Rohna in einem durch die 110-kV-Leitung vorbelasteten Bereich. 

Birkigt bis Aumatal (TK-km 8 bis 12) 

Südlich von Birkigt bis zum Aumatal bei Wiebelsdorf beschränken sich Ausschlussflächen (RWK I*) 

auf Bereiche des Sichtfeldes der Kirche Uhlersdorf und Flächen der Kläranlage nordöstlich Uhlendorf 

im westlichen Teil des Trassenkorridors sowie Flächen im Aumatal (bereits in Bundesfachplanung 

ausgeschlossene Bereiche des Trassenkorridors) sowie Siedlungsflächen von Wiebelsdorf nördlich 

des Aumatales am östlichen Korridorrand. Flächen der RWK I finden sich zwischen Birkigt und dem 

Aumatal als Schutzbereiche der 380-kV-Bestandsleitung, einer Fernwasserleitung an der Ortsverbin-

dungsstraße nach Forstwolfersdorf, kleineren Standgewässern im Aumatal und am ñLangen Buschñ 



Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf ï Weida ï Remptendorf  

(BBPlG Vorhaben Nr. 14) 

Abschnitt Weida ï Remptendorf 

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG 

 97 

und Streuobstbeständen auf Kraut- / Staudenflur / Brache mit gesetzlich geschützten Biotopen und 

dem Flªchennaturdenkmal ĂHaselbuschñ (RWK I für Maststandorte) sowie Immissionsschutzabstände 

um Pfersdorf und Wiebelsdorf (RWK I für Überspannung). Bereiche mit RWK II befinden sich im Ab-

schnitt in Form des Sichtfeldes der Kirche Forstwolfersdorf am östlichen Korridorrand, der mittelalten 

Eichen(misch)wälder und Auen- und Niederungswälder sowie sonstige naturnahe Waldreste (RWK II 

f¿r Maststandort, RWK III f¿r ¦berspannung) im Bereich ĂLanger Buschñ sowie am Flächennatur-

denkmal ĂHaselbuschñ inmitten des Korridors (RWK II für Überspannung), Grünlandbereiche nord-

westlich von Wiebelsdorf (RWK II für Maststandorte), Waldflächen im Aumatal außerhalb der 

Vorbelastung durch die 380-kV-Bestandsleitung sowie durch den Landschaftsraum ĂNiederung der 

Aumañ im Aumatal beiderseitsder 380-kV-Bestandsleitung (alle RWK II für Überspannung). Weitere 

Flächen mit hohen Raumwiderständen, welche der RWK II (Überspannung) zugeordnet werden, que-

ren das Aumatal im Bereich des EU-Vogelschutzgebiets DE 5237-420 ĂAuma-Aue mit Wolcheteiche 

und Struthbach-Niederungñ und des FFH-Gebiet DE 5237-302 ĂAuma ï Buchenberg ï Wolcheteicheñ 

in Form eines lokal bedeutenden Wasservogel-Rastgebiet sowie Schreitvogel- und Greifvogel-

Nahrungshabitats westlich von Wiebelsdorf (Funktionsgebiet Nr. 27). Zudem befinden sich als RWK II 

für Maststandorte im Abschnitt Flächen mit Böden besonderer Standorteigenschaften (vernässte Bö-

den (Niederungsbereiche entlang des Baches aus Birkigt, der Klinge sowie im Aumatal)). Flächen der 

RWK III beschränken sich auf Bereiche von bereits genannten Waldflächen mit Vorbelastung durch 

die 380-kV-Bestandsleitung sowie bereits genannte Waldreste / Feldgehölze mit Zuordnung in die 

RWK III f¿r ¦berspannung, Kulturbestimmte Fichtenwªlder im Bereich ĂLanger Buschñ, landwirtschaft-

lich genutzter Flächen sowie siedlungsnahen Freiräumen um Pfersdorf und Wiebesldorf am östlichen 

Korridorrand. 

Aumatal bis L1087 (Auma ï Wenigenauma) (TK-km 12 bis 16) 

Südlich des Aumatales bis zur Landesstraße 1087 beschränken sich Ausschlussflächen (RWK I*) auf 

kleinere Bereiche bebauter Flächen (UW Auma, Gewerbliche Fläche am Lerchenberg östlich von Au-

ma, eine Wochenendhausfläche inmitten des Korridors östlich des Lerchenbergs, Einzelgebäude im 

Umfeld der 380-kV-Bestandsleitung am östlichen Korridorrand) sowie Ausschlussflächen aus der 

Bundesfachplanung am östlichen Korridorrand. Zudem befinden sich im Umfeld der 380-kV-

Bestandsleitung mehrere Teiche, welche Ausschlussflächen (RWK I*) für Maststandorte darstellen. 

Flächen der RWK I sind im Wesentlichen die Schutzbereiche der vorhandenen 110-kV-Leitungen die 

zum UW Auma führen, sowie der 380-kV-Bestandsleitung, die Bauverbotszone der L 2331 zwischen 

Auma und Wöhlsdorf sowie der L 1087 zwischen Auma und Wenigenauma, der Schutzbereich einer 

Fernwasserleitung entlang der L 2331, die Gewässerrandstreifen mehrerer namenloser Bäche, ein 

Feuchtgrünlandstreifen mit gesetzlich geschützten Biotopen und den bereits genannten Standgewäs-

sern mit gesetzlich geschützten Biotopen (RWK I für Maststandorte) im östlichen Bereich des Korri-

dors, die Uferzonen der größeren Teiche unter bzw. im Umfeld der 380-kV-Bestandsleitung (alle RWK 

I für Maststandorte) und die Immissionsschutzabstände um genannte bauliche Flächen (RWK I für 

Überspannung). In die RWK II fallen in dem Abschnitt Flächen der Baubeschränkungszone entlang 

der beiden Landstraßen (L 2331 und L 1087), Eichen(misch)waldbestände und sonstige naturnahe 

Feldgehölze / Waldreste im östlichen und westlichen Korridorbereich außerhalb der Überspannung 

durch die 380-kV-Bestandsleitung, mesophiles Grünland in extensiver Nutzung im Bereich der Auma 

(RWK II für Maststandorte) sowie die Gewässerrandstreifen der Fließgewässer im Abschnitt und für 

Überspannung die bereits genannten Teiche mit avifaunistischer Funktion (Funktionsgebiet Nr. 35 Ă 

Lokal bedeutende Wasservogel-Brut- und Rastgebiete sowie Schwarzstorch- und Greifvogel-

Nahrungshabitate (Teiche ºstl. Auma)ñ; Funktionsgebiet Nr. 41 ĂLokal bedeutendes Wasservogel-

Brutgebiet (Teiche) nördlich Wenigenaumañ; Funktionsgebiet Nr. 42 ĂLokal bedeutendes Wasservo-

gel-Brutgebiet (Teiche) mit Gr¿nland westlich Wenigenaumañ)). Die Flächen des Landschaftsbildrau-

mes ĂNiederung des Triebabachtalñ wurden ebenfalls der RWK II (f¿r ¦berspannung) zugeordnet. 

Flächen der RWK III bestehen im Abschnitt durch siedlungsnahe Freiräume eines Einzelgebäudes 
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nördlich der L 1087, Baumreihen (RWK II für Maststandort, RWK III für Überspannung), geschlosse-

ne, hochwüchsige Ruderalfluren und Säume sowie Grünlandbereiche und landwirtschaftlich intensiv 

genutzte Ackerflächen (RWK III Maststandorte), junge bis mittelalte kulturbestimmte Fichtenwälder im 

Korridorrandbereich sowie im Bereich von durch die 380-kV-Bestandsleitung überspannten Waldflä-

chen (RWK II für Maststandorte; RWK III für Überspannung), Bereiche des Landschaftsbildraumes 

ĂNiederung des Triebabachtalñ im Bereich der Vorbelastung durch die 380-kV-Leitung (RWK III für 

Überspannung) und dem durch die 380-kV-Bestandsleitung überspannten avifaunistischen Funktions-

gebiet Nr. 38 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet (Teiche) nördlich von Wenigen-

aumañ). 

L 1087 bis L 2349 (Tegau ï Pahren) (TK-km 16 bis 20,5) 

Südlich der L 1087 bis zur L 2349 zwischen Tegau und Pahren finden sich Ausschlussflächen der 

RWK I* im Bereich der Siedlungsflächen Muntscha, Zickra, Burkersdorf (bei Tegau) und Pahren, 

(RWK I* für Überspannung). Darüber hinaus bestehen im Bereich von Teichen im Abschnitt RWK I* 

für Maststandorte durch den Speicher Wenigenauma und die Teichgruppen nördlich und südwestlich 

von Zickra. Raumwiderstände der Klasse I befinden sich im Abschnitt in Form der Immissionsschutz-

abstände um die genannten Siedlungsflächen, mehrerer kleinflächiger, gesetzlich geschützter Biotope 

an Standgewässern und Kraut-/Staudenfluren (alle RWK I für Maststandorte) sowie der Schutzberei-

che der in Korridormitte verlaufenden 110-kV-Leitung sowie parallel verlaufender Bestandsleitung, der 

Bauverbotszonen der Kreisstraße 303 und der Landesstraße 2349, des Uferbereichs des Speichers 

Wenigenauma, der Gewässerrandstreifen kleinerer Fließgewässer und des Schutzbereichs zweier 

Ferngasleitungen zwischen Burkersdorf (bei Tegau) und Pahren (alle RWK I für Maststandorte). Flä-

chen der RWK II sind im Abschnitt am großflächigsten ausgeprägt. Hierzu zählen die Baubeschrän-

kungszonen der K 303 und L 2349, die Landschaftsbildrªume ĂWaldlandschaft um Wenigenaumañ 

und ĂEinzugsgebiet Talsperre Zeulenrodañ auÇerhalb der Vorbelastung durch die 110-kV-Leitung und 

die 380-kV-Bestandsleitung (RWK II für Überspannung), die Waldflächen insb. östlich Muntscha im 

Bereich der 380-kV-Bestandsleitung, Sichtfelder der Kirchen Muntscha, Zickra und Pahren an den 

Korridorrändern. Des Weiteren befinden sich im Bereich der Gewässer und Waldlandschaften 

avifaunistische Funktionsgebiete (Funktionsgebiet Nr. 43 ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und 

Rastgebiet (Speicher Wenigenauma) mit Gr¿nland s¿dwestlich Wenigenaumañ, Nr. 45 ĂLokal bedeu-

tendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet (Teiche nºrdl. Zickra)ñ, Nr. 48 ĂLokal bedeutende Waldflä-

che mit Kolkraben- und Milanhorstñ, Nr. 49 ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet 

(Teiche s¿dl. Zickra)ñ), denen f¿r ¦berspannung die RWK II sowie im Abstandsbereich der 380-kV-

Bestandsleitung die RWK III zugeordnet wurde. Zudem bestehen RWK IIïFlächen für Maststandorte 

im Bereich von Böden mit besonderen Standorteigenschaften (vernässte Standorte) im gesamten 

Abschnitt entlang der Teiche und Fließgewässer vom Speicher Wenigenauma über die Teichgruppen 

bei Zickra bis zum Logaugrund (RWK III für Überspannung und Maststandorte). Bereiche mit RWK III 

sind im Abschnitt die durch bestehende 110-kV-Leitung vorbelasteten Sichtfelder der Kirche Muntscha 

am westlichen Korridorrand, durch Freileitungen vorbelastete Landschaftsrªume ĂWaldlandschaft um 

Wenigenaumañ und ĂEinzugsgebiet Talsperre Zeulenrodañ, die im Korridor befindlichen kulturbestimm-

ten Fichten- und Fichten-Mischwälder im Logaugrund und nördlich Zickra, die siedlungsnahen Frei-

räume von Muntscha, Burkersdorf (bei Tegau) und Pahren sowie landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Acker- und Grünlandflächen (RWK III für Maststandorte). 

L 2349 bis Rödersdorf (TK-km 20,5 bis 23,5) 

Südlich der L 2349 befinden sich Ausschlussflächen im Bereich des Rohstoffabbaus am Vogelsberg 

sowie im Tal des Mödelitschbaches nördlich und südlich der Bestandsleitung an den Korridorrändern 

bzw. bis südlich an die 380-kV-Leitung angrenzend. Diese Flächen wurden im Rahmend er Bundes-

fachplanung als Ausschlussflächen festgelegt. Weitere Flächen der RWK I* werden durch die Sied-
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lungsflächen von Rödersdorf und kleinere Teiche nördlich und südlich des Mödelitschbachtales gebil-

det. Flächen der RWK I sind in diesem Abschnitt hauptsächlich gesetzlich geschützte Biotope (Erlen-

Eschenwald in Bach- und Flußauen sowie in Niederungen im Mödelitschbachtal, die zuvor bereits 

genannten Standgewässer sowie Trockengebüsch nördlich und südlich des Mödelitschbachtals; RWK 

I für Maststandorte), Immissionsschutzabstände um Rödersdorf (alle RWK I für Überspannung), 

Schutzbereiche der bestehenden Freileitungen, Gewässerrandstreifen des Mödelitschbaches und 

zufließender Bäche, die Bauverbotszone der Kreisstraße 301 zwischen Rödersdorf und Göschitz, 

sowie Randbereiche des Rohstoffabbaus am Vogelsberg (alle RWK I für Maststandorte). Flächen der 

RWK II sind im Abschnitt die Bereiche des Landschaftsbildraumes ĂWaldlandschaft um Gºschitzñ, 

Eichen-Hainbuchenwälder und alte kulturbestimmte Fichtenwälder im Mödelitschbachtal ohne beste-

hende Überspannung durch Bestandsleitungen (RWK II für Überspannung) sowie kulturbestimmte 

Laub-Nadel-Mischwälder und kulturbestimmte Fichtenwälder im durch die 380-kV-Leitung vorbelaste-

ten Raum (RWK II für Maststandorte, RWK III für Überspannung), mesophiles Grünland nördlich des 

Vogelsberges (RWK II für maststandorte), die Baubeschränkungszone der K 301, Gewässerrandstrei-

fen der zuvor bereits genannten Fließgewässer sowie die Flächen der beiden im Korridor befindlichen 

avifaunistischen Funktionsgebiete Nr. 56 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet 

(Abbaugebiet, Teiche nºrdl. Gºschitz)ñ) und Nr. 59 (ĂLokal bedeutendes Schwarzstorch-

Nahrungshabitat bei Gºschitzñ). In die RWK III fallen im Bereich der durch die bestehenden Leitungen 

vorbelastete Landschaftsbildraum ĂWaldlandschaft um Gºschitzñ und die siedlungsnahen Freirªume 

um Rödersdorf, die zuvor bereits genannten kulturbestimmten Wälder im Überspannungsbereich der 

380-kV-Bestandsleitung (RWK II für Maststandorte, RWK III für Überspannung), weitere kulturbe-

stimmte Fichten- und Fichtenmischwälder ohne Vorbelastung am Vogelsberg und am Lerchenberg 

(RWK III für Maststandorte und Überspannung), kleinere Standgewässer bei Rödersdorf (RWK III für 

Maststandorte) sowie intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünland- und Ackerflächen (RWK III Mast-

standorte). 

Rödersdorf bis BAB 9 (TK-km 23,5 bis 29) 

Der Abschnitt zwischen Rödersdorf und der Bundesautobahn 9 ist geprägt durch großflächige Aus-

schlussflächen (RWK I*) aus der Bundesfachplanung, insbesondere im EU-Vogelschutzgebiet DE 

5336-401 ĂPlothener Teicheñ sowie im Talgrund westlich von Gºschitz. Des Weiteren sind die Sied-

lungsflächen von Triemsdorf und Pörmitz der RWK I* zugeordnet. Im Abschnitt befinden sich zudem 

eine Vielzahl kleinerer und größerer Teiche, welche der RWK I* für Maststandorte zugeordnet sind. Zu 

den Flächen in der RWK I für Überspannung gehören im Abschnitt Immissionsschutzabstände um 

Triemsdorf und Pörmitz. In die RWK I für Maststandorte fallen im Abschnitt gesetzlich geschützte Bio-

tope zuvor genannter Standgewässer, Lockergesteinsgruben mit Steinbrüchen und Feldhecken im 

Talgrund westlich Göschitz, die zuvor genannten Standgewässer und Feuchtgrünland und Auen- und 

Niederungswälder am Pörmitzbach / Schlangenbach, die Schutzbereiche der bestehenden Freileitun-

gen, Rohstoffabbauflächen südlich Rödersdorf, die Bauverbotszonen der Landesstraße 3002, 1077 

und BAB 9, Schutzbereiche einer Ferngasleitung entlang der L 3002 sowie einer Fernwasserleitung 

westlich von Pörmitz, die Uferzonen der größeren Teiche im Vogelschutzgebiet ĂPlothener Teicheñ 

und Gewässerrandstreifen von kleineren Fließgewässern (insb. Pörmitzbach / Schlangenbach nörd-

lich Pörmitz). In der RWK II befinden sich im Abschnitt großflächig Bereiche des Landschaftsbildrau-

mes ĂPlothener Teicheñ (RWK II f¿r ¦berspannung), alte kulturbestimmte Fichtenwälder im 

unvorbelasteten Raum, Baumreihen nordöstlich Pörmitz und alte Waldbestände im Überspannungs-

bereich der 380-kV-Bestandsleitung westlich Göschitz (RWK II für Maststandorte und RWK III für 

Überspannung), Rohstoffabbauflächen südlich Rödersdorf, die Baubeschränkungszonen an L 3002, 

L 1077 und BAB 9, Gewªsserrandstreifen der FlieÇgewªsser, der Landschaftsraum ĂPlothener Tei-

cheñ auÇerhalb der Vorbelastung durch die bestehenden Freileitungen (RWK II für Überspannung) 

sowie die avifaunistischen Funktionsgebiete Nr. 60 (ĂLokal bedeutendes Uhu-Bruthabitat (Steinbruch 

ºstlich von Gºschitz)ñ), Nr. 62 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet sowie Greifvo-
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gel-Nahrungshabitat (Teiche bei Pºrmitz)ñ), Nr. 63 (ĂRegional bedeutendes Wasservogel-Brut- und 

Rastgebiet sowie Greifvogel-Nahrungshabitat (Großer Pörmitzteich und Alter Teich nördlich von Pör-

mitz)ñ), Nr. 64 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet sowie Greifvogel-

Nahrungshabitat (Teiche bei Triemsdorf)ñ), Nr. 65 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rast-

gebiet, Limikolen-Rastgebiet sowie Greifvogel-Nahrungshabitat (Teiche bei Pºrmitz)ñ), Nr. 67 (ĂLokal 

bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet sowie Greifvogel-Nahrungshabitat (Teiche bei Pör-

mitz)ñ), Nr. 68 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet sowie Greifvogel-

Nahrungshabitat (Teiche bei Pºrmitz)ñ), Nr. 69 (ĂRegional bedeutendes Wiesenbr¿tergebiet (Gr¿nland 

und Feldflur bei Pºrmitz)ñ), Nr. 70 (ĂLokal bedeutendes Wasservogel-Brut- und Rastgebiet sowie 

Greifvogel-Nahrungshabitat (Teiche bei Pºrmitz)ñ), Nr. 72 (ĂLokal bedeutendes WeiÇstorch-

Nahrungshabitat bei Pºrmitzñ) innerhalb des EU-VSG DE 5336-401 ĂPlothener Teicheñ. Flªchen der 

RWK III werden im Abschnitt gebildet durch Waldflächen, die bereits durch Überspannung vorbelastet 

sind (RWK III Überspannung, RWK II für Maststandorte) sowie kulturbestimmte Fichten- und Fichten-

Mischwälder im Buchwald nördlich Pörmitz, landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflächen und 

Grünlandbereiche (RWK III Maststandorte), durch die bestehenden Freileitungen vorbelasteten Be-

reich des Landschaftsraums ĂPlothener Teicheñ (RWK III für Überspannung) und siedlungsnahe Frei-

räume um Triemsdorf und Pörmitz. 

BAB 9 bis Mönchgrün (TK-km 29 bis 32,5) 

Innerhalb dieses Abschnitts befinden sich Ausschlussflächen (RWK I*) innerhalb von Siedlungsflä-

chen (Hohenofenmühle am östlichen Korridorrand, Gewerbefläche südlich Neundorf (bei Schleiz), 

Mönchgrün) sowie Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung im Floßbachtal (insb. Bereich 

Speicher Mönchgrün-Floßbach und Hänge südwestlich von Mönchgrün). Flächen der RWK I* für 

Maststandorte werden darüber hinaus durch kleinere Teiche südlich von Neundorf (bei Schleiz) und 

nördlich angrenzend an das Reisigholz gebildet. Als Raumwiderstände in der Klasse I (Überspan-

nung) sind im Abschnitt Immissionsschutzabstände um die genannten Siedlungsflächen zu nennen. 

Des Weiteren befinden sich in der RWK I für Maststandorte einzelne gesetzlich geschützte Biotope 

(bereits genannte Teiche, Großseggenried und Niedermoorflächen nahe des Reisigholz sowie Kraut- 

und Staudenflure), die Schutzbereiche der bestehenden Freileitungen, die Bauverbotszone der Lan-

desstraße 1103, Gewässerrandstreifen des Schlangenbachs und Floßbaches und deren Zuflüsse, der 

Uferbereich des Speichers Mönchgrün. In die RWK II fallen im Abschnitt hauptsächlich die alte kultur-

bestimmte Fichtenwälder sowie kulturbestimmte Eichenwälder im unvorbelasteten Raum zwischen 

Neundorf (bei Schleiz) und Mönchgrün, mesophiles Grünland westlich Mönchgrün im Überspan-

nungsbereich der 380-kV-Bestandsleitung (RWK II für Maststandorte), die avifaunistischen Funktions-

gebiete Nr. 85 (ĂLokal bedeutendes WeiÇstorch-Nahrungshabitat bei Neundorfñ) und Nr. 126 (ĂLokal 

bedeutendes Wasservogel- Brut- und Rastgebiet (Speicher Mºnchgr¿n)ñ), die Baubeschrªnkungszo-

ne der L 1103, nicht durch die bestehenden Freileitungen vorbelastete Bereiche des Landschaftsbild-

raumes ĂWaldlandschaft bei Crispendorfñ und der südliche Teil des Landschaftsbildraumes ĂPlothener 

Teicheñ (RWK II f¿r ¦berspannung) sowie die Gewässerrandstreifen der genannten Fließgewässer. 

Flächen der RWK III sind in diesem Abschnitt vor allem bereits überspannte Waldflächen inklusive des 

Landschaftsbildraumes ĂWaldlandschaft bei Crispendorfñ entlang der Bestandsleitung und parallel 

verlaufender 110-kV-Leitung (RWK III für Überspannung, (für Waldbiotope: RWK II für Maststandor-

te)), kulturbestimmte Fichten- und Fichten-Mischwälder im Reisigholz, intensiv genutzte Landwirt-

schaftsflächen sowie siedlungsnahe Freiräume um Mönchgrün. Es besteht zudem ein großflächiger 

Verdachtsbereich für Bodendenkmale westlich der BAB 9 (RWK III für Maststandorte). 

Mönchgrün bis Saaletal bei Burgk (TK-km 32,5 bis 36,5) 

Südwestlich von Mönchgrün bestehen Ausschlussflächen (RWK I*) im Wesentlichen an den Korridor-

rändern, insb. am südlichen Korridorrand von Mönchgrün bis östlich von Burgk (Ausschlussflächen 
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aus der Bundesfachplanung sowie Siedlungsfläche Möschlitz). Am nördlichen Korridorrand bestehen 

Ausschlussflächen durch den Siedlungsbereich Grochwitz (bei Möschlitz) sowie Ausschlussflächen 

der Bundesfachplanung im Wisentatal. In der RWK I (Überspannung) sind im Abschnitt Immissions-

schutzabstände um Möschlitz und Grochwitz (bei Möschlitz) und für Maststandorte gesetzlich ge-

schützte Biotope (mesophiles Grünland) in der Feldflur südwestlich von Grochwitz (bei Möschlitz) 

sowie die Wisenta, Schlucht-, Hangschutt- und Blockwälder und Bergwiesen entlang der Wiesenta mit 

gesetzlich geschützten Biotopen zu zählen. In die RWK I für Maststandorte fallen weiterhin die 

Schutzbereiche der bestehenden Freileitungen, Gewässerrandstreifen entlang des Floßbaches und 

der Wisenta sowie die Bauverbotszone entlang der Kreisstraße 305. Zu Flächen der RWK II gehören 

im Abschnitt der Landschaftsbildraum ĂNiederung der Wisenta im Korridorrandbereich (RWK II für 

Überspannung), der s¿dliche Teil des Landschaftsbildraumes ĂWaldland bei Crispendorfñ und der 

durch die Bestandsleitung vorbelastete Bereich der ĂNiederung der Wisentañ (RWK II für Überspan-

nung), mesophile Grünlandflächen in extensiver Nutzung (RWK II für Maststandorte) nicht von Freilei-

tungen überspannte, bereits erwähnte Schlucht-, Hangschutt- und Blockwälder mit gesetzlich 

geschützten Biotopen im Wisentatal (RWK II Überspannung) sowie Baumreihen und Waldreste in der 

Feldflur zwischen Grochwitz (bei Möschlitz) und Burgk (RWK II für Maststandorte) und Eichen-

Hainbuchenwälder zwischen Grochwitz und Möschlitz. Des Weiteren zählen zu den Flächen in RWK II 

unvorbelastete Bereiche des Landschaftsraums ĂNiederung der Wisentañ und die Baubeschrªnkungs-

zone der K 305. In die RWK III fallen im Abschnitt kulturbestimmte Fichten- und Fichten-Mischwälder 

(RWK III) sowie Schlucht-, Hangschutt- und Blockwälder im Überspannungsbereich der Bestandslei-

tungen (RWK III für Überspannung, RWK II für Maststandorte), der Landschaftsbildraum ĂAckerland-

schaft um Mºschlitzñ an den Korridorrªndern sowie im Abstandsbereich der Bestandsleitungen und 

der Landschaftsbildraum ĂNiederung der Wisentañ im Abstandsbereich der Bestandsleitungen (RWK 

III für Überspannung) und intensiv landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen (RWK III für 

Maststandorte). Zudem besteht im gesamten Korridor nordöstlich von Burgk ein Verdacht auf Boden-

denkmale (RWK III für Maststandorte). 

Saalequerung und Burgkwald (TK-km 36,5 bis 40) 

Der Bereich der Saalequerung bei Burgk und des südwestlich anschließenden Burgkwaldes ist ge-

prägt durch Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung (RWK I*), die den Korridor deutlich von 

Nordwesten und Südosten her einschränken. Die Wasserflächen der Talsperre Walsburg (Saale) in-

klusive gesetzlich geschützter Biotope sind Ausschlussfläche für Maststandorte (RWK I). Über die 

Ausschlussflächen hinaus befinden sich großflächig im Querschnitt liegende Bereiche in RWK I für 

Maststandorte im Bereich der jungen und mittelalten Schlucht-, Hangschutt- und Blockwälder inklusive 

gesetzlich geschützter Biotope und Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten (LRT 9180), mit-

telalten bis alten Fichten-Tannenwälder südlich der Saale mit gesetzlich geschützten Biotopen und 

Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten (LRT 9410) sowie an der Saale angrenzende mittelal-

te bis alte Buchen(misch)wälder mit gesetzlich geschützten Biotopen und Lebensraumtypen außer-

halb von FFH-Gebieten (LRT 9110) (RWK I für Maststandorte, RWK II für Überspannung). Weitere 

Flächen der RWK I für Maststandorte befinden sich im Bereich der Bergwiesenflächen, Felsbildungen 

und Binsensumpfbereichen mit gesetzlich geschützten Biotopen, entlang der Schutzbereiche der be-

stehenden Freileitungen, im Uferbereich des Saalestausees und entlang der Sormitz (Gewässerrand-

streifen. Die Waldflächen ohne bestehende Überspannung durch die vorhandenen Freileitungen sind 

der RWK II für Maststandorte und Überspannung (die bereits erwähnten Wälder mit gesetzlich ge-

schützten Biotopen RWK I für Maststandorte) sowie bei Pionierwäldern und kulturbestimmten Fich-

tenwäldern der RWK III zugeordnet. Die Flächen des Landschaftsbildraumes ĂNiederung der Saaleñ 

im Abstandsbereich der Freileitung und den Korridorrändern sowie der Landschaftsbildraum ĂWald-

landschaft nºrdlich Remptendorfñ entlang der Korridorränder wurden der RWK II für Überspannung 

zugeordnet. Die übrigen Waldflächen im Schutzstreifen der bestehenden Freileitungen gehören eben-

so wie die wenigen landwirtschaftlich genutzten Flächen und die Bereiche des Landschaftsbildraumes 
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ĂWaldlandschaft nºrdlich Remptendorfñ entlang des Abstandbereiches der Vorbelastung durch die 

Bestandsleitungen der RWK III an. Weiterhin wird dieser Abschnitt großflächig von einem Zugkorridor 

für Greifvögel und Eulen (Funktionsgebiet Nr. 61) gequert, welcher für Überspannung in die RKW II für 

die Flächen im unvorbelasteten Raum sowie die RWK III für Bereiche der Vorbelastung durch die 

bestehenden Freileitungen eingeordnet ist. Das avifaunistische Funktionsgebiet Nr. 93 ĂLokal bedeu-

tendes Schwarzstorch-Nahrungshabitat Sormitztalñ, welches entlang der Sormitz verläuft, fällt eben-

falls in die Einstufung der RWK II. 

Burgkwald bis UW Remptendorf (TK-km 40 bis TK-Ende) 

Südlich des Burgkwaldes bestehen Ausschlussflächen (RWK I*) am nördlichen und südlichen Korri-

dorrand (Ausschlussflächen aus der Bundesfachplanung) sowie im Siedlungsbereich Remptendorf. 

Ausschlussflächen für Maststandorte sind die im Abschnitt vorhandenen Teiche mit gesetzlich ge-

schützten Biotopen nördlich und nordöstlich von Remptendorf. Flächen der RWK I für Überspannung 

sind in diesem Abschnitt die Immissionsschutzabstände um die Siedlungsflächen in Remptendorf. 

Flächen der RWK I für Maststandorte bilden die Schutzbereich der bestehenden Freileitungen, die 

Bauverbotszone der Landessstraße 1102 sowie der Gewässerrandstreifen eines namenlosen Baches 

östlich von Remptendorf. Als Raumwiderstände der Klasse II sind im Abschnitt die Teiche östlich von 

Remptendorf und das zugehºrige avifaunistische Funktionsgebiet Nr. 96 (ñ Lokal bedeutendes Was-

servogel-Brut- und Rastgebiet (Teiche) mit Gr¿nland nordºstlich Remptendorfñ), Baumgruppen und 

Feldgehölze nördlich und südlich der Teiche (RWK II für Maststandort, RWK III für Überspannung) 

sowie Auen- und Niederungswälder nordöstlich Remptendorf, die Baubeschränkungszone entlang der 

L 1102 sowie ein Vogelzugkorridor für Wasservögel (Funktionsgebiet Nr. 110) am westlichen Ende 

des Trassenkorridors zu nennen. In der RWK III befinden sich im Abschnitt vor dem UW Remptendorf 

die durch die bestehenden Freileitungen vorbelasteten Bereiche des Funktionsgebiets Nr. 96 sowie 

die siedlungsnahen Freiräume von Remptendorf sowie großflächig im Abschnitt liegende landwirt-

schaftlich genutzte Flächen, Feldgehölze und Baumreihen (RWK III für Überspannung, RWK II für 

Maststandorte), kulturbestimmte Wälder und Pionierwälder und der Landschaftsbildraum ĂAckerland-

schaft um Remptendorfñ auÇerhalb vorbelasteter Bereiche sowie innerhalb der Abstandsbereiche der 

Bestandsleitungen (RWK III für Überspannung). 

3.4  Herleitung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse und der in 
Frage kommenden Alternativen 

3.4.1 Vorgehen bei der Herleitung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse 
und in Frage kommender Alternativen  

In diesem Kapitel werden die zur Herleitung des beabsichtigten Trassenverlaufs (Vorschlagstrasse) 

verwendeten Kriterien erläutert. Der Vorschlag der Vorhabenträgerin sieht eine unter trassierungs-

technischen Gesichtspunkten geeignete Trassenführung vor, die maßgeblich die vorhabenbezogenen 

Planungsgrundsätze berücksichtigt (s. Kapitel 3.2). Dem entspricht eine möglichst kurze, direkte Ver-

bindung zwischen den Umspannwerken Weida und Remptendorf (Netzverknüpfungspunkte) innerhalb 

des als Ergebnis der Bundesfachplanung festgelegten Trassenkorridors. Wenn möglich wird zur Ver-

meidung der Neuinanspruchnahme von Flächen dem Verlauf der vorhandenen 380-kV-Freileitung 

gefolgt und / oder die Bündelung mit der im festgelegten Trassenkorridor verlaufenden 110-kV-Leitung 

angestrebt. Sofern die Vorschlagstrasse durch Bereiche hohen und sehr hohen Raumwiderstands 

verläuft, werden anlassbezogen kleinräumige Alternativen gesucht und wenn vorhanden betrachtet. 

Dabei wird angestrebt, die im Rahmen der Raumwiderstandsanalyse ermittelten möglichst konfliktar-

men Räume für die Ermittlung von in Frage kommenden Alternativen zu nutzen und dabei Räume mit 

sehr hohen und hohen Raumwiderständen (Klassen I*, I und II) zu meiden.  
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Die anhand der vorhabenbezogenen Planungsgrundsätze ermittelte Vorschlagstrasse ist zunächst ein 

Entwurf, dem anlassbezogen Alternativen gegenübergestellt werden. Im Ergebnis des Vergleichs mit 

den in Frage kommenden Alternativen wird gemäß dem in Kap. 3.5 beschriebenen Vorgehen der be-

absichtigte Verlauf / die Vorschlagstrasse für den Antrag auf Planfeststellung bestimmt. Alternativen, 

die nicht bereits während der Erarbeitung des Antrags nach § 19 NABEG als eindeutig weniger geeig-

net bzw. ungeeignet zurückgestellt werden können, werden als in Frage kommende Alternativen mit-

geführt und in den Unterlagen nach § 21 NABEG mit untersucht. 

Als Betrachtungsgegenstand bei der Ermittlung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse und von in 

Frage kommenden Alternativen wird im § 19-Antrag eine Freileitungstrasse mit einer durchgehenden 

Breite von ca. 72 m im Offenland und von ca. 104 m in bewaldeten bzw. mit Jungwuchs bestockten 

Abschnitten angenommen (s. Kapitel 2.2, Flächeninanspruchnahme). Diese Breiten decken sowohl 

den maximalen Schutzstreifen der Freileitung als auch die wesentlichen Flächeninanspruchnahmen 

während der Bauzeit ab. Eine Trasse in der entsprechenden Breite von 72 bzw. 104 m wird in dieser 

Unterlage auch als Trassenband bezeichnet. 

Die konkrete Festlegung einzelner Maststandorte findet im Stadium des § 19-Antrags zunächst nur für 

die Winkelpunkte (Abspannmasten) statt. Die Mastausteilung mit Tragmasten dazwischen erfolgt in 

dieser Planungsphase noch nicht. Die Positionierung der Winkelpunkte gibt eine zwischen diesen 

Masten liegende Leitungslänge (Abspannmastlänge) vor, bei welcher mit einer entsprechend der An-

nahme der Spannfeldlänge von ca. 400 m voraussichtlich die erforderliche Anzahl an Masten abge-

schätzt werden kann. Erst bei der späteren Planung der Leitungstrasse gemäß § 21 NABEG wird die 

Trasse einschließlich aller Maststandorte, Masthöhen usw. konkretisiert und abschließend festgelegt. 

Dabei können sich der Verlauf der Leitung und die Positionen der Winkelpunkte (Winkelabspannmas-

te) im Vergleich zum Stand des Antrags nach § 19 NABEG noch geringfügig verändern. 

3.4.1.1 Herleitung des beabsichtigten Verlaufs der Trasse 

Die weiter oben aufgeführten Planungsleitsätze und Planungsgrundsätze (s. Kapitel 3.2) wurden für 

die Anwendung durch geeignete Kriterien operationalisiert. Diese Kriterien wurden bei der Ermittlung 

des Trassenverlaufs sowie daran anschließend für die in Frage kommenden Alternativen (s. Kapitel 

3.4.1.2) innerhalb des festgelegten überwiegend 1.000 m breiten Trassenkorridors raumkonkret be-

rücksichtigt. 

Die in der folgenden Tabelle 17 aufgeführten Kriterien wurden aus den technischen und energiewirt-

schaftlichen, vorhabenbezogenen Planungsgrundsätzen abgeleitet und dienen als zentrale Entschei-

dungskriterien bei der Ermittlung eines beabsichtigten Verlaufs der Trasse. Ein Teil dieser Kriterien 

wurde bereits im Antrag nach § 6 NABEG sowie in den ergänzenden Unterlagen nach § 8 NABEG in 

der Bundesfachplanung genutzt. Die dort angewendete Kriterienbezeichnung wird in dieser Unterlage 

weiterhin verwendet. Andere Kriterien treten entsprechend der fortschreitenden Konkretisierung erst-

mals im vorliegenden Antrag auf. Folgende Kürzel finden somit Verwendung: 

¶ Kriterien aus dem Antrag nach § 6 NABEG, z. B. K22 (ohne tiefergestelltes Kürzel) 

¶ Kriterien in den ergänzenden Unterlagen nach § 8 NABEG, z. B. KEW01 (aus Unterlage H / ener-

giewirtschaftliche Belange) (mit tiefergestelltem Kürzel) 

¶ Kriterien, neu abgeleitet im Antrag für das Planfeststellungsverfahren (PFV) nach § 19 NABEG, 

z. B. KPFV06. 
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Tabelle 17: Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze und Kriterien zur Herleitung eines beab-

sichtigten Verlaufs der Trasse. 

VPG Kriterien 

Bündelungsgebot / Vorbe-
lastungsgrundsatz (vor-
rangige Nutzung 
vorbelasteter Bereiche im 
bestehenden Trassen-
raum sowie im Trassen-
raum anderer 
bündelungsfähiger Infra-
strukturen) (VPG 1) 

¶ Nutzung des bestehenden Trassenraums (K22) 

¶ Bündelung mit anderen bündelungsfähigen Infrastrukturen (K23) 

Möglichst kurzer ge-
streckter Verlauf zwi-
schen den 
Netzverknüpfungspunkten 
(VPG 2) 

¶ Trassenlänge (K27) 

¶ Geradlinigkeit / Vermeidung häufiger Richtungsänderung, Reduzie-
rung Anzahl Winkelpunkte (KPFV06) 

¶ Gleichmäßige Mastausteilung in Bezug auf Spannfeldlängen und 
Masthöhen unter Ausnutzung der Geländemorphologie (KPFV07) 

 

Im Antrag nach § 19 NABEG wird die Austeilung der Abspannmasten im Hinblick auf eine 
sinnvolle Länge der Abspannabschnitte (Abschnitt zwischen zwei Winkelpunkten) betrach-
tet. Eine genaue Planung der Maststandorte erfolgt erst in den Unterlagen nach § 21 
NABEG. Siehe auch Erläuterung des Kriteriums im Anschluss an diese Tabelle. 

Vermeidung technischer 
Engstellen (VPG 3) 

¶ Aufwendungen für trassengleichen Ersatzneubau, einschließlich der 
Errichtung von Leitungsprovisorien (KEW01) 

 

Das Kriterium wurde bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG zur Bewertung der Tras-
senkorridore herangezogen (s. Unterlagen nach § 8 NABEG, Unterlage H Ăenergiewirt-
schaftliche Belangeñ). Danach ist in dem festgelegten Trassenkorridor grundsªtzlich eine 
Trassierung ohne trassengleichen Ersatzneubau möglich.  

¶ Aufwendungen für Leitungsmitnahmen anderer Leitungen / Betreiber 
auf denselben Masten (KEW03) 

 

Leitungsmitnahmen wurden im Ergebnis der Bundesfachplanung im Abschnitt West des 
Vorhabens, aufgrund genügend vorhandener alternativer Trassierungsmöglichkeiten (in den 
Unterlagen nach § 8 NABEG nachgewiesen anhand potenzieller Trassenachsen) in vor-
handenen Konfliktschwerpunkten, als nicht erforderlich angesehen. 

¶ Masterhöhungen zur Vermeidung von raumordnerischen und umwelt-
fachlichen Konfliktstellen (KPFV10) 

Vermeidung von Kreu-
zungen mit anderen emp-

¶ Kreuzungsaufwand / Kreuzungen mit anderen Infrastrukturen (K26) 
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VPG Kriterien 

findlichen Infrastrukturen 
(VPG 4) 

Meidung enger Parallel-
verläufe zu empfindlichen 
Versorgungsleitungen 
(VPG 5) 

¶ Parallelverlauf zu empfindlichen Versorgungsleitungen / Vermeidung 
induktiver / kapazitiver Beeinflussung (KEW02) 

Vermeidung sonstiger 
nachteiliger Auswirkun-
gen auf die Betriebsfüh-
rung und Unterhaltung 
(VPG 6) 

¶ Meidung von Bereichen mit Aufwuchsbeschränkung (Gehölzbestän-
de) (KPFV08) 

¶ Abstandswahrung zu Windenergieanlagen (Inspektionsflüge, In-
standhaltungsarbeiten, Schwingungsschutzmaßnahmen) (KPFV09) 

 

Erläuterung der anzuwendenden vorhabenbezogenen Kriterien (Tabelle 17): 

¶ Nutzung des bestehenden Trassenraums (K22): Bevorzugte Nutzung des vorhandenen Tras-

senraums aufgrund der bestehenden Vorbelastung gegenüber unvorbelasteten Bereichen; 

dadurch treten geringere Umweltbelastungen im Vergleich zu einer Neutrassierung in bislang 

durch eine Freileitung unbelastetem Gebiet auf. 

¶ Bündelung mit anderen linienhaften Infrastrukturen (K23): Bevorzugte Nutzung von mit Infra-

strukturen vorbelasteten Bereichen (andere Höchst- und Hochspannungsleitungen, Bundesautob-

ahnen, Bahnlinien) bei der Trassenermittlung gegenüber unvorbelasteten Bereichen; dadurch 

treten geringere Umweltbelastungen im Vergleich zu einer Neutrassierung in bislang durch Freilei-

tungen und anderen linienhaften Infrastrukturen unbelastetem Gebiet auf; daher ist ein bestands-

orientierter (s. K22) bzw. ein gebündelter Verlauf der Trasse zu bevorzugen, sofern nicht andere 

Sachargumente (z. B. Siedlungsabstände, gegenseitige Beeinflussung Leitungskabel, Sicher-

heitsaspekte) gegen eine Bündelung sprechen. Die raumsparendste Form der Bündelung ist die 

Bündelung mit anderen Hochspannungsfreileitungen. Die engste Form der Bündelung mit ande-

ren Hochspannungsfreileitungen ist die Synchronisation (der Gleichschritt der Masten der parallel 

verlaufenden Freileitungen). Dieser führt zur Minimierung des Trassenraumes beider Trassen und 

ist somit die minimierteste Parallelführung unter dieser Voraussetzung nach der gültigen Norm 

DIN 50341-2-4/04-2016. 

¶ Trassenlänge (K27): Die Trassenlänge ist im Hinblick auf die Kosten bezüglich des Neubaus als 

auch der Unterhaltung zu minimieren, weil u. a. weniger Material für Masten, d. h. für Gestänge, 

Fundamente und Leiterseile notwendig ist und somit der Neubau als auch die Unterhaltung auf-

grund der kürzeren Distanzen weniger aufwändig sind. Unter Beachtung der ermittelten Aus-

schlussflächen (s. w. u. in diesem Kap.) und der weiteren vorhabenbezogenen Kriterien ist die 

kürzeste Trassenlänge jedoch nicht immer möglich. Das Kriterium Trassenlänge geht in die Be-

wertung der Alternativen als wesentlichstes energiewirtschaftliches Kriterium mit ein. Die Minimie-

rung der Trassenlänge  kommt der Allgemeinheit in Form niedrigerer Netzentgelte zugute und 

entspricht damit den gesetzlichen Anforderungen des § 5 Abs. 1 S. 1 NABEG i. V. m. § 1 Abs. 1 
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S. 1 EnWG sowie der aktuellen Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 22.06.2017 ï Westküsten-

leitung). 

¶ Geradlinigkeit / Vermeidung häufiger Richtungsänderung, Reduzierung Anzahl Winkel-

punkte (KPFV06): Eine Gerade stellt die kürzeste Verbindung zweier Punkte dar, so dass ein mög-

lichst gerader Trassenverlauf angestrebt wird. Hierdurch werden in der Regel der Eingriff in die 

Umwelt und auch die Kosten für die Leitung minimiert (da am wenigsten Masten, inkl. Baustellen 

erforderlich). Unter Beachtung der ermittelten Ausschlussflächen (s. w. u. in diesem Kap.) und der 

weiteren vorhabenbezogenen Kriterien ist ein geradliniger Trassenverlauf jedoch nicht immer 

möglich. Daher muss die Trassenführung verschiedene Knicke (Winkelpunkte) erfahren. Entlang 

eines geraden Trassenverlaufs sorgen Tragmasten für den notwendigen Bodenabstand der Seile. 

An Winkelpunkten müssen die Seile der Leitung abgespannt (Richtungsänderung) werden. Hierfür 

werden sogenannte Abspannmasten verwendet, welche die durch die Richtungsänderung hervor-

gerufenen höheren Kräfte aufnehmen können. Abspannmasten verursachen höhere Kosten als 

Tragmasten sowie aufgrund der Richtungsänderungen und massiveren Bauweise (hinsichtlich der 

Seilzugspannungsaufnahme) stärkere Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Abspannmasten 

werden in Abhängigkeit des Leitungswinkels nochmals in Winkelgruppen unterteilt. Je kleiner ein 

Leitungswinkel, desto kräftiger ist der Mast. Es erfolgt eine Einteilung der Winkelpunkte unter Be-

rücksichtigung der Winkel zwischen den abgehenden Leitungen in vier Winkelgruppen (WA1 mit 

160°-180°, WA2 mit 140°-160°, WA3 mit 120°-140° und WA4 mit 100°-120°).  Der Aufwand im 

Vergleich zu einem Tragmast ist bei einem WA1 mit einem Faktor von 1,5, bei einem WA2 mit 

1,75, bei einem WA 3 mit 2,0 und bei einem WA mit >2,5 anzunehmen. 

¶ Gleichmäßige Mastausteilung in Bezug auf Spannfeldlängen und Masthöhen unter Ausnut-

zung der Geländemorphologie (KPFV07): Die Leiterseile zwischen den Masten besitzen einen 

Durchhang, der stark vom Abstand der Masten untereinander (Spannfeldlänge) bestimmt wird. 

Um die angestrebten Mindestbodenabstände unterhalb der Leiterseile von 12 m (diese Selbstver-

pflichtung der Vorhabeträgerin ermöglicht die Einhaltung der Grenzwerte für elektrische und mag-

netische Felder an jedem Punkt unter der Trasse) zu erreichen, müssen die Masten entsprechend 

den Durchhängen und dem darunter befindlichen Gelände (ggfls. mit Objekten) in ihrer Höhe an-

gepasst werden. Dabei spielt das Geländeprofil entlang der Trasse eine wesentliche Rolle. Mas-

ten in einer Senke müssen für den erforderlichen Bodenabstand entsprechend höher sein, als 

solche, welche auf ebenem Gelände oder einer Anhöhe stehen. Daher wird bei der Ermittlung ei-

nes beabsichtigten Verlaufs der Trasse auch auf die allgemeine Geländemorphologie geachtet. 

Für eine wirtschaftliche Trassierung sowie eine gleichmäßige Erscheinung in der Landschaft wer-

den möglichst gleichmäßige Spannfeldlängen zwischen 350 m und 450 m angestrebt. Bei der 

Trassierung wird daher auch auf die Länge zwischen zwei Winkelpunkten (Abspannabschnitt) ge-

achtet. 

¶ Kreuzungsaufwand / Kreuzungen mit anderen empfindlichen Infrastrukturen (K26): Kreu-

zungen mit anderen Infrastrukturanlagen können neben erheblichen Kosten bei der Errichtung für 

Schutzgerüste auch zu Einschränkungen im Betrieb beider Kreuzungspartner führen. Daher wird 

versucht, die Anzahl an Kreuzungen möglichst gering zu halten (Aufwandsminimierungsgebot). 

¶ Parallelverlauf zu empfindlichen Versorgungsleitungen / Vermeidung induktiver / kapaziti-

ver Beeinflussung (KEW02): Um eine elektrotechnische Beeinflussung sensibler Sicherheitsanla-

gen anderer Infrastrukturpartner durch die 380-kV-Freileitung zu vermeiden, sind diese 

Beeinflussungen durch Abstandswahrung zu minimieren. Dies betrifft u. a. unterirdische Stahlrohr-

leitungen (z. B. Kathodenschutzanlagen der Gasleitungen). 

¶ Meidung von Bereichen mit Aufwuchsbeschränkungen (KPFV08): Bereiche mit Aufwuchsbe-

schränkungen z. B. bei Querungen von Waldbereichen oder sonstigen Gehölzstrukturen mit resul-

tierenden Waldschneisen sind möglichst gering zu halten. Durch die Aufwuchsbeschränkungen 

entstehen dauerhafte Aufwendungen für die Unterhaltung der Leitung (z. B. regelmäßige Pflege-

maßnahmen im Schutzstreifen, Rückschnitt / Einkürzung von Gehölzen). 
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¶ Abstandswahrung zu Windenergieanlagen (KPFV09): Hinsichtlich der Mindestabstände zu 

Windenergieanlagen sind die Vorgaben der DIN EN 50341-2-4 zu beachten. Eine zusätzliche Ab-

standswahrung zu Windenergieanlagen ist aus Sicherheitsgründen bei Inspektionsflügen sowie 

Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Zudem sind bei deutlicher Annäherung an Windenergie-

anlagen bis zum zulässigen Mindestabstand, je nach Lage der Leitung zur WEA / Windpark zu-

sätzliche Schwingungsschutzmaßnahmen an der Freileitung wegen der winderzeugten 

Wirbelschleppen erforderlich, was ebenfalls zusätzliche Aufwendungen bedeutet. 

¶ Masterhöhungen zur Vermeidung von raumordnerischen und umweltfachlichen Konflikt-

stellen (KPFV10): Im Rahmen von Überspannungen von Wald- und Gehölzflächen, aber auch von 

Fließ- und Stillgewässern sowie von Überschwemmungsflächen (Auen) sind die erforderlichen 

elektrischen Mindestabstände sowie die Endwuchshöhen der vorhandenen Vegetation zu berück-

sichtigen. Hierzu müsste bei der Trassierung ein Sicherheitsabstand zu den Endwuchsbezogenen 

Baumspitzen eingehalten werden, was zu sehr deutlichen Masterhöhungen führen würde. Ferner 

ist für Havarie- und Reparatureinsätze eine dauerhafte, bestockungsfreie Zuwegung mit einem 

Kranstellplatz vorzuhalten, d. h. es sind neben den baubedingten temporären Eingriffen in die 

Wald- und Gehölzstruktur infolge der Errichtung der Leitung auch dauerhafte Eingriffe vorhanden. 

Für die Bewertung des Kriteriums maßgeblich ist die Zuordnung der Maßnahme M12(z) in um-

weltfachlichen und / oder raumordnerischen Konfliktschwerpunkten im Rahmen der Unterlagen 

nach § 8 NABEG (Unterlagen B und C). Dies wird jeweils unter KPFV16 dokumentiert. 

 

Neben den vorhabenbezogenen Kriterien werden die aus der Entscheidung über die Bundesfachpla-

nung nach § 12 NABEG abgeleiteten Ausschlussflächen bei der Herleitung des Trassenverlaufs be-

achtet. Diese sind in Kapitel 3.3.1 aufgeführt und in der Raumwiderstandskarte als Raumwiderstände 

der Klasse I* dargestellt: 

¶ Im Ergebnis der Bundesfachplanung (§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende raumordnerische 

Ausschlussbereiche zur Wahrung der raumordnerischen Konformität des Vorhabens (KPFV01) 

¶ Im Ergebnis der Bundesfachplanung (§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende gebietsschutz-

rechtlich begründete Ausschlussbereiche zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten durch das Vorhaben (KPFV02) 

¶ Im Ergebnis der Bundesfachplanung (§ 12-Entscheidung) zu berücksichtigende Ausschlussberei-

che innerhalb nationaler Schutzgebietskategorien (NSG, LSG, WSG) (KPFV02b) 

 

Die Beachtung dieser Ausschlussflächen gründet sich somit auf die Prüfungsergebnisse in der Bun-

desfachplanung und die Entscheidung nach § 12 NABEG. 

3.4.1.2 Ermittlung von Alternativen 

Nach der Vorgabe des § 19 Nr. 1 NABEG sind im Rahmen der Antragsunterlage die in Frage kom-

menden Alternativen darzulegen. Entsprechend der Gesetzesbegründung zum NABEG sollen dies 

punktuelle (kleinräumige) Alternativen sein (BR-Drs 342/11, S. 45). Ihre Ermittlung erfolgt anlassbezo-

gen. Sie sollen die Erreichung der Vorhabenziele gewährleisten. Der Anlass für Alternativen liegt je-

weils in mehr oder minder kleinräumigen örtlichen Begebenheiten begründet, insbesondere hohen 

Raumwiderständen im Zuge der Vorschlagstrasse und der Möglichkeit einer schonenderen Querung 

solcher konfliktträchtigen Bereiche, die alternative Trassenverläufe zur Lösung der Planungsaufgabe 

erkennen lassen. Neben hohen Raumwiderständen im Zuge der Vorschlagstrasse wurde auch die 

gemäß der § 12-Entscheidung gebotene Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verhinderung und 

Verminderung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen aus der Bundesfachplanung zum Anlass 
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genommen, um Alternativen darzustellen. Die dargestellten Alternativen sollen somit dazu dienen, 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen bei der Vorhabenumsetzung zu vermeiden bzw. zu min-

dern. 

Neben der Anwendung der vorhabenbezogenen Kriterien finden die Planungsleitsätze und allgemei-

nen Planungsgrundsätze bei der Ermittlung von Alternativen, über folgende Kriterien Eingang in die 

Planung:  

¶ die ermittelten Raumwiderstandsklassen (Kapitel 3.3) 

-  grundsätzliche Meidung von Ausschlussflächen (Raumwiderstandsklasse I*), 

-  Meidung sehr hoch konfliktreicher Flächen / Räume, nach Möglichkeit vollständiger Aus-

schluss einer Beanspruchung (Raumwiderstandsklasse I), 

-  Meidung hoch konfliktreicher Flächen / Räume bzw. möglichst geringer Umfang der Bean-

spruchung (Raumwiderstandsklasse II), 

-  nach Möglichkeit Nutzung gering konfliktreicher Flächen / Räume (Raumwiderstandsklasse III) 

bzw. von Flächen / Räumen ohne die Belegung mit einer Raumwiderstandsklasse, was somit 

einen schonenderen Verlauf des Vorhabens erwarten lässt, 

¶ Vermeidung der Beeinträchtigung von raumordnerischen Belangen und Umweltbelangen entspre-

chend der Planungsleitsätze und Allgemeinen Planungsgrundsätze (Kapitel 3.2) durch die gemäß 

der § 12-Entscheidung gebotene Berücksichtigung der Maßnahmen (Beachtung der zulassungs-

relevanten Maßnahmen) aus der Bundesfachplanung (Maßnahmen zur Verhinderung und Ver-

minderung von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, Maßnahmen zur Vermeidung 

erheblicher Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten, Maßnahmen zur Vermeidung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände und Maßnahmen zur Wahrung der raumordnerischen Kon-

formität) 

Konkret bedeutet dies, dass Alternativen zu dem beabsichtigten Verlauf der Trasse dort entwickelt 

werden, wo durch die beabsichtigte Trasse Flächen hohen und sehr hohen Raumwiderstands bean-

sprucht werden und durch eine Alternative die Beanspruchung der betroffenen Raumwiderstände 

deutlich reduziert werden kann. Liegen hohe Raumwiderstände in einem Riegel quer über den Korri-

dor vor, sollte eine sinnvolle Alternative eine schonendere Querung dieses Konfliktbereichs ermögli-

chen. Außerdem dienen Alternativen dem Konfliktminderungsgebot, operationalisiert durch die 

Maßnahmenzuordnung in der Bundesfachplanung. Um dies bewerten zu können, werden die in der 

Bundesfachplanung gewonnen Erkenntnisse zu Konfliktschwerpunkten, insbesondere die zugeordne-

ten Maßnahmen zur Wahrung der raumordnerischen Konformität und zur Verhinderung und Vermin-

derung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, und sonstigen öffentlichen und privaten 

Belangen zur Beurteilung herangezogen (s. Unterlagen nach § 8 NABEG: Unterlage B / RVS, Unter-

lage C / SUP und Unterlage G / söpB). 

Eine Alternative wird - im Gegensatz zu einer reinen Anpassung des beabsichtigten Verlaufs der 

Trasse - immer dann entwickelt, wenn die Umgehung von relevanten Raumwiderständen signifikant 

von den vorhabenbezogenen Planungsgrundsätzen abweicht oder wenn zur Umgehung von hohen 

Raumwiderständen einer Kategorie, hohe Raumwiderstände einer anderen Kategorie betroffen sind. 

Somit sind es Fälle, die einer tatsächlichen Abwägungsentscheidung (Auswahl zwischen Alternativen) 

bedürfen. 
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Alternativen werden nicht ermittelt, wenn sie 

¶ unüberwindbare Raumwiderstände (RWK I*) aufweisen, die auch im Rahmen eines Abweichungs- 

oder Ausnahmeverfahrens nicht zu überwinden sind, oder 

¶ mit einem unverhältnismäßig hohen Errichtungs- und Instandhaltungsaufwand verbunden sind 

oder 

¶ keine wesentlich anderen und schonenderen Auswirkungen auf die betroffenen Belange (Raum-

widerstände) besitzen als die bereits schon entwickelten Alternativen oder der beabsichtigte Ver-

lauf der Trasse. 

Ergibt sich in einem Teilabschnitt einer dieser drei Punkte, können keine in Frage kommenden Alter-

nativen für den beabsichtigten Verlauf der Trasse identifiziert werden. 

Neben der Entwicklung von Alternativen auf Grundlage vorgenannter Erwägungen zur Umsetzung des 

in Kap. 3.2 aufgestellten Zielsystems wurde eine Alternative (F2) berücksichtigt, die im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Bundesfachplanung für den Raum Neundorf / Mönchgrün im südlichen 

Bereich des Trassenkorridors mit Bitte um Prüfung eingebracht wurde (vgl. Kap. 1.8.3). 

3.4.2 Beschreibung des beabsichtigten Verlaufs und der in Frage kommen-
den Alternativen im festgelegten Trassenkorridor 

Unter Anwendung der im Kap. 3.4.1.1 aufgeführten Kriterien wurde der beabsichtigte Verlauf der Frei-

leitungstrasse / Vorschlagstrasse innerhalb des ca. 43 km langen und überwiegend 1.000 m breiten 

Korridors ermittelt. Dabei diente die in der Bundesfachplanung entwickelte potenzielle Trassenachse 

als Orientierung. Insbesondere die in den Konfliktschwerpunkten berücksichtigten potenziellen Tras-

senverlªufe (ĂOptionenñ) stellten eine wesentliche Bewertungsgrundlage f¿r die Einschªtzung der 

Zulässigkeit und die Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens innerhalb 

des Trassenkorridors auf Ebene der Bundesfachplanung dar. Diese konkret ermittelten Trassenver-

läufe in Konfliktschwerpunkten sind daher in der Planfeststellung zu berücksichtigen. Die potenzielle 

Trassenachse wurde mit der entsprechenden Trassenbreite (72 m bzw. 104 m, vgl. Kap. 3.4.1) darge-

stellt und im Darstellungsmaßstab 1:10.000 unter Berücksichtigung der aus den vorhabenbezogenen 

Planungsgrundsätzen entwickelten Kriterien in ihrem Verlauf optimiert. Die ermittelte Vorschlagstrasse 

folgt weitgehend mit nur geringen Abweichungen der in der Bundesfachplanung als Hilfsmittel be-

trachteten potenziellen Trassenachse. 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 3.4.1.2 wurden alternative Trassenverläufe dort ermittelt, wo 

der Verlauf der technisch-energiewirtschaftlich optimierten Trasse Flächen hohen und sehr hohen 

Raumwiderstands quert und durch die Alternative diese Betroffenheit minimiert oder vermieden wer-

den kann. 

Insgesamt ergaben sich in zwei Abschnitten ein Anlass und die Möglichkeit, sinnvolle räumliche Alter-

nativen zum beabsichtigten Verlauf der Trasse zu entwickeln. Davon erwies sich im Abschnitt D die 

Alternative D2 als deutlich ungünstiger und wird daher nicht weiter verfolgt. Ferner wurde im Rahmen 

des Erörterungstermins der Bundesfachplanung auf Grundlage eines Hinweises eines Privateinwen-

ders im festgelegten Korridor eine Alternative F2 abgeleitet. Hierdurch gliedert sich der Trassenverlauf 

innerhalb des Trassenkorridors in Abschnitte (Trassensegmente) ohne Alternativen oder mit Alternati-

ven. Die Trassensegmente wurden mit den Buchstaben A bis G bezeichnet. Die Alternativen in einem 

Segment wurden entsprechend mit ergänzter römischer Zahl versehen (z. B. B1 und B2). Dadurch 

ergibt sich von Nordost nach Südwest folgende Gliederung des Trassenverlaufs (Tabelle 18). 
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Tabelle 18: Übersicht über die Trassensegmente und in Frage kommenden Alternativen 

Trassensegmente 
(Bezeichnung) 

Orte und Stationierung (TK-km) 

A UW Weida bis Burkersdorf (bei Frießnitz) / TK-km 0 bis 1,3 

B1 / B2 Burkersdorf (bei Frießnitz) bis Seebachtal / TK-km 1,3 bis 3 

C Seebachtal bis Langer Busch / TK-km 3 bis 10,5 

D1 / D2  
(D2 wird zurückgestellt)* 

Langer Busch ï Aumatal / TK-km 10,5 bis 13 

E südl. Aumatal bis Neundorf (bei Schleiz) / TK-km 13 bis 30,5 

F1 / F2 Neundorf (bei Schleiz) bis Mönchgrün / TK-km 30,5 bis 33 

G Mönchgrün bis UW Remptendorf / TK-km 33 bis TK-Ende 

* Da sich im Abschnitt D die Alternative D2 bereits aufgrund der Untersuchung im Zuge der Erarbeitung des An-
trags auf Planfeststellung im Vergleich (s. Kap. 3.4 und 3.5) als deutlich ungünstiger erwies als D1, stellt D2 
keine in Frage kommende Alternative dar und wird in den Unterlagen nach §21 NABEG nicht betrachtet. 

 

Der beabsichtigte Verlauf der Trasse sowie der Verlauf der Alternativen gemäß Tabelle 18 sind in der 

Übersichtskarte (Maßstab 1:50.000, Anlage 1.4) dargestellt. Weiterhin sind sie in den Luftbild-

Lageplänen (Maßstab 1:10.000, Anlage 1.5) abgebildet.  

Im Folgenden werden der beabsichtigte Verlauf der Trasse sowie die in Frage kommenden Alternati-

ven abschnittsweise beschrieben. Dabei wird darauf eingegangen, wie die vorhabenbezogenen Pla-

nungsgrundsätze bzw. die energiewirtschaftlich-technischen Kriterien zur Anwendung kommen und 

welche Gründe zur Entwicklung von Alternativen geführt haben. Die ausschlaggebenden Kriterien laut 

Tabelle 17 werden jeweils in Klammern genannt. Es wird darauf eingegangen, ob hohe Raumwider-

stände im Zuge der Vorschlagstrasse betroffen sind, und ob die Betroffenheit hoher Raumwiderstände 

durch eine schonendere Alternative vermieden oder gemindert werden kann. In diesem Zusammen-

hang werden die in der Bundesfachplanung für Konfliktschwerpunkte ermittelten Maßnahmenerfor-

dernisse (Maßnahmen zur Verhinderung und Verminderung von voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen, Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Natura 2000-

Gebieten, Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und Maßnahmen 

zur Wahrung der raumordnerischen Konformität) benannt. Die BNetzA geht in der Entscheidung nach 

§ 12 NABEG davon aus, Ădass ¿ber die allgemeinen und technischen sowie schutzgutbezogenen 

MaÇnahmen zur Vermeidung und Verminderung von erheblichen Umweltauswirkungen [é] hinaus i. 

R. d. Erstellung der Unterlagen zur Planfeststellung [é] alle MaÇnahmen, f¿r die von der Vorhaben-

trägerin festgestellt wurde, dass sie für die planfeststellungsrechtliche Zulässigkeit erforderlich sind 

[é], in der Planfeststellung zu beachten [sind]. Ausnahmen hiervon stellen Sachverhalte dar, bei de-

nen aufgrund neuer Erkenntnisse die Zulässigkeit in der Planfeststellung auch anderweitig gewährleis-

tet werden kann.ñ (BNetzA 2018: S. 9). 
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Segment A (UW Weida bis Burkersdorf (bei Frießnitz) / TK-km 0 bis 1,3) 

 

Abbildung 15: Darstellung Segment A 

Nach derzeitigem Planungsstand kann eine Trasse voraussichtlich nördlich direkt aus einem neu er-

richteten Schaltfeld des UW Weida herausgeführt werden. Ein neues Schaltfeld wird dafür ï um 90° 

gedreht ï nördlich an das UW angebaut. Somit kann die Trasse direkt aus dem UW herausgeführt 

werden. Die Anzahl der Winkelmasten wird dadurch reduziert (KPFV06). Ein raumgreifendes Herumfüh-

ren der Trasse um das UW (wie im Rahmen der Bundesfachplanung in Form der potenziellen Tras-

senachse noch dargestellt) kann somit vermieden werden. Die Trasse führt von dort ca. 1,2 km 

geradlinig nach Westen bis kurz vor die Bundesstraße 175 zwischen Weida und Burkersdorf (bei 

Frießnitz). Sie kreuzt dabei nordwestlich des UW zwei 110-kV-Leitungen, die von der Westseite des 

UW nach Norden verlaufen sowie den Oschützbach mit gesetzlich geschütztem Gewässerrandstrei-

fen, welcher in die RWK II für Überspannung und RWK I für Maststandorte eingeordnet ist sowie den 

Randbereich eines Feldgehölzes mit Zuordnung in die RWK II für Maststandorte und RWK III für 

Überspannung. Winkelpunkt Nr. 2 (ca. km 1,1) befindet sich außerhalb der südlich angrenzenden 

Gehölzflächen. Aufwuchsbeschränkungen werden somit vermieden (KPFV08). Die sich anbietende 

Bündelung mit den westlich aus dem UW Weida herausführenden 110-kV-Leitungen wurde abge-

wählt, da es dabei zu einer längeren Trasse (K27) mit mehr Winkelpunkten (KPFV06) sowie einer 

Waldquerung mit Aufwuchsbeschränkung und einem Maststandort innerhalb des mittelalten Eichen-

waldbestandes mit sehr hohen Raumwiderständen sowie Inanspruchnahme gesetzlich geschützter 

Biotopflächen (Aufweitung der Schneise der 110-kV-Leitung) (KPFV08) bei TK-km 1,2 käme.  

Aus der Bundesfachplanung sind für Segment A folgende Maßnahmenerfordernisse abzuleiten: Die 

Inanspruchnahme der im Bereich vorhanden Laubwaldbestände (vor allem mittelalter Eichenwald) ist 
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zu vermeiden. Dies wurde durch den Trassenverlauf berücksichtigt. Aus der Betrachtung der betroffe-

nen Raumwiderstände im Segment A ergibt sich kein Erfordernis für eine Alternative. 

Segmente B1 / B2 (Burkersdorf bis Seebachtal / km 1,3 bis 3) 

 

Abbildung 16: Darstellung Segment B1 / B2 

Beabsichtigter Verlauf der Trasse ï B1 

Ausgehend von Winkelpunkt Nr. 2 kreuzt die Trasse die Bundesstraße 175 in einem flachen Winkel 

sowie anschließend die nördliche der beiden 110-kV-Leitungen, welche westlich aus dem UW Weida 

herausführen. Gleichzeitig wird bei Kreuzung der 110-kV-Leitung ein Laubwaldbestand / Feldgehölz 

mit hohen Raumwiderständen für Maststandorte sowie mittleren für Überspannung gequert, welcher in 

diesem Bereich von der 110-kV-Leitung bereits überspannt wird. Die Leitung nähert sich einem 

Wohnhaus nördlich der B 175 bei TK-km 1,5 an, der notwendige Abstand zu Wohnbebauung wird 

dabei berücksichtigt. Winkelpunkt Nr. 3 befindet sich zwischen den beiden 110-kV-Leitungen bei etwa 

TK-km 2. Die südliche 110-kV-Leitung in Richtung Auma knickt hier in Richtung Südwesten ab. Die 

Trasse verläuft, dieser folgend, streng parallel und geradlinig auf der nordwestlichen Seite der 110-kV-

Leitung Richtung Seebachtal (K23, KPFV06). Es werden folgend zwei Waldbereiche mit mittelaltem bis 

altem Eichenbeständen mit hohen Raumwiderständen für Maststandorte sowie mittleren für Über-

spannung (Waldflächen nordöstlich des Kirschberges sowie dem Seebachtal nordöstlich vorgelagerte 

Flächen), eine Ferngasleitung (ThüringenGas HDL 16.0) sowie die geplante Ortsumfahrung Burkers-

dorf (bei Frießnitz) bei km 2,3 gequert. 

Aus der Bundesfachplanung besteht die Maßnahmenvorgabe, die Waldinanspruchnahme der mittelal-

ten und alten Eichenwälder möglichst zu vermeiden bzw. Auswirkungen geringstmöglich zu halten. 
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Dies und die dargestellten hohen Raumwiderstände der Maststellflächen und mittleren Raumwider-

stände für Überspannung im Bereich dieser Waldbestände erfordert die Ermittlung einer Trassenalter-

native (B2). 

Trassenalternative ï B2 

Die Trassenalternative B2 knickt bei Winkelpunkt 2A (TK-km 1,2) nach Südwesten ab und verläuft 

geradlinig, die bestehende B 175 ebenfalls jedoch in einen etwas steileren Winkel querend. Die Alter-

native quert dabei ein kleines mittelaltes Feldgehölz. Dabei verläuft die Leitung in einem etwas größe-

ren Abstand zu Burkersdorf (bei Frießnitz). Von Winkelpunkt 2A ausgehend überquert die 

Trassenalternative die zwei aus der Westseite des UW Weida herausführenden 110-kV-Leitungen, die 

voraussichtliche Trasse der geplanten Ortsumfahrung Burkersdorf und eine Ferngasleitung (Thürin-

genGas HDL 16.0). Die Trassenalternative läuft danach in etwas weiterem Abstand als B1 südlich 

parallel zur 110-kV-Leitung im konfliktärmeren Bereich in Richtung Seebachtal. Der nächste Winkel-

punkt 2B befindet sich auf der Ackerfläche nördlich der nicht elektrifizierten Bahnstrecke Weida ï Zeu-

lenroda und südlich der nach Auma verlaufenden 110-kV-Leitung bei etwa TK-km 2,6. Eine enge 

Parallelführung zur 110-kV-Leitung Weida - Auma kann aufgrund der Trasse der geplanten Ortsum-

fahrung Burkersdorf (bei Frießnitz) nicht aufgenommen werden. Es wird jedoch eine Inanspruchnah-

me der Waldfläche am Kirschberg nördlich der 110-kV-Leitung vermieden (Flächen der RWK II) 

(KPFV08, K7, K4, K5, KT/P01, K15, K11, KT/P04). Kurz vor dem Seebachtal bei etwa TK-km 3 wird die 

110-kV-Leitung erneut überkreuzt, um auf die Nordseite dieser zu gelangen und anschließend das 

Seebachtal zu überspannen. Hierfür sind zwei zusätzliche Winkelpunkte erforderlich (2B, 3A). Bei der 

Querung der 110-kV-Leitung wird ebenfalls der Waldbereich mit hohen Raumwiderständen nordöstlich 

des Seebachtales bei TK-km 3 gequert. Eine Vermeidung vorgenannter Waldquerung durch eine 

Passage des Seebachtals östlich der 110-kV-Leitung und eine anschließende Kreuzung der 110-kV-

Leitung scheiden aus, da die 110-kV-Leitung das Seebachtal mit hohen Tonnenmasten überquert und 

deren erster Mast südlich des Seebachtals dicht am Ortsrand von Grochwitz steht. 
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Segment C (Seebachtal bis Langer Busch / TK-km 3 bis 10,5) 

 

Abbildung 17: Darstellung Segment C 

Die Trasse quert das Seebachtal nördlich der 110-kV-Leitung Weida ï Auma in enger Parallelität zu 

dieser (K23). Im Seebachtal kommt es zur Annäherung an die Obermühle mit sehr hohen Raumwi-

derständen sowie zur Querung des Struthbachs mit gesetzlich geschützten Biotopen (RWK I für Mast-

stellflächen), eines naturnahen Feldgehölzes (RWK II für Maststellflächen und RWK III für 

Überspannung) und des Landschaftsbildraumes ĂNiederung des Struthbachñ (RWK II). Aufgrund der 

südöstlich an die 110-kV-Leitung angrenzenden Ausschlussflächen und Flächen mit sehr hohen 

Raumwiderständen ergibt sich keine alternative Trassenführung, die zu schonenderen Auswirkungen 

dieses Bereichs führen würde. Der nächste Winkelpunkt Nr. 4 befindet sich südlich der nicht elektrifi-

zierten Bahnlinie Weida ï Zeulenroda bei etwa TK-km 3,4. Von dort weicht die Trasse von der engen 

Parallelität zur 110-kV-Leitung ab, um eine Lücke zwischen Waldbeständen bei TK-km 4,6 zu nutzen 

und so Bereiche mit Aufwuchsbeschränkung und hohen Raumwiderständen (RWK II) für Maststellflä-

chen und Überspannung bei einer Parallelführung zur 110-kV-Leitung zu vermeiden (KPFV08). 

Dadurch wird zudem der Abstand zur Ortslage Grochwitz (bei Frießnitz) (RWK I*, I) bei TK-km 3,7 

vergrößert. Zwischen den Waldbeständen bei TK-km 4,6 befindet sich der Winkelpunkt Nr. 6. Von dort 

verläuft die Trasse mit einem leichten Knick (Winkelpunkt 7) bei etwa TK-km 5,1 zur Umgehung einer 

Kleingartenanlage (Ausschlussfläche / RWK I*) in weiterem Abstand parallel zur 110-kV-Leitung in 

Richtung Niederpöllnitz. Östlich von Niederpöllnitz befindet sich eine planfestgestellte Abbaufläche mit 

sehr hohen Raumwiderständen (RWK I) für Maststellflächen. Diese wird von der Trasse westlich zwi-

schen dieser und einem landwirtschaftlichen Betrieb (RWK I) an der Ortsrandlage von Niederpöllnitz 

umgangen und z. T. randlich im Bereich von Ackerflächen und Brachen überspannt. Winkelpunkt 8 

befindet sich außerhalb der planfestgestellten Fläche des Abbaubetriebs auf einer Ackerfläche. Der 

nächste Winkelpunkt Nr. 9 befindet sich auf einer Grünlandfläche (RWK II für Maststellflächen) ober-
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halb des Hanges zum südlich verlaufenden Pöllnitzbach angrenzend an einen Eichenmischwald 

(RWK II) und einem kulturbestimmten Fichten- und Fichtenmischwald (RWK III für Überspannung und 

RWK II f¿r Maststellflªchen) sowie der Landschaftsbildraum ĂNiederung der Aumañ (RWK II f¿r ¦ber-

spannung), welche im Zuge des Verlaufs der Vorschlagstrasse gequert werden. Ein Ausweichen ge-

genüber dem Wald weiter nach Osten kommt nicht in Betracht, da sich dort entlang der Straße 

Niederpöllnitz-Rohna Kleingartengebäude befinden. Aufgrund der Abbaufläche mit hoher Abraumhal-

de mit RWK I und großflächigen Ausschlussflächen ergibt sich auch in diesem Bereich keine Alterna-

tive mit schonenderen Auswirkungen. 

Zum nächsten Winkelpunkt Nr. 10 führt die Trasse etwa mittig zwischen einem Gehöft südlich von 

Niederpöllnitz und der Ortslage Birkigt hindurch. Die Parallelität zur 380-kV-Bestandsleitung wird je-

doch nicht aufgenommen, da so nachfolgend bei TK-km 10 eine längere Inanspruchnahme von Wald-

bereichen (Waldflächen ĂLanger Buschñ) mit Milanhorsten (avifaunistische Funktionsgebiete Nr. 22 

und Nr. 23) und hohen Raumwiderständen und somit Aufwuchsbeschränkungen (KPFV08) und eine 

Betroffenheit von Tieren, einschließlich ihrer Lebensräume (KT/P02) vermieden wird. Gleichzeitig 

kommt es hier jedoch zu einer Annäherung an einen Windpark bei Forstwolfersdorf (KPFV09). Von 

Winkelpunkt 11 östlich des Waldbereiches ĂLanger Buschñ führt die Trasse wieder zurück zur 380-kV-

Bestandsleitung. 

Aus der Betrachtung der betroffenen Raumwiderstände im Segment C ergibt sich kein Erfordernis für 

eine Alternative. 

Segment D1 / D2 (Langer Busch ï Aumatal / TK-km 10,5 bis 13) 

 

Abbildung 18: Darstellung Segment D1 / D2 (D2 wird zurückgestellt) 






















































































































































































































































































































































